
412 der Beilagenzu den stenographischen Protokollen des N ationalra~es VIII. GP. 

19. 2. 1958. 

Regierungsyorlage. 

Vertrag zwischen der Republik Öster­
reich und der BundesrepubIik Deutschland 
zur Regeluug vermögensrechtlicher Bezie~ 

hungen. 
Der Bundespräsidentäer Republik' öster­

reich und der Präsident der Bundesrepublik 
Deutschland, von dem Wunsche beseelt, eine 
Regelung in den vermögensrechtlichen Beziehun­
gen zwischen den beiden Staaten herbeizuführen 
und dadurch zu einer gedeihlichen En~wicklung 
der beiderseitigen Volkswirtschaften beizutragen, 
sind. übereingekommen, einen Vertrag zu schlie­
ßen, und haben hiefür zu ihren Bevollmächtigten 
ernannt: 

der Bundespräsident der Republik österreich: 
Herrn Dr. h. c. Dipl.-Ing. Leopold Figl, Bundes­

minister für die Auswärtigen Angelegenhei­
ten der Republik österreich, 

der Pr~sident der' Bundesrepublik Deutschland: 
Herrn Dr. Heinrich von Brentano, -Bundes­

minister des A~'swärtigen der Bundesrepublik 
Deutschland, 

'die' nadi Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befindlichen Vollmachten folgendes verein­
bart haben: 

TEIL I 

Bestimmungen über die Übertragung von 
Vermögenschaften, Rechten und Interessen 

an deutsche Staatsangehörige 
1. ABSCHNITT 

übertragung -

Artikel 1 

(1) Vermögenschaften, Rech te und In teressen in 
österreich, die am 8. Mai 1945 im Eigentum 
einer natürlichen Person deutscher. Staatsange­
hörigkeit stangen unq die durch die Bestimmtm­
gen des Artikels 22 des Staatsvertrages betref­
fend die Wiederherstellung eines unabhängigen 
und demokratischen österreich vom 15. Mai 1955 
(im folgenden Staatsvertrag genannt) auf die Re­
publik österreich übertragen wurden, werden 
diese 'Person oder deren Rechtsnachfolgern von 
Todes wegen bis zu einer We'rtgrenze von 
S 260.000 nach Maßgabe der folgenden Bestim-
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mungen mit Wirkung vom Tage des Inkraft­
tretens dieses Vertrages übertragen. 

(2) Von der übertragung sind ausgenommen 
a) Forderungen, die durch eine ehemalige Be­

satzungsmacht in österreich, ihre Organe 
oder durch ein von einer ehemaligen Be­
satzungsmacht mittelbar oder unmittelbar 
verwaltetes Uilternehmen eingezogen wor­
den sind; 

b) Forderungen und Ansprüche gegen öster­
reichische Gebietskörperschaften, soweit es 
sich nicht um Schuldverschreibungen han­
delt; 

c) etwaige Rechte, die aus der pfandrecht­
lichen Sicherstellung der von der Ernst 
Heinkel A. G. ausgegebenen Teilschuldver­
schvreibungen auf den in österreich gelege­
nen Liegenschaften hergeleitet werden 
könnten; . 

d) Ansprüche auf Gewährung einer Entschädi­
gung für die V erstaa tlichung von An teils­
rechten an Gesellschaften, von Unterneh, 
mungen oder Betrieben, soweit solche Ge­
sellschaften, Unternehmungen oder Be­
triebe der Förderu'ng, Bearbeitung oder 
Verteilung von Bitumen dienen. 

Artikel 2 

An einem Vermögen bestehende Restitutions­
ansprüche Dritter werden durch die übertragung 
nicht berührt. Ein überschuß, der sich aus einer 
Verrechnung zugunsten einer natürlichen Person 
deutscher Staatsangehörigkeit als- Restitutions­
gegner ergibt, wird nach Maßgabe der Bestim­
mungen dieses Teiles übertragen. 

Artikel 3 

Eine übertragung nach den Bestimmungen 
dieses Teiles findet nur statt, wenn die natürliche 
Person deutscher Staatsangehörigkeit durch eine 
von einer Behörde' der Bundesrepublik Deutscb­
land oder des Landes Berlin auszustellende öffent­
liche Urkunde ihre deutsche Staatsangehörigkeit 
glaubhaft macht. 

Artikel 4 

Ist ein deutscher Staatsangehöriger vor dem 
27. Juli 1955 verstorben und gehörte zu seinem 
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Nachlaß Vermögen im Sinne des Artikels 1 
Abs. 1, so gelten die folgenden Bestimmungen: 

a) 1st der Nachlaß vor dem Inkrafttreten die­
ses Vertrages eingeantwortet worden, so 
steh t jedem Erben, der die Voraussetzungen 
für eine Übertragung nach dem Teil I die­
ses Vertrages erfüllt, als Rechtsnachfolger 
~as Recht auf Übertragung gemäß Ar­
tikel 1 zu. 

b) Ist die österreichische Abhandlungsgerichts­
barkeit gegeben, der Nachlaß aber vor dem 
Inkrafttreten dieses Vertrages noch nicht 
eingeantwortet worden, sO ist an Stelle des 
Vermögens im Sinne des Artikels 1 Abs. 1 
über die Rechte auf Übertragung gemäß 
Artikel 1 abzuhandeln, die den einzelnen 
Erben als Rechtsnachfolgern gegebenenfalls 
zuständen. Diese Rechte sind in der Ab­
handlung nach den Vermögensgegenständen 
zu bewerten, die für die Übertragung vor­
gesehen sind. Auf Grund der Einantwor­
tung stehen den Erben, soweit sie die Vor­
aussetzungen für eine Übertragung nach 
Teil I dieses Vertrages erfüllen, die Rechte 
auf Obertragung zu. Soweit erben diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen, bezieht 
sich die Einantwortung an sie nicht auf die 
Rechte auf Obertragung gemäß Artikel 1. 

Ist die österreichische Abhandlungs­
gerichtsbarkeit nicht gegeben, so steht 
jedem Erben, der die Voraussetzungen für 
eine Übertragung nach Teil I dieses Ver­
trages erfüllt, ein Recht auf Übertragung 
gemäß Artikel 1 zu. Der Erbe hat in die­
sem Falle sein Erbrecht durch einen Erb-
schein nachzuwe~sen. ' 

c) Die Frage, ob das Recht auf übertragung 
in der Abhandlung als bewegliches oder 
unbewegliches Vermögen anzusehen ist, ist 
nach den Vermögensgegenständen zu ent­
scheiden, die für die übertragung vor­
gesehen sind. 

d) In den Fällen der lit. a und b sind die 
Erben, denen das Recht auf. übertragung 
zusteht, so anzusehen, als hätten sie dieses 
Recht vom Erblasser von Todes wegen er­
worben. 

e) Sind VermäChtnisse, Pflichtteilsan.sprüche 
oder Pflichtteilsergänzungsansprüche aus 
Vermögen im Sinne des Artikels 1 Abs. 1 
zu erfüllen, so steht jedem Berechtigten. 
der die Voraussetzungen für eine Übertra­
gung nach Teil I dieses Vertrages erfüllt, 
das Recht auf übertragung gemäß Artikel 1 
zu; lit. d) gilt sinngemäß. 

Artikel 5 

Ist ein deutscher Staatsangehöriger nach dem 
26. Juli 1955 und vor dem Inkrafttreten dieses 
Vertrages verstorben, so gilt das Recht auf über-

tragung, das ihm gemäß Artikel 1 zustände, wenn 
er noch lebte, als zu seinem Nachlaß gehörend. 
Das Recht ist in der -Yerlassenschaftsabhandlung 
(Nachtragsabhandlung) nach den Vermögens­
gegenständen zu bewerten, die für die übertra­
gung vorgesehen sind; Artikel 4 lit. c gilt sinn­
gemäß,' 

Artikel 6 

Natürlichen Personen deutscher Staatsangehö­
rigkeit, die an Personengesellschaften mit dem 
Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder im 
Lande Berlin beteiligt sind, werden Vermögen­
schaften,' Rechte und Interessen, die am 8. Mai 
1945 im Eigentum der Personengesellschaft 
standen, nach Maßgabe ihrer Beteiligung an der 
Personengesellschaft übertragen (Artikel 1). 

Artikel 7 

(1) Der Wert der Vermögenschaften, Rechte 
und. Interessen (Artikel 1) ist nach folgenden 
Grundsätzen zuermi tteln: 

a) land- und forstwirtschaftliches Vermögen, 
Grundvermögen und Betriebsvermögen mit 
den zum 1. Jänner 1948 geltenden Einheits­
werten; ist für ein Betriebsvermögen, das 
von einer ehemaligen Besatzungsma<;ht in 
österreich mittelbar oder unmittelbar ver­
waltet wurde, ein Einheitswert zum 1. Jän­
ner 1948 nicht festgestellt, so ist der Wert­
ermittlung der für die Berechnung der Ge­
werbesteuer vom Gewlfrbekapital für das 
Jahr 1955 maßgebende Wert zugrunde zu 
legen, wobei die lediglich für Zwecke der 
Gewerbesteuer vorgenommenen Hinzu­
rechnungen oder Kürzungen außer Ansatz 
zu lassen sind; . 

b). Anteilsrechte an Aktiengesellschaften und 
an Gewerkschaften des Bergrechtes sowie 
Schuldverschreibungen mit den zum 1, Jän­
ner 1948 für die österreichische Ver­
mögensabgabe maßgebenden Steuerwerten 
beziehungsweise gemeinen Werten; wurden 
solche nicht festgestellt, so ist der Werter­
mittlung der Nennwert zugrunde zu legen; 

c) Anteile an Personengesellschaften und an 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung in 
der Weise, daß der für die Gesellschaft zum 
1. Jänner 1948 geltende Einheitswert auf 
die Gesellschafter nach dem' Verhältnis 
ihrer Anteile aufgeteilt wird. Hiebei sind 
die zum 1. Jänner 1948 für steuerliche 

~ . Zwecke getroffenen Feststellungen über das 
Ausmaß der Anteile zugrunde zu legen; 

d) sonstige Vermögenschaften, Rechte und In­
teressen mit dem Wert, der sich nach den 
steuerlichen Bewertungsgrundsätzen zum 
1. Jänner 1948 ergibt. 

(2) Das an natürliche Personen gemäß äer Be­
stimmung des Artikels 6 zu übertragende Ver­
mögen ist diesen Personen nach Maßgabe ihrer 

. \ 

412 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 63

www.parlament.gv.at



Beteiligung an der Personengesellschaft oder an 
der Ges'ellschaft oder der Gemeinschaft bürger­
lichen Rechts zuzurechnen. Für das Ausmaß der 
Beteiligung sind die am 27. Juli 1955 in Kraft 
gewesenen, für steuerliche Zwecke getroffenen 
Feststellungenzu~runde zu legen. 

Artikel 8 

Bei der Ermittlung des Wertes der Vermögen­
schaften, Rechte und Interessen einer natürlichen 
Person sind Verbindlichkeiten, die zu einem zu 
übertragenden Vermögen gehören, nicht ab­
zuziehen und Erträgnisse nicht hinzuzurechnen, 
soweit die Verbindlichkeiten und Erträgnisse 
nicht bereits bei der Feststellung des zum 1. Jän­
ner 1948 geltenden Einheitswertes eines Betriebs­
vermögens berücksichtigt wurden. 

Artikel 9 

(1) Bei der Ermittlung der Wertgrenze von 
S 260.000 (Artikel 1) wird das Vermögen in eine 
Gruppe Vermögenschaften und in eine Gruppe 

,Rechte und Interessen eingeteilt. 
(2) Zur Gruppe Vermögenschaften gehören: 
a) land- und forstwirtschaftliches V ermö~en, 
b) Grundvermögen, 
c) Betriebsvermögen sowie Anteile an einer 

Offenen Handelsgesellschaft, an einer Kom­
manditgesellschaft und an einer Gesellschaft 
oder Gemeinschaft bürgerlichen Rechts mit 
dem Sitz in Osterreich, 

d) sonstige körperliche Sachen. 
(3) Zur Gruppe Rechte und Interessen gehört 

das übrige Vermögen. ' 
(4) Bei der Ermittlung der W~rtgrenze bleiben 

außer Betracht: 
a) Hausrat und Wohnungseinrichtung, per­

sönliche Gebrauchsgegenstände einschließ­
lich persönlichen Schmuckes, zur persön­
lichen Berufsausübung notwendige, Gegen­
stände und Werkzeuge sowie nicht der 
Zwangsvollstreckung unterliegende Gegen­
stände; 

b) bewegliche Güter, die nach Osterreich ver­
lagert worden sind, um sie den Kriegsein­
wirkungen 'zu entziehen. 

Artikel 10 

(1) übersteigt das Vermögen innerhalb keiner 
der beiden Gruppen die Wertgrenze von 
S 260.000, so findet in jeder der beiden Gruppen 
eine übertragung der gesamten Vermögenswerte 
statt. 0 

(2) übersteigt der Wert einer oder beider Grup­
pen die Wertgrenze von S 260.000, so werden 
aus einem solchen Vermögen Vermögensteile im 
Werte von insgesamt S 26.0.000 übertragen. Die 
Auswahl der zu übertragenden Vermögensteile 
wird tunlichst im Einvernehmen mit· dem Be­
günstigten durch das österreichische Bundes­
ministerium für Finanzen' getroffen. 

) 
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Artikel 11 

(1) Das Vermögen wird mit allen Verbindlich­
keiten, die zu dem Vermögen gehören, über­
tragen. Der Begünstigte haftet jedoch für Ver­
bindlichkeiten, die nach dem 8. Mai 1945 ent­
standen sind und nicht von ihm oder einem von 
ihm bestellten Vertreter eingegangen worden 
sind, nur bis zum Wert des übertragenen Ver­
mögens. Das gleiche gilt für Abgaben und Bei­
träge an Körperschaften und Fonds des öffent­
lichen Rechts, die nach dem 8. Mai 1945 ent­
standen sind und zu dem übertragenen Ver­
mögen gehören. 

(2) Wird einer natürlichen Person Vermögen 
nur teilweise übertragen, so sind die zu dem Ver­
mögen gehörigen Verbindlichkeiten angemessen 
aufzuteilen; hiebei ist das Verhältnis des Wertes 
des übertragenen Vermögens zu dem Wert des 
nicht übertragenen Vermögens zu berücksichti­
gen. 

Artikel 12 

Die Vermögenswerte werden in dem Zustand 
übertragen, in dem sie sich im Zeitpunkte der 
Einräumung der tatsächlichen Verfügungsgewalt 
befinden. Ansprüche aus Schäden, Verlusten und 
sonstigen Veränderungen an diesem Vermögen, 
die durCh Handlungen oder Unterlassungen von 
Organen der Republik Osterreich, öffentlichen 
oder sonstigen Verwaltern oder von Streitkräften 
oder Organen einer Besatzungsmacht oder durch 
Kapitalerhöhungen, Kapitalherabsetzungen, den 
Ausschluß von Bezugsrechten oder durch die 
Nichtausübung von Bezugsrechten verursacht 
w-ürden' sind, 'können nicht geltend gemacht 
werden. 

Artikel 13 

Ist ein Vermögen, das nach den vorangegan­
genen Bestimmungen übertragen werden könnte, 
vor Inkrafttreten' dieses .v ertrages veräußert 
worden, so wird dem Begünstigten der Veräuße-· 
rungserlös oder das an Stelle des veräußerten 
Vermögens angeschaffte Ersatzvermögen über­
tragen, soweit sich der Veräußerungserlös oder 
das Ei-satzvermögen in der Verfügungsgewalt der 
Republik Osterreich befinden. Entsprechendes 
gilt für sonstige Vermögenswerte, die an die 
Stelle des ursprünglich vorhandenen Vermögens 
getreten sind. 

2. ABSCHNITT 

Verfahren 

Artikel 14 

(1) Das Begehren auf übertragung von Ver­
mögen (Artikel 1) ist an das österreichische Bun­
desministerium für Finanzen zu richten. 

(2) Wer ein Begehren stellt, hat diesem bei-' 
zufügen: 

a) einen Nachweis üher die Staatsangehörig­
keit (Artikel 3), 
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b) Angaben über den Wohn~itz am Tage der 
Anbringung des Begehrens und über den 
Wohnsitz am 8. Mai 1945, falls dieser 
damals im Gebiete der Republik österreich 
gelegen war, 

c} eine Erklärung über sein gesamtes am 
8. Mai 1945 in österreich gelegenes Ver­
mögen, soweit es auch am 27. Juli 1955 in 
österreich vorhanden war, 

d) für das in· lit. c) bezeichnete Vermögen 
Angaben über die nach den Bestimmungen 
dieses Vertrages maßgebenden Werte und 
etwa hierüber vorhandene Unterlagen, 

e) im Falle einer Rechtsnachfolge von Todes 
wegen die zu deren Nachweis erforderlichen 
amtlichen Urkunden. 

Können die hiernach erforderlichen Nachweise 
oder Urkunden infolge eines unverschuldeten 
Hindernisses nicht 'beigelegt werden, so können 
sie noch innerhalb angemessener Frist nach Weg­
fall des Hindernisses nachgebracht werden. 

(3) Sind die Angaben in dem Begehren für eine 
Beurteilung unzureichend, so kann das öster­
reichische Bundesministerium für Finanzen' die 
Ausfüllung eines von ihm aufgelegten Formblattes 
verlangen. 

Artikel 15 

(1) Treffen die Voraussetzungen für die über­
tragung zu, so hat das österreichisroe Bundes­
ministerium für Finanzen eine Amtsbestätigung 
auszustellen und diese dem Begünstigten gegen 
Nachweis zu übermitteln. 

(2) Durro die Amtsbestätigung wird fest­
gestellt, daß für das darin verzeironete Vermögen 
die Voraussetzungen für eine übertragung ge­
mäß Artikel 1 erfüllt sind. Rerote Dritter 
werden durch die Amtsbestätigung nirot be­
rührt. 

(:l) Wer aut Grund eines· naro Teil I über-
. tragenen Rerotes' in" Anspruro genommen wird, 

kann zum Nachweis der Bererotigung die Vor­
lage der Amtsbestätigung in Ursrorift oder in 
öffentlich beglaubigter Absrorift verlangen. 

(4) Die Amtsbestätigung gilt als öffentliche U r­
kundt: gemäß § 33 des österreiroisroen Grund­
burosgesetzes 1955. 

Artikel 16 

Ist eine Amtsbestätigung ausgestellt, so sind 
Sperr- oder Verwah:ungsmaßnahmen, die des­
wegen verhängt wurden, weil das in der Amts­
bestätigung verzeichnete Vermögen am 8. Mai 
1945 einem deutschen Staatsangehörigen zustand, 
unverzüglich aufzuheben. 

Artikel 17 

stellt hat, gegen Empfangsnachweis mit; es hat 
ihn vor Abgabe der Erklärung zu hören. In der 
Mitteilung sind die Gründe anzuführen, die das 
österreichische Bundesministerium für Finanzen 
'zu seiner Erklärung bewogen haben; ferner ist' 
ein Hinweis auf die Frist des Abs. 2 aufzunehmen. 

(2) Eine Anrufung des Schlichtungsausschusses 
(Artikel 98) durch den Betroffenen ist nur inner­
halb einer Frist von sechs Monaten nach Emp­
fang der Mitteilung ·zulässig. 

Artikel 18 

(1) Begehren gemäß Artikel 14 können nur 
innerhalb einer Frist von einem Jahr nach In­
krafttreten dieses Vertrages gestellt werden. 

(2) Bei unversdluldeter Versäumnis der Frist 
(Abs. 1) k.ann das Begehren innerhalb einer wei­
teren Frist von zwei Jahren nachgeholt werden. 
Ist iin Zeitpunkt der Einbringung des Begehrens 
das Vermögen verwertet worden, so tritt an die 
Stelle des Vermögens der Verwertungserlös. 

Artikel 19 

(1) Das österreich ische Bundesministerium für 
Finanzen kam. den zur Stellung eines Begehrens 
Berechtigten schriftlich gegen Empfangsnachweis 
auffordern, innerhalb einer Frist von. drei Mo­
naten ein Be~ehren gemäß Artikel 14 zu stellen. 
Der Empfänger dieser Aufforderung kann einen 
Antrag auf übertragung nur innerhalb der vor­
genannten Frist stellen'; hierauf ist in der Auf­
forderung ausdrücklich hinzuweisen. 

(2) Kann die Aufforderung (Abs. 1) nicht über­
mittelt werden, so gibt das österreichsiche Bundes­
ministerium für. Finanzen dem Vorsitzenden der 
(1 eutsroen Delegation der Ständigen Kommission 
(Artikel 92) in Wien hiervon Narorirot. Dieser 
wird innerhalb einer Frist von drei Monaten dem 
österreiroisroen Bundesministerium für Finanzen 
.mitteilen, ob er den Empfangsberechtigten er­
mitteln konnte. 

(3) Konnte der Empfangsbererotigte nirot er­
mittelt werden, so steht es dem österreiroismen 
Bundesministerium für Finanzen frei, das Ver­
mögen zu verwerten. Stellt der Empfänger der 
Aufforderung innerhalb der im Artikel 18 Abs. 1 
bestimmten Frist ein Begehren (Artikel 14), so 
tritt an die Stelle des Vermögens der Verwer­
tungserlös. Die Bestimmung des Artikels 18 
Abs. 2 gilt auch in diesem Falle. 

3. ABSCHNITT 

Erzieherischen, kulturellen, karitativen oder reli­
giösen Zwecken dieneJ?-de Vermögensmaften 

Artikel 20 

(I) Soweit das österreimisroe Bundesministe- Vermögensroaften,' die am 8. Mai 1945 er-
rium für Finanzen die V.orauss.~tzungen für ~ie I z~.~.herisroen, kultl.~rellen, karit~tiven ode~ reli­
begehrte übertragung" Olrot fur gegeben halt, glOsen Zwecken dienten und die durro die Be­
teilt es dies demjenigen, der das Begehren ge- stimmungen des Artikels 22 Staatsvertrag auf die 
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Republik österreich übertragen wurden, werden 
ohne Rücksicht auf den Wert der Vermögen-

, schaften und ohne RÜCKsicht darauf, ob sie am 
8. Mai 1945 im Eigentum einer natürlichen oder 
emer juristischen Person standen, in sinngemäßer 
Anwendung der Bestimmungen des 1. und 2. Ab­
sdmittes mit Wirkung vom Tage des Inkraft­
tretens diesles Vertrages übertragen. 

TEIL 11 

Bestimmungen über die Geltendmachung von 
Forderungen 

1. ABSCHNITT -
Forderungen österreichischer Staatsangehöriger' 

Artikel 21 

Von Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag sind nur 
solche Forderungen 'betroffen, die sowohl olm 
8, Mai 1945 als auch am 27. Juli 1955 einem 
österreichischen Staatsangehörigen zustanden. 

Artikel 22 

(1) Eine nicht in einer Schuldverschreibung ver­
briefte Forderung gegen einen privaten deutschen 
Schuldner ist im Sinne des Artikels 23 Abs. 3 
Staabvertrag als geregelt anzusehen, wenn nach 
dem 8. Mai 1945 und vor dem 27. Juli 1955 eine 
der nachstehend bezeichneten Voraussetzungen 
eingetreten ist: 

a) wenn durch Vereinbarung zwischen Gläu­
biger und Schuldner Zahlungs- oder son­
stige Beaingungen für die Forderung fest­
gesetzt worden sind; 

b) wenn durch gerichtliche oder schiedsgericht­
liche Entscheidung Zahlungs- oder sonstige 
Bedingungen für die Forderung festgesetzt 
worden sind; 

c) wenn die Forderung teilweise beglichen 
oder durch Aufrechnung oder in sonstiger 
Weise erfüllt worden ist; 

d) wenn Zinsen auf die Forderung gezahlt 
oder gutgeschrieben worden sind; 

e) wenn und soweit in bezug auf die Forde­
rung ein Feststellungs- oder Leistungsurteil 
gegen den Schuldner, ergangen ist; 

f) wenn und soweit ein Streit über das Be­
stehen oder die Höhe einer Forderung 
durch Vergleich zwischen Gläubiger und 
Schuldner erledigt worden ist; 

g) wenn und soweit der Schuldner die Forde­
rung anerkannt hat; 

hr wenn und soweit der Schuldner auf eine 
schriftliche Zahlungsaufforderung des Gläu­
bigers die Erfüllung lediglich unter Be­
rufung auf ein nicht im bürgerlichen Recht 
begründetes Leistungshindernis verweigert 
oder gegen das Bestehen der Forderung 
keine oder keine bürgerlich-rechtlich be­
gründeten Einwendungen .erhoben hat. 

5 

(2) Hat'te ein Gläubiger mit Rücksicht auf die 
Vorschriften über die Hemmung von Verjäh­
rungsfristen Maßnahmen unterlassen, die zu einer 
Regelung im Sinnr. des Abs. 1 hätten führen kön­
nen, so gilt eine solche Regelung, die nach dem 
26. ] uli 1955, aber bis zum Inkrafttreten dieses 
Vertrages zustande gekommen ist, als rechtzeitig 
erfolgt. 

(3) Bei der Anwendung der Absätze 1 und 2 
stehen den privaten deutschen Schuldnern Ge· 
meinden und andere kommunale Körperschilften 
im Gebiete der Bundesrepublik Deutschland 
gleich. 

Artikel 23 

(1) Durch die Bestimmungen des Artikels 2i 
werden Einwendungen, die dem Schuldner nad1 
allgemeinem Recht gegen die Forderung allen­
falls zustehen, nicht berührt. 

(2) Was zur Erfüllung einer Forderung geleistet 
worden ist, kann nicht mit der' Begründung zu­
rückgefordert: werden, daß die Forderung unter 
Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag gefallen wäre. 

2. ABSCHNITT 

Verbindlichkeiten deutscher Schuldner 

Artikel 24 

(1) Das durch den Staatsvertrag übertragene 
VermögeJ;l einer deutschen natürlichen oder 
juristischen Person ist jeweils als ein Sonderver­
mögen der Republik Österreich anzusehen. Zu 
dem Sondervermögen gehört auch alles, was auf 
Grund eines zu dem Sondervermögen gehören­
den Rechts oder durch ein Rechtsgeschäft, das 
sich auf das Sondervermögen bezieht, oder als 
Ersatz für ein zum Sondervermögen gehörendes 
Recht erworben worden ist oder erworben wird. 
Die Republik österreich. haftet mit dem Sonder­
vermögen für die Verbindlichkeiten, die zu dem 
Sondervermögen gehören. 

(2) Als Verbindlichkeiten, die im Sinne des 
Abs. 1 zu dem Sondervermögen gehören, sind 
insbesondere anzusehen: 

a) Verbindlichkeiten, die im österreichischen 
Geschäftsbetrieb des Schuldners begründet 
worden sind; 

b) Verbindlichkeiten, die außer halb des' öster­
reichischen Geschäftsbetriebes des Schuldners 
begründet worden sind, sofern ihr Gegen­
wert dem das Sondervermögen bildenden 
Vermögen zugeflossen ist. 

(3) Die Bestimmung des Abs. 1 Satz 3 ist auf 
Verbindlichkeiten, die gemäß dem 1. Abschnitt 
des Teiles ur als geregelt gelten, und auf Verbind­
lichkeiten aus privaten Versicherungsverträgen, 
Rückversicherungsv:erträgen und Bausparver­
trägen nicht anzuwenden. 

Ari:ikel 25 

(1) Die Haftung der Republik österreich ent­
fällt bei Verbindlichkeiten, die zu einem voll-
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ständig übertragenen Vermögen· gehö;en (Ar­
tikel 11 Abs. 1) oder die auf Grund einer Auf­
teilung gemäß Artikel 11 Abs. 2 von dem Be­
günstigten zu tragen sind. 

(2) Aus Verbindlichkeiten, die nach dem 8. Mai 
1945 ohne Mitwirkung des deutschen' Schuldners 
begründet worden sind, kann dieser, soweit nicht 
Artikel 11 Anwendung findet, persönlich .nicht 
in Anspruch genommen werden. 

Artikel ·26 

(1) Der deutsche Schuldner kann den Gläubiger 
wegen einer Verbindlichkeit, welche nur kraft 
einer Regelung gemäß Artikel 22 gegen ihn gel­
tend gemacht werden kann und für welche die 
Republik österreich gemäß Artikel 24 mit einem 
Sondervermögen haftet, auf die Befriedigung aus 
dem Sondervermögen verweisen. Er kann im 
F alle der Verweisung wegen einer solchen Ver­
bindlichkeit persönlich nur insoweit in Anspruch 
genommen werden, als das Sondervermögen zur 
Befriedigung des Gläubigers nicht ausgereicht hat 
'oder offenbar nicht ausreicht. Satz 1 gilt nicht für 
die in Artikel 24 Abs. 3 genannten Verbindlich­
keiten. 

(2) Hat ein deutscher Schuldner eine Verbind­
lichkeit, welche nJlr kraft einer Regelung gemäß 
Artikel 22 gegen ihn geltend gemacht werden 
kann und für welche die Republik österreich ge­
mäß Artikel 24 mit einem Sondervermögen haf­
tet, nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages, je­
doch vor Ablauf der in Artikel 27 Abs. 2 fest­
gesetzten Frist erfüllt, so gilt die Forderung des, 
Gläubigers insoweit als mit der Erfüllung auf 
ihn übergegangen. Der deutsche Schuldner kann 
jedoch die auf ihn übergegangene Forderung nur 
geltend madlen, Wenn er sie innerhalb einer Frist 
von drei Monaten seit der Erfüllung beim öster­
reichischen Bundesministörium für Finanzen oder 
bei dem für das' So~dervermögen ,bestellten Ver-
walter schriftlich anmeldet. . 

Artikel 27 

(1) Forderungen, die nur kraft einer Regelung 
gemäß Artikel 22 geltend gemacht werden kön~ 
nen, erlöschen, wenn der Gläubiger nicht inner­
halb von sechs Monaten seit dem Inkr~fttreten 
dieses Vertrages 'den Schuldner schriftlich zur 

. Leistung auffordert. Zur Wahrung der Frist ge­
nügt die rechtzeitige Absendung. 

(2) Der Schuldner, dem eine Leistungsaufforde­
rung nach Abs. 1 zugekommen ist, wird mit 
seinen Einwendungen gegen die Forderung aus­
geschlossen, wenn und insoweit er diese nicht 
innerhalb von drei Monaten seit . Erhalt der 
Leistungsaufforderung dem Gläubiger schriftlich 
bekanntgibt;dies gilt auch für eine Verweisung 
des Gläubigers auf die Befriedigung aus dem Son­
der-vermögen gemäß Artikel 26 Abs. 1. Zur Wah­
rung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. 
Bei einer Verweisung auf die Befriedigung aus 

dem Sondervermögen soll der Schuldner dem 
Gläubiger die zur Feststellung des Sonderver­
mögens erforderlichen Angaben machen. 

(3) Ist der Gläubiger rechtzeitig auf die Befrie­
digung aus dem Sondervermögen verwiesen wor­
den, so erlischt die Haftung der Republik öster­
reich, wenn er nicht die Forderung innerhalb von 
drei Monaten seit Erhalt der Bekanntgabe ge­
mäß Abs. 2 bei dem österreichischen Bundes­
ministerium für Finanzen oder bei einem für das 
.sondervermögen bestellten öffentlich·en Verwal­
ter schriftlich anmeldet oder nachweislich bereits 
früher beim öffentlichen Verwalter angemeldet 
oder geltend gemacht hat. 

(4) Kann der österreichische Gläubiger wegen 
einer Forderung, für die gemäß Artikel 24 die 
Republik österreich .mit einem Sondervermögen 
haftet, infolge Versäumung der Frist nach Abs. 3 
aus dem Sondervermögen Jücht befriedigt wer­
den, so ist der deutsche Schuldner insoweit von 
der Verbindlichkeit befreit, als der österreichische 
Gläubiger bei Wahrung der Frist aus dem Son­
dervermögen hätte befriedigt werden können. 

TEIL UI 
Besondere Bestimmungen 

1. ABSCHNITT 

Kreditinstitute und Wertpapiere 

Artikel 28 

(1) Reichsmarkguthaben österreichischer Staats­
angehöriger, die am 8. Mai 1945 bei einer west­
deutsdlen Niederlassung eines Geldinstitutes oder 
einer .Berliner Niederlassung eines Kreditinsti­
tutes bestanden und auf die die Sonderbestim­
mungen der Gesetze zur Neuordnung des Geld-. 
wesens im Währungsgebiet der Deutsdlen Mark 
(West) anzuwenden sind, gelten als geregelt im 
Sinne des Artikels 23 Abs. 3 Staatsvertrag. 

(2) Eine auf Artikel 5 Abs. 4 des Abkommens 
vom 27. Februar 1953 über deutsche Auslands­
schulden oder auf Artikel 23 Aos. 3 Staatsver­
trag gestützte Mitteilung im Sinne v:on § 21 Um­
stellungsergänzungsgesetz oder eine hierauf ge­
stützte gerichtliche Entscheidung im Sinne von 
§ 25 Umstellungsergänzungsgesetz steht einer 
erneuten Anmeldung .nach § 12 UmstelLungs­
erg~nzungsgesetz innerhalb eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieses Vertrages nicht entgegen. 

(3) Wurde'im Hinblick auf Artikel 5 Abs. 4 des 
Abkommens vom 27. Februar 1953 über deutsche 
Ausla!1Jdsschulden oder auf Artikel 23 Abs . .3 
Staatsvertrag eine Anmeldung nach § 12 Umstel­
lungsergänzungsgesetz unterlassen, so ist - die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß 
§ 14 Umstellungsergänzungsgesetz zu gewähren. 

Artikel 29 

Verrechnungssalden zwischen NiederI.assungen 
ein und desselben Kreditinstitutes sind keine Ver­
bindlichkeiten und keine Forderungen. 
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Artikel 30 

(1) Zur Feststellung, ob und in welcher Höhe 
eine Reichsmarkverbindlichkeit eines deutschen 
Geld- oder Kreditinstitutes nach Artikel 28 be­
steht, können Gut-haben einesösterreichischen 
Staatsangehörigen bei einer westdeutschen Nie­
derlassung eines Geldinstitutes oder einer Berli­
ner Niederlassung eines Kreditinstitutes mit den 
Kontokorrentverbindlichkeiten desselben öster­
reichischen Staatsangehörigen, die im Geschäfts­
betrieb einer westdeu~~chen oder Berliner Nieder­
lassung desselben ,Institutes begründet sind, in 
Reichsmark mit Wirkung vom 8. Mai 1945 ver­
rechnet werden. Dabei werden die Verbindlich­
keiten und Forderungen der westdeutschen und 
der Berliner Niederlassungen zunächst gesondert 
verrechnet und dan_n saldiert. 

(2) Soweit eine Verrechnung bei Inkrafttreten 
dieses Vertrages bereits durchgeführt ist, wird sie 
durch die vorstehenden Bestimmungen nicht be~ 
rührt. 

(3)- Die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und 
die Commerzbank gelten jeweils mit ihren Nach­
folgeinstituten für die Verrechnung als einheit­
liche Kreditinstitute. 

Artikel 31 

(1) Die Deutsche Girozentr~le - Deutsche 
Kommunalbank -, Berlin, wird auf ihre sich 
zum 1. Jänner 1953 aus der Umwandlung in 
Deutsche Mark gegenüber der Girozentrale der 
österreichische,n Sparkassen, Wien, unter Berück­
sichtigung von Artikel 28 ergebende Verbindlich­
keit denjenigen Betrag anrechnen, der dem Frei­
verkehrskurs der -österreichischen 20/oigen Bun­
desschuldverschreibungen 1947 an der Wiener 
Börse am 31. Dezember 1956 entspricht (zuzüg­
lich der seit Ausgabe bis zum Tage der Anrech­
nung fällig gewordenen Zinsen), welche auf die 
bei österreichischen Kreditinstituten, auf die die 
Vorschriften des Kreditwesengesetzes un·e,in­
geschränkt Anwendung finden, am 8. Mai 1945 
bestandenen Reichsmarkguthaben einer west­
deutschen Niederlassung eines Geldinstitutes oder 
einer Berliner Niederlassung eines Kreditinstitu­
tes auf Grund des österreichischen Währungs­
schutzgesetzes entfallen. 

(2) Die Deutsche Girozentrale handelt hiebei 
für Rechnung der deutschen Institute. 

(3) Der Abrechnung ist der Kurs zugrunde zu 
legen, der durch die Paritäten bestimmt wird, 
die am Tage des Inkrafttretens dieses Vertrages 
mit dem Internationalen Währungsfonds verein­
bart sind. 

7 

beträgen von einem Konto bei einem Kredit­
institut in österreich auf ein Konto bei einem 
Kreditinstitut im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland oder im Lande Berlin oder umge­
kehrt, die nicht vollständig durchgc:führt worden 
sind (steckengebliebene überweisungen), werden 
auftragsgemäß durchgebucht, wenn bis zum 
8. Mai 1945 das letzte im Staatsgebiet des A uf­
traggebers an dem überweisungsvorgang betei­
ligte Kreditinstitut (Niederlassung) das erste im 
Staatsgebiet des Empfängers beteiligte Kredit­
institut (Niederlassung) mit dem überweisungs­
betrag erkannt oder das erste im Staatsgebiet 
des Empfängers beteiligte Kreditinstitut (Nieder­
lassung) das letzte im Staatsgebiet .des Auftrag­
gebers beteiligte Kreditinstitut (Niederlassung) 
mit dem überweisungsbetrag belastet hat. 

(2) Wenn bis zum 8. Mai 1945 ein- bank­
geschäftlicher Auftrag erteilt worden ist, Schecks, 
Wechsel, fällige Zins- und Dividendenscheine und 
andere Wertpapiere einzuziehen, und die Papiere 
zu Lasten des Verpflichteten eingelöst worden 
sind, der Einlösungsbetrag aber dem Vorleger 
der Papiere nicht mehr gutgeschrieben worden 
ist, wird der Einlösungsbetrag nach den Vor­
schriften des Abs. 1 über steckengebliebene Ober­
weisungen in ReiChsmark durchgebucht, wenn 
bis z)Jm 8. Mai 1945 das letzte im Staatsgebiet 
des Verpflichteten an dem Inkasso-Auftrag be­
teiligte Kreditinstitut (Niederlassung) das erste 
im Staatsgebiet des Empfängers beteiligte Kredit­
institut (Niederlassung) mit dem Einlösungs­
betrag ohne Vorbehalt erkannt hat. 

(3) Unter' Kreditinstituten im Sinne der Ab­
sätze 1 uhd 2 sind Kreditinstitute zu verstehen, 
auf die die Vorschriften der Kreditwesengesetze 
uneingeschränkt Anwendung finden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind auch anzuwenden, 
wenn eine Reichsbankanstalt bei einer überwei­
sung als Zwischenstelle beteiligt war. 

Artikel 33 

Ford'erungen aus Wertpapieren deutscher Aus­
steller gelten als geregelt, wenn die Wertpapier­
art nach den W ertpapierbereinig~ngsgesetzen der 
Bundesrepublik Deutschland oder des Landes 
Berlin vor dem Inkrafttreten des Staatsvertrages 
zur Wertpapierbereinigung aufgerufen wurde 
und entweder 

a) das Recht im Bereinigungsverfahren aner­
kannt ist oder wird oder 

b) Ansprüche aus einem in Kraft gebliebenen 
Wertpapier nach den einschlägigen Bestim­
mungen geltend gemacht werden können. 

Artikel 34 

(1) Deckungswerte, die am 8. Mai 1945 für 
unter die westdeutsche oder Berliner Wertpapier­
bereinigung fallende Pfandbriefe und Kommunal­

(1) Bis zum 8. Mai 1945 erteilte bankgeschäft- schuldverschreibungen deutscher Emissionsinsti~ 
liche Aufträge zur überweisung von Reichsmark- tute nach dem Hypothekenbankgesetz oder an-

(4) Die Bestimmungen des Artikels 30 sind 
vor der Anrechnung nadI den Absätzen 1 bis 3 
entsprechend anzuwenden. 

-Artikel 32 
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deren einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
in einem Deckungsregister eingetragen waren, 
werden den deutschen Emissionsinstituten zur 
Verfügung gestellt. 

(2) Dies gilt sinngemäß für Vermögenswerte, 
die an Stelle, der Deckungswerte getreten sind 
und sich in der Verfügungsgewalt der Republik 
Österreich befinden (Ersatzwerte). 

(3) Das Emissionsinstitut hat seine Deckungs­
werte dem österreichischen Bundesministerium 
für Finanzen bei sonstigem Ausschluß binnen 
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Ver­
trages mitzuteilen. Bei unverschuldeter Versäum­
nis dieser Frist, kann die Mitteilung unter Dar­
legung der Gründe spätestens innerhalb weiterer 
18 Monate nachgeholt werden. 

(4) Soweit sich die Eigenschaft als Deckungs­
wert nicht aus dem im Grundbuch eingetragenen 
Kautionsband ergibt, ist eine Bestätigung der zu­
ständigen deutschen Aufsichtsbehörde über die 
Eigenschaft als Deckungswert beizubringen._ 

(5) Wird eine Zurverfügungstellung der Dek­
kungs- oder Ersatzwerte ganz oder teilweise ab­
gelehnt, so ist dies dem Emissionsinstitut unter 
Angabe der Gründe gegen Empfangsnachweis 
mitzuteilen. Das Emissionsinstitut kann inner­
halb von drei Monaten nach Empfang der Ab­
lehnung den Schlichtungsausschuß (Artikel 98) 
anrufen. 

(6) Die Vorschriften der Attikel 2 Satz 1, 
11 Abs. 1, 12, 15, 16 und 25 Abs.l gelten ent­
sprechend. 

(7) Die Beschränkung des Zinssatzes nach Ar­
tikel 89 ist auf die hier behandelten' Deckungs­
werte nicht anzuwenden. Ist eine Zinserhöhung 
für den Fall des Verzuges vereinbart, so kann 
sie nur auf Grund eines Verzuges, der drei Mo­
nate nach Zurverfügungstellung des Deckungs­
wertes eingetreten ist, geltend gemacht werden. 

Artikel 35 

Werden im Grundbuch pfandrechtlich .sicher­
gestellte Schuldverschreibungen, die vor dem 
8. Mai 1945 von einem österreichischen Schuld­
ner ausgegeben wurden und darauf entfallende 
Zinsen teilweise umgeschuldet, so dient das 
Pfandrecht auch zur Sicherung der Ansprüche aus 
den Umschuldungs-Schuldverschreibungen samt 
Zinsen. . 

Artikel 36 

Die· Bank der Deutschen Luftfahrt Aktien­
gesellschaft i. L., Bonn, kann gegen österreichische 
Schuldner, und österreichische Gläubiger· könmn 
gegen diese Bank Forderungen nicht geltend 
machen. Forderungen österreichischer Gläubiger 
aus Wechseln, welche die Bank der Deutschen 
Luftfahrt Aktiengesellschaft ausgestellt oder mit 
ihrem Indossament versehen hat, können nicht 
gegen Wechselverpflichtete im Gebiet der Bun­
desrepublik Deutschland oder im Lande Ber-

Iin geltend gemacht werden. Bereits mit öster­
reichischen Gläubigern getroffene Vereinbarungen 
über die Bezahlung solcher Wechsel bleiben un­
berührt~ 

Artikel 37 

Diejenigen bankgeschäftlichen Verbindlich­
keiten deutscher Kreditinstitute (Artikel 32 
Abs. 3) gegenüber österreichischen Gläubigern, 
die in diesem· Abschnitt nicht behandelt sind, 
gelten als nicht geregelt. Entsprechendes gilt für 
die bankgeschäftlichen Verbindlichkeiten der 
Deutschen Reichsbank, der Postscheck- und Pos-t­
sparkassenämter und der Deutschen Golddiskont­
bank. 

Artikel 38 

(1) Binnen drei Monaten nach· Inkrafttreten 
dieses Vertrages sind dem österreichischen Bun­
desministerium für Finanzen bereinigte Wert­
papiere, die durch oder für deutsche Personen 
angemeldet wurden, sowie auf deutsche Anmelder 
im Bereinigungs- oder Nachzüglerverfahren ent­
fallende Erlöse unter Angabe, ob sie ohne Rück­
sicht auf ihre übertragung durch den Staatsver­
trag Eigentum einer deutschen natürlichen oder 
deutschen juristischen Person wären, durch die 
verwahrende österreichische Kreditunternehmung· 
bekanntzugeben. . . . 

(2) Im Zweifelsfall entscheidet die Prüfstelle 
darüber, ob der Anmelder eine deutsche natür­
liche oder deutsche juristische Person ist. Bescheide 
der Prüfstelle treten außer Kraft, wenn binnen 
sechs Wochen nach Zustellung die Entscheidung 
des Handelsgerichtes Wien beantragt wird. 

Artikel 39 

über Anmeldungen von Wertpapieren im Be­
reinigungs- und Nachzüglerverfahren durch oder 
für deutsche natürliche Personen ist ohne Rück­
sicht auf die übertragung durch den Staatsver­
trag zu entscheiden. 

Artikel 40 

Pfandbriefe und KommunalSchuldve~sthr~i­
bungen, die ohne Rücksicht auf ihre übertragung 
durch den Staatsvertrag im Eigentum deutscher 
natürlicher Personen stünden, sind binnen 
18 Monaten nach Inkrafttreten der gemäß Ar­
tikel44 erlassenen Durchführungsbestimmungen 
bei . der Prüfstelle anzumelden. Die Prüfstelle 
entscheidet über die Anmeldungen unter sinn­
gemäßer Anwendung der Grundsätze der öster­
reichischen Wertpapierbereinigung. In Verlust 
geratene Stücke bedürfen der Kraftloserklärung 
im gerichtlichen Verfahren. 

Artikel 41 

Aus dem Ausland nach Österreich zurück­
geführte, der Oesterreichischen Nationalbankin 
Verwahrung gegebene und von dieser angemel· 
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dete berei,nigte Wertpapiere, die ohne Rücksicht 
auf ihre Übertragung durch den Staatsvertrag im 
Eigentum deutscher natürlicher Personen stün­
den, können von diesen binnen einem Jahr nach 
Inkrafttreten der gemäß Artikel 44 erlassenen 
Durchführungsbestimmungen bei der Oesterrei­
chischen Nationalbank angemeldet werden. Die 
prüfstelle entscheidet über diese Anmeldungen 
unter sinngemäßer Anwendung der Grundsätze 
der österreichischen Wertpapierbereinigung. 

Artikel 42 

Nicht erloschene Wertpapiere, die der öster­
reichischen Auslandstitel-Bereinigung unterliegen 
und die ohne' Rücksicht auf ihre Qbertragung 
durch den Staatsvertrag im Eigentum deutscher 
natürlicher Personen stünden, können binnen 
18 Monaten nach 1nkrafttreten der gemäß Ar­
tikel 44 erlassenen Durchführungsbestimmungen 
bei der Oesterreichischen Nationalbank angemel­
det werden. Die Prüfstelle entscheidet über diese 
Anmeldungen unter sinngemäßer Anwendung 
der Grundsätze der österreichischen Wertpapier­
bereinigung. 

Artikel 43 -

(1) Voraussetzung für die Übertragung von 
Wertpapieren gemäß Artikel 1 ist, 

a) daß ein Wertpapier, sofern es zu einer auf 
Grund der österreichischen Bestimmungen 
über die Wertpapierbereinigung zur Be­
reinigung aufgerufenen Wertpapierart ge­
hört, in diesem Verfahren, bereinigt oder 
seine Anmeldung im Nachzüglerverfahren 
anerkannt worden ist und, wenn es sich 
um ein in Artikel 41 bezeichnetes Wert­
papier handelt, auch seine Anmeldung in 
dem Verfahren gemäß Artikel 41 anerkannt 
worden ist, oder ' 

b) daß ein Wertpapier zu einer Wertpapierart 
gehört, für die im "Amtsblatt zur Wiener' 
Zeitung" kundgemacht worden ist, daß sie 
zur Bereinigung nicht aufgerufen wird, oder 

c) daß die Anmeldung eines Wertpapieres in 
dem Verfahren nach Artikel 40 oder 42 an­
erkannt worden ist. 

In Verlust geratene Pfandbriefe und Kommu­
, naIschuldverschreibungen werden erst übertragen, 
sobald der Kraftloserklärungsbeschluß rechts­
kräftig geworden ist. 

(2) Die Frist des Artikels 18 Abs. 1 beginnt, 
wenn die Voraussetzung des Abs. 1 nach dem 1n­
krafttreten dieses Vertrages eintritt, erst mit dem 
Eintritt dieser Voraussetzung. Für die in den 
Artikeln 40 bis 42 bezeiChneten Wertpapiere be­
ginnt die Frist des Artikels 18 Abs. 1, falls der 
Anmelder die Entscheidung des Gerichtes nicht 
beanttagt hat, sechs Wochen nach Zustellung des 
Bescheides der Prüfstelle, andernfalls mit der Zu­
stellung der gerichtlichen Entscheidung. 
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Artikel 44 

(1) Die gesetzlichen Bestimmungen, die zur 
Durchführung der in den Artikeln 38 bis 43 fest­
gelegten Grundsätze erforderlich sind, werden 
von der Republik österreich in angemessener 
Frist erlassen werden. 

(2) Für das in den Artikeln 38 bis 43 vor­
gesehene Verfahren sind die Bestimmungen der 
Artikel 99 bis 116 nicht anwendbar. 

2. ABSCHNITT 

Versicherungsunternehmungen und Bauspar-
kassen . -

1. Unterabschnitt 

Ver s ich e run g s re c h t I ich e Be s t i m-. 
mungen 

Artikel 45 

Die Bestimmungen des Artikels 23 Abs. 3 
Staatsvertrag finden auf dem Gebiete der pri­
vaten Versicherungsverträge und Rückversiche­
rungsverträge keine Anwendung. 

Artikel 46 

Durch die Bestimmungen der Artikel 47 bis 50 
werden folgende Versicherungsbestände deutscher 
Versicherungsunternehmungen geregelt: 

a) Versicherungsverträge, die von den öffent­
lichen Verwaltern der in Anlage 1 verzeich­
neten deutschen Versicherungsunterneh­
mungen zum Stichtag 1. Jänner 1956 ver­
waltet oder seit diesem Zeitpunkt neu ab­
geschlossen worden sind; 

b) in der Lebensversicherung zwischen dem 
13. März 1938 und dem 8. Mai 1945 ab­
geschlossene Verträge, bei de.nen der Ver­
sicherungsnehmer (bei Gruppenversiche­
rungsverträgen der Begünstigte, der ein 
Recht aus dem Vertrag erworben hat), so­
wohl bei Vertragsabschluß als auch am 
1. Jänner 1956 seinen Wohnsitz in öster­
reich gehabt hat, soweit solche Verträge 
nicht unter lit. a) fallen. Für den Stichtag 
1. Jänner 1956 ist nach Eintritt des Ver­
sicherungsfalles anStelle des Wohnsitzes 
des Versicherungsnehmers der Wohnsitz 
des Begünstigten maßgebend. Es wird ver­
mutet, daß der im Versicherungsvertrag 
angegebene Wohnort der Wohnsitz des 
\' ersicherungsnehmers bei Vertragsabschluß . 
war. 

Artikel 47 

(1) Ansprüche aus den in Artikel 46 lit. a) an­
geführten Versicherungsverträgen sind vom 
öffentlichen Verwalter nach österreichischem 
Recht zu erfüllen, soweit' sie nach dem bei In­
krafttreten dieses Vertrages geltenden Recht be­
gründet sind; die Verbindlichkeit trifft jedoch 
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die Versicherungsunternehmung, wenn deren Zu· 
lassung zum Gesdläftsbetrieb in österreim be­
stätigt wird. 

(2) Ansprüche aus den in Artikel 46 lit. b) an­
geführten Versimerungsverträgen sind von :len 
Zentralen der deutsmen Versicherungsunterneh­
mungen nam deutsmem Remt zu erfüllen, so­
weit sie nach dem bei Inkrafttreten dieses Ver­
trages geltenden Recht begründet sind. Jedoch 
dürfen österreichisme Staatsangehörige nicht un­
günstiger gestellt werden als andere nimtdeutsche 
Staatsangehörige, denen in der Lebensversiche­
sicherung Ansprüche aus vor dem 8. Mai 1945 
abgeschlossenen, auf Reichsmark lautenden Ver­
trägen zustehen und die am 1. Jänner 1956 ihren 
Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutsch­
land oder des Landes Berlin gehabt haben. 

Artikel 48 

Ansprüche aus den in Artikel 46 lit. b) an­
geführten Versicherungsverträgen können nur 
geltend gemacht werden, wenn sie nach dem 
1. Jänner \956, jedoch spätestens drei Monate 
nadl Inkrafttreten dieses Vertrages angemeldet 
worden- sind. Das Nähere bestimmt ein Aufruf, 
dessen Form und Inhalt im Einvernehmen 
zwischen der österreichischen Versicherungsauf­
sichtsbehörde und dem Bundesaufsichtsamt für 
das Versicherungs- und Bausparwesen der Bun­
desrepublik Deutschland festgelegt wird. Dieser 
A '.lfruf ist unverzüglich nach Inkrafttreten dieses 
Vertrages im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
und im "Bundesanzeiger der Bundesrepublik 
Deutschland" zu veröffentlichen. Die Anmelde­
pflicht entfällt bei Versicherungsverträgen, für 
die nach dem 8. Mai 1945 von der deutschen Ver­
sicherungsunternehmung eine Leistung erbracht 
oder an sie eine Prämie entrichtet worden ist. 

Artikel 49 

Die in Artikel 47 Absätze 1 und 2 bezeich­
neten Ansprüche können nur gegen die im ent­
sprechenden Absatz bezeichneten Zahlungspflich­
tigen geltend gemacht werden. 

Artikel 50 

(1) Die in Anlage 1- verzeichneten Versiche­
rungsunternehmungen werden im folgenden als 
Gruppe 1, andere deutsche Versicherungsunter­
nehmungen als Gruppe 2 bezeichnet. 

(2) Die Republik österreich wird für die 
. Gruppe 1 bis zur Höhe des Deckungserforder­
nisses der in Artikel 46 lit. a) und b) umschrie­
benen Versieherurigsbestände dieser Gruppe 
Vermögenswerte aus den von Artikel 22 Staats­
vertrag betroffenen Deckungswerten dieser 
Gruppe zur Verfügung stellen; sie wird jenen 
Versicherungsunternehmungen, deren Zulassung 
zum Geschäftsbetrieb in österreich bestätigt 
wird, überdies die Bedeckung für Pensionen und 
sonstige den Filialbetrieb betreffende ech te Ver-

bindlidlkeiten aus den Deckungswerten der 
Gruppe 1 zur Verfügung stellen. 

(3) Die Republik österreich wird ferner für 
die Gruppe 2 bis zur Höhe des Deckungserfor­
dernisses der in Artikel 46 lit. b) umschriebenen 
V ersi~erungsbestände dieser Gruppe Vermögens­
werte aus den von Artikel 22 Staatsvertrag be­
troffenen Deckungswerten dieser Gruppe zur 
Verfügung stellen. 

(4) Die Verbindlichkeiten sind mit Werts tel­
lung zum 31. Dezember 1956 festzustellen. Bei 
der Bewertung von Vermögenswerten sind die 
tatsächlichen Wertverhältnisse am 31. Dezember 
1956 zu berücksichtigen. Bei Versicherungsunter­
nehmungen,_ deren Zulassung 'zum Geschäfts­
betrieb in österreich bestätigt wird, ist hierbei 
von den Ansätz'en der unter Berücksichtigung 
brancheübliC'her Grundsätze aufgestellten Bilanz 
zum 31. Dezember 1956 auszugehen. 

(5) Anteilsremte an österreichischen Versiche­
rungsunternehmungen und die nach dem 8. Mai 
1945 an ihre Stelle getretenen Erlöse oder Surro­
gate' gehören nidlt zu den Deckungswerten der 
Gruppen 1 und 2. . 

(6) Von der Zurverfügungstellung ausgeschlos­
sen sind Ded{Ungswerte, soweit. sie zum "Son­
dervermögen Ernst Heinkel AG." gehören. 

(7) Die Beschränkung des Zinssatzes nach Ar­
tikel 89 ist auf die gemäß den Absätzen 2 und 3 
zur Verfügung zu stellenden Vermögenswerte 
nicht anzuwenden. Ist eine Zinserhöhung für den 
Fall des Verzuges vereinbart, so kann sie nur auf 
Grund eines Verzuges, der drei Monate nach 
Zurverfügungstellung des Deckungswertes ein­
getreten ist, geltend gemacht werden. Die in' 
Artikel 89 vorgesehene Beschränkung der Zinsen 
und Gewinnanteile auf die Zeit ab 1. Jänner 1953 
findet nur auf Zinsen aus Schuldverschreibungen 
Anwendung. 

(8) Die Vorschriften der Artikel 1 Abs. 2 lit. b, 
'2, 11 bis 13, 15, 16 und 25 Abs. 1 gelten ent­
spremend. 

Artikel 51 

(1) Die Republik österreich wird 4en deut­
schen Versicherungs- und Rückversicherungs­
unternehmungen zur Regelung ihrer Verpflich­
tungen (Passivsaiden) gegenüber österreichischen 
Versicherungs- und Rückversicherungsunterneh­
mungen . aus dem gegenseitigen Rückve,rsiche­
run'gs- und Retrozessionsverkehr vor dem 8. Mai 
1945 zur Verfügung stellen: 

a) die Quthaben (Aktivsaiden) aus dem gegen­
seitigen Rückversicherungs- und Retrozes~ 
sionsverkehr vor dem 8. Mai 1945, 

b) den deutschen Rückversicherungsunterneh­
mungen überdies die sonstigen von Ar­
tikel 22 Staatsvertrag betroffenen Vermö­
genswerte mit Ausnahme der in Artikel 50 
Abs. 5 angeführten Anteilsrechte, Erlöse 
und Surrogate. 
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(2) Die zur Verfügung zu stellenden Vermö­
genswerte sind nicht als Vermögenswerte deut­
scher Versicherungsunternehmungen 1m Sinne 
des Artikels 50 anzusehen. 

(3) Die Feststellung, Abstimmung und Aus­
gleichung der Guthaben und Verpflichtungen 
(Salden) aus dem Rückversicherungs- und Re­
trozessionsverkehr gemäß Abs. 1 erfolgt durch 
die Versicherungs- und Rückversicherungsunter­
nehmungen nach brancheüblichen Grundsätzen 

Artikel 52 

(1) Die Abwicklung 'der Vermögensmassen der 
Deutschen Kriegsversicherungsgemeinschaft und 
des ausgegliederten Reichsgeschäftes der Hermes 

,Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft gegenüber 
Österreich ischen Gläubigern erfolgt, nach deut­
schem Rec1lt. Dabei dürfen österreichische Gläu, 
biger nicht ungünstige~ gestellt werden als deut­
sche Gläubiger. Dies darf aber nicht dazu füh­
ren; daß deutsche Gläubiger bereits erhaltetie 
Zahlungen auch nur zum Teil zurückzuerstatten 
haben. 

(2) Bisher nicht angemeldete Ansprüche öster­
reichischer Gläubiger können in Abweichung von 
der in Paragraph 5 der Verordnung der Regie­
rung der Bundesrepublik Deutschland vom 
13. Juli 1955 über die Abwicklung der Deutschen 
Kriegsversicherungsge~einschaft und, des aus­
gegliederten Reichsgeschäftes der Hermes Kredit­
versicherungs-Aktiengesellschaft festgesetzten 
Ausschlußfrist innerhalb einer Frist von drei 
'Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages 
nach gemeldet werden. 

(3) Die Republik österreich' wird den in Abs. 1 
genannten Vermögensmassen zur Regelung der 
Verbindlichkeiten auf sie übertragene Ansprüche 
:l;us rückständigen Prämien und Ersatzansprüche 
zur Verfügung stellen. 

Artikel 53 

(1) Die öffentlichen Verwalter der in Anlage 1 
verzeichneten V ersicherungsun ternehmungen wer­
den unverzüglich' den Zentralen der deutschen 
Versicherungsunternehmungen Listen der von 
ihnen verwalteten Versicherungsverträge über­
mitteln. 

(2) Die deutschen Versicherungsunternehmun­
gen haben ihrt:. Ansprüche wegen Zur'{erfügung­
stellung von Vermögenswerten (Artikel 50, 51 
und 52 Abs. 3) bei sonstigem Ausschluß' inner­
halb von sechs Monaten nach Inkrafttreten die­
ses Vertrages beim österreichischen Bundesmini­
sterium für Finanzen in Wien anzumelden und 
zu belegen. Das Nähere über Form und Inhalt 
einer wirksamen Anmeldung und über die erfoT" 
derlichen Belege bestimmt ein mit der österrei­
chischen Versicherungsaufsichtsbehörde abzustim~ 
mendes Rundschreiben der zuständigen deutschen 
Versicherungsaufsichtsbehörden an die deutschen 
Versicherungsunternehmungen. 
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(3) Kommt eine Einigung über gemäß Abs. 2 
angemeldete Ansprüche nicht zustande, so kann 
bei sonstigem Ausschluß innerhalb von zwölf 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages der 
Schlichtungsausschuß angerufen werden. 

Artikel 54 

(1) Urkunden über Deckungswerte (Artikel 50) 
oder über Anteilsrechte an Versicherungsunter­
nehm~ngen (Artikel 50 \lnd Artikel 51 Abs. 1), 
die sich in der Bundesrepublik Deutschland oder 
im Lande Berlin befinden, sind unverzüglich nach 
Inkrafttreten dieses Vertrages von der deutschen 
Versicherungsunternehmung dem österreichischen 
Bundesministerium für Finanzen vorzulegen. 
, (2) Die Auswahl der Werte, die zur Verfügung 

gestellt werden, trifft das österreichische Bundes­
ministerium für Finanzen. Dieses wird die Wün­
sche der deutschen Versicherungsunternehmungen 
tunlichst berücksichtigen. Die ausgewählten Werte 
sind den, deutschen Versicherungsunternehmun­
gen nach Prüfung der Unterlagen tunlichst 
binnen drei Monaten nach wirksamer Anmel­
dung zur Verfügung zu stellen. 

(3) Das Nähere darüber, wie die Werte für die 
Gruppen 1 und 2 zur Verfügung gestellt wer­
den, wird von der österreichischen Versicherungs­
aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem 
deutschen Bundesaufsichtsamt für das Versiche­
rungs- und Bausparwesen festgelegt werden. 

2. U n t e r a b s c h n i t t 

Bausparkassen 

Artikel 55 

Die Bestimmungen des Artikels 23 Abs. 3 
Staatsvertrag finden auf Bausparverträge mit pri­

,vaten Bausparkassen keine Anwendung. 

Artikel 56 

(1) Alle Verbindlichkeiten, deutscher privater 
Bausparka,ssen gegenüber österreichischen Bau­
sparern aus nicht zugeteilten Bausparverträgen, 
die in der Zeit zwischen dem 13. März 1938 und 
dem 8. Mai 1945 geschlossen wurden, gehen mit 
Inkrafttreten, d,ieses Vertrages mit schuldbefrei­
ender Wirkung für die deutschen privaten Bau­
sparkassen 'auf die Republik österreich mit der 
Maßgabe über, daß solche Bausparverträge als 
mit dem 8. Mai 1945 vom Bausparer gekündigt 
gelten und ab diesem Zeitpunkt den für Gut­
haben 'bei Kreditinstituten geltenden österreichi­
schen Rechtsvorschriften unterworfen sind. 

(2) Ansprüche aus Bausparverträgen, die gemäß 
Abs. 1 von der Republik österreich zu erfüllen 
sind, 'können nur geltend gemacht werden, wenn 
sie innerhalb von sechs Monaten nach Inkraft­
treten dieses Vertrages bei der vom österr,eichi­
schen Bundesministerium für Finanzen' bestimm­
ten Stelle angemeldet 'worden sind. Das Nähere 
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bestimmt ein Aufruf, der vom österreich ischen 
Bundesministerium für Finanzen unverzüglich 
nach Inkrafttreten dieses Vertrages im "Amts­
blatt zur Wiener Zeitung" und im "Bundesanzei­
ger der Bundesrepublik Deutschland" zu ver­
öffentlichen ist. 

Artikel 57 

Die· Republik österreich kann die von den 
deutschen privaten Bausparkassen auf sie über­
gegangenen Forderungen aus zugeteilten Bauspar­
verträgen und aus Zwischenkrediten jederzeit 
unter Einhaltung einer halbjährigen Kündigungs­
frist kündigen oder an Kreditinstitute zu deren 
Bedingungen übertragen. 

Artikel 58 

Als österreichischeBausparer im Sinne dieses 
Vertrages gelten Personen, die bei Abschluß des 
Bausparvertrages und am 1. Jänner 1956 in 
österreich mit Ausnahme der Zollausschluß­
gebiete ihren Wohnsitz hatten. Es wird ver­
mutet, daß der im Bausparvertrag angegebene 
Wohnort der Wohnsitz des Bausparers bei Ver­
tragsabschluß war. 

Artikel 59 

(1) Die deutschen privaten Bausparkassen wer­
den der im Artikel 56 Abs. 2 genannten Stelle 
alle Unterlagen übergeben, die bei ihnen vor­
handen und zur Abwicklung der gemäß Ar­
tikel56 Abs. 2 angemeldeten Ansprüche und der 
im Artikel 57 erwähnten Forderungen erforder­
lich sind. 

Solche' Unterlagen sind insbesondere 
a) Bausparverträge samt Bausparbedingungen, 
b) zugeteilte und nicht zugeteilte BauspOlJrver­

träge betreffende Kontenblätter, aus denen 
sämtliche Zahlungen der Bausparer an die 
Bausparkasse ersichtlich sind, 

c) Verzeichnisse aller am 8. Mai 1945 offenen 
Darlehensforderungen mit den dazugehöri­
gen Schuldscheinen und Gerichtsbeschlüssen 
über ihre Verbücherung im Original oder 
in Abschrift. 

(2) Die Unterlagen sind innerhalb von sechs 
Wochen nach einer von der im Artikel 56 Abs.2 
genannten Stelle an den Verband der privaten 
Bausparkassen in der Bundesrepublik Deutsch­
land gerichteten Aufforderung dieser Stelle, aus­
zufolgen. 

3. ABSCHNITT 

Gewerbliche Schutzredtte, Firmenbezeichnungen 
und Urheberrechte 

1. Unterabschnitt 

Fassung der Gewerblichen Rechtsschutz-Novelle 
1951, und des das Patentschutz-überleitungs­
gesetz 1950 abändernden Bundesgesetzes vom 
28. Mai 1953' (Patentschutz-überleitungsgesetz) 
genannten Patente, Gebrauchsmuster, Patent- und 
Gebrauchsmusteranmeldungen, deren Inhaber 
am 8. Mai 1945 natürliche Personen deutscher 
Staatsangehörigkeit oder juristische Personen mit 
dem Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder 
im Lande Berlin waren, wird die in § 9 Abs. 2 
Patentschutz-überlehungsgesetz vorgesehene Frist 
zur AntragsteIlung nicht eröffnet. 

Artikel 61 

(1) Auf Forderungen aus Lizenzverträgen, die 
vor dem 8. Mai 1945 abgeschlossen worden sind, 
finden die aestimmungen des Artikels 22 Staats­
vertrag Anwendung, soweit sich diese Lizenz­
verträge auf Erfindungen beziehen, die Gegen­
stand der unter Artikel 60 angeführten Patente, 
Gebrauchsmuster, Patent- oder Gebrauchsmuster­
anmeldungen sind. Auf Grund solcher Lizenz­
verträge erbrachte Leistungen können nicht- zu­
rückgefordert werden. 

(2) Soweit Forderungen aus Lizenzverträgen, 
die nach dem 8. Mai 1945 abgeschlossen worden 
sind, auf die Zeit vor dem 27. Juli 1955 entfallen, 
finden auf sie die Bestimmungen des Artikels 22 
Staatsvertrag keine Anwendung, auch wenn sich 
diese Lizenzverträge auf Erfindungen beziehen, 
die Gegenstand der unter Artikel 60 an­
geführten Patente, Gebrauchsmuster, Fatent­
oler Gebrauchsmusteranmeldungen sind. Wenn 
auf Grund solcher Lizenzverträge für die Zeit 
nach dem 27. Juli 1955 Leistungen erbrach~ wor­
den sind, können sie nicht zurückgefordert wer­
den. 

Artikel 62 

(1) Ansprüche, die sich auf die unfer Artikel 60 
angeführten Patente, Gebrauchsmuster, Patent­
oder Gebrauchsmusteranmeldungen beziehen, 
können nach Inkrafttreten dieses Vertrages 
nicht mehr geltend gemacht werden. Bis zum 
Inkrafttreten dieses Vertrages· rechtskräftig ge­
wordene Entscheidungen bleiben vollstreckbar. 
Anhängige streitige Verfahren ruhen und dürfen 
nicht mehr fortgesetzt werden. Andere Verfah­
ren sind einzustellen. Die Verfahrenskosten 
werden gegeneinander aufgehoben (§ 43 der 
österreichischen Zivilprozeßordnung). 

(2) Ansprüche, die, gemäß Artikel 61 bestehen 
bleiben, werden durch die Bestimmungen des 
Abs. 1 nicht berührt. > 

2. U n t e r a b s c h n i t t 

Patente und Patent anmeldungen Marken und Markenanmeldungen 

Artikel 60 Artikel 63 

Für die in den §§ 6; 7 und 8 des österreichischen Marken, die in österreich für ein Unternehmen 
Patentschutz-überleitungsgesetzes 1950 in der mit dem Sitz in der B~ndesrepublik Deutschland 
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oder im Lande Berlin gemäß § 6 des österreich i­
schen Markenschutz-überleitungsgesetzes 1953 in 
das Markenregister eingetragen worden oder die 
auf Grund des Madrider Abkommens vom 
14. April 1891, betreffend die internationale 
Registrierung von Fabriks- oder Handelsmarken 
in der Londoner Fassung vom 2. Juni 1934 in 
österreich geschützt sind, sind ihren Inhabern 
verblieben. 

Artikel 64 

(1) Unternehmungen oder Zweigniederlassun­
gen, die von Artikel 22 Staatsvertrag betroffen 
sind, können, wenn und soweit sie die im 
Artikel 63 genannten Marken oder mit diesen 
verwechslungsfähig ähnliche Marken vor dem 
8. Mai 1945 mit Zustimmung ihrer Inhaber in 
Benützung genommen und in der Folge weiter­
'benützt haben, diese Marken in österreich in 
gleicher Weise bis zum 31. Dezember 1960 weiter­
benützen. Rechtskräftige Entscheidungen, die bis 
zum Inkrafttreten dieses Vertrages ergangen 
sind und durch die das Recht zur Benützung sol­
cher Marken versagt wurd~, bleiben unberührt, 

(2) Das Weiterbeniitzungsrecht nach Abs. 1 
endet jedoch sechs Monate nach der Veräußerung, 

,Verpachtung oder sonstigen Verwertung des 
Unternehmens, wenn der Erwerber oder Pächter 
des Unternehmens, der ~hemaligen deutschen An­
teile daran oder der österreichischen ehemaligen 
Zweigniederlassung oder sein Rechtsnachfolger 
zur Zeit der übernahme eine andere in öster­
reich für ihn registrierte Marke für die gleiche 
Warenart benützt. Die Frist von-'sedlS Monaten 
beginnt frühestens mit Inkrafttreten dieses Ver­
trages und endet spätestens am 31. Dezember 
1960. 

(:{) Auf Grund des Weiterbenützungsrechtes 
nach Abs. 1 dürten Marken nur mit .einem deut­
lich untersche1denden Hinweis, insbeso~dere auf 
die geographische Herkunft der Waren, benützt 
werden. 

(4) Ist für Unternehmungen oder Zweignieder­
lassungen, die von Artikel 22 Staatsvertrag be­
troffen sind, eine Marke in österreich registriert, 
die identisch oder verwechs1ungsfähig ähnlich mit 
einer prioritätsälteren Marke ist, - die nach Ar­
tikel 63 einem Unternehmen mit dem Sitz in 
der Bundesrepublik Deutschland oder im Lande 
Berlin verblieben ist, so kann 'dieses Unterneh­
men während der in den Absätzen 1 und 2 ge­
nannten Fristen weder die Benützung der erst­
genannten Marke untersagen, noch Löschungs­
ansprüche nach den §§ 22, 22 a, 22 b des öster­
reichischen Markenschutzgesetzes geltend machen, 
sofern das in österreich ansässige Unternehmen 
mit dem in der Bundesrepublik Deutschland oder 
im Lande Berlin ansässigen Unternehmen durch 
Beteiligung unmittelbar oder mittelbar wirt­
schaftlich verbunden war oder die ehemalige 
österreichische Zweigniederlassung dem in der 
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Bundesrepublik Deutschland oder im Lande Ber­
lin ansässigen Unternehmen gehörte. Im übrigen 
sind die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 sinn­
gemäß anzuwenden. 

Artikel 65 

(1) Ist für Unternehmungen oder Zweignieder­
lassungen, die von. Artikel 22 Staatsvertrag be­
troffen sind, eine Marke in österreich registriert, 
die identisch oder verwechslungsfähig ähnlich mit 
einer Marke ist, die in der Bundesrepublik 
Deutschland, nicht aber in österniich für ein in 
der Bundesrepublik Deutschland oder 'im Lande 
Berlin ansässiges, Unternehmen eingetragen ist, 
das mit dem'österreichischen Unternehmen durch 
Beteiligung unmittelbar oder mittelbar wirt­
schaftlich verbunden war oder zu dem die öster­
reichische ehemalige Zweigniederlassung gehörte, 
so kann das in der Bundesrepublik Deutschland 
oder im Lande Berlin ansässige Unternehmen die 
Marke unentgeltlich für die Dauer von sechs 
Monaten nach Irikrafttreten dieses Vertrages in 
österreich benützen, sofern das Anmeldedatum 
der deutschen Marke in Deutschland vor dem 
Anmeldedatum der 6sterreichischen Marke in 
österreich und vor dem 8. Mai 1945 liegt. Nach 
Ablauf der Frist von sechs Monaten ist eine Be­
nützung gegen angemessenes Entgelt und zu an­
gemessenen sonstigen Bedingungen zulässig, wenn 
die Benützungsabsicht dem Inhaber der öster­
reichischen Marke innerhalb dieser Frist schrift­
lich mitgeteilt wurde. 

(2) Der Inhaber der österreichischen Marke ist 
verpflichtet, alle zur Aufrechterhaltung und Ver­
teidigung seiner Marke erforderlichen Maßnah­
men zu ergreifen, wenn das in der Bundesrepu­
blik Deutschland oder im Lande Berlin ansässige 
Unternehmen dies verlangt, sich zum Ersatz der 
daraus entstehenden notwendigen Aufwendungen 
verpflichtet und auf Verlangen des Inhabers der 
österreichischen Marke einen angemessenen Vor­
sch uß leistet. 

(3) In allen sich aus den Bestimmungen des 
Abs. 1 ergebenden Streitfällen entscheidet auf 
Antrag das österreichische Patentamt in dem für 
den Löschungsstreit vorgeschriebenen Verfahren; 
es setzt auch bei mangelnder Einigung der Par­
teien die Bedingungen und den Umfang der Be­
nützung unter Berücksichtigung der Umstände 
des Falles fest. Es kann jedoch keine zeitliche, ört­
liche oder den Umsatz betreffende Beschränkung 
der Benützung festsetz·en. Auf Antrag einer 
Partei können bei wesentlicher Knderung der 
Umstände die Bedingungen neu festgesetzt wer­
den. 

(4) Ist im Falle des Abs. 1 fur das in der Bundes­
republik Deutschland oder im Lande Berlin an­
sässige Unternehmen auch in ,österreich eine 
Marke registriert oder auf 'Grund des Madrider 
Abkommens vom 14. April 1891, betreffend die 
internationale Registrierung von Fabriks- oder 
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Handelsmarken, in deI' Londoner Fassung VOm 
2, Juni 1934 gesch~tzt, die identisch oder ver­
wechslungsfähig ähnlich ist mit einer prioritäts­
älteren Marke, die für das österreichische Unter­
nehmen oder die österreichische -ehemalige Zweig­
niederlassung registriert ist, so sind auf die erst­
genannte Marke die Bestimmungen der Absätze 1 
und 3 sinngemäß anzuwendep. 

(5) Für das in diesem Artikel vorgesehene Ver­
fahren sind die Bestimmungen der Artikel 99 
bis 117 nicht anwendbar. 

Artikel 66 

Unternehmungen oder Zweigniederlassungen, 
die von Artikel 22 Sra,atsvertrag betroffen sind, 
dürfen Marken, die den Firmennamen oder einen 
kennzeichnenden Teil des Firmennamens eines in 
der Bundesrepublik Deutschland oder im Lande 
Berlin ansässigen Unternehmens enthalten, nur 
so lange und insoweit benützen, als sie diesen 
Firmennamen oder den keimzeichnenden Teil 
nach den BestiQ1mungen der Artikel 70 bis 74' 
dieses Vertrages zu führen berechtigt sind. 

'Artikel 67 

Die Bestimmungen der Artikel 63 bis 66 sind 
sinngemäß auf Markenanmeldungen anzuwen­
den. 

Artikel 68 

Wegen einer vor dem 1. Juli 1956 begangenen 
Verletzung der in Artikel 63 genannten Marken 
können nach Inkrafttreten dieses Vertrages keine 
Ansprüche geltend gemacht werden, es sei denn, 
daß die Verletzung gegen eine nach dem 8. Mai 
1945 geschlossene Vereinbarung verstößt. Bis zum 
Inkrafttreten dieses Vertrages rechtskräftig ge­
wordene Entscheidungen bleiben vollstreckbar. 

Artikel 69 

Auf Herkunftsangaben, Auszeichnungen, son­
stige Gesc\1äftsabzeichen sowie Ausstattung der 
Waren finden die Bestimmungen des Artikels 22 
Staatsvertrag keine Anwendung. 

3. U n t e r a b s c h n i t t 

Firmenbezeichnungen 

Artikel 70 

(1) Zweigniederlassungen von in der Bundes­
republik Deutschland oder im Lande Berlin an­
sässigen Unternehmungen, die von Artikel 22 
Staatsvertrag betroffen sind, dürfen die bisherige 
Firma nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr 
fortführen. Die Frist von sechs Monaten beginnt 
mit der Veräußerung, Verpachtung oder sonsti­
gen Verwertung der Zweigniederlassung, jedoch 
frühestens mit dem Inkrafttreten dieses Vertra­
ges. Sie endet ;pätestens am 31. Dezember 1960. 

(2) Die österreichischen ehemaligen Zweig­
niederlassungen können ihrer neuen Firma wäh-

rend eines Zeit~aumes von fünf Jahren, gerechnet 
von der Eintragung der neuen Firma an, die bis­
herig,e Firma unter. Voranstellung des Wortes 
;,vormals" und mit ,dem Hillweis "Zweignieder­
lassung" beifügen. 

(3) Die Beifügung des Zusatzes nach Abs. 2 ist 
unzulässig, wenn der Erwerber oder Pächter der 
österreichischen ehemaligen Zweigniederlassung 
oder sein Rechtsnachfolger ein Unternehmen 
gleicher Art unter einer Firma betreibt, die iden­
tisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist mit der 
für die österreichischeehemalige Zweigniederlas­
sung eingetragenen neuen Firma. 

Artikel 71 

Unternehmungen, die von Artikel 22 Staats­
vertrag betroffen sind und mit einem in der 
Bundesrepublik Deutschland oder im Lande 
Berlin ansässigen Unternehmen durch Beteiligung 
unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlich ver­
bunden waren und dieselbe Firma wie das in der 
Bundesrepublik Deutschland oder im Lande 
Berlin ansässige Unternehmen oder eine mit der 
Firma dieses Unternehmens verwechslungsfähigeo 

Firma führen, dürfen nach dem 31. Dezember 
1960 . die bisherige Firma nur in einer Form 
weiterführen, die eine Verwechslung der Firmen 
beider Unternehmungen ausschließt. 

Artikel 72 

(1) Enthielt die Firma eines Unternehmens, das 
von Artikel -22 Staatsvertrag betroffen ist, am 
8. Mai 1945 den Familiennamen einer natürlichen 
Person, die an diesem Tage 

a) Inhaber des Unternehmens (Einzelkauf-
mann) war oder . 

b) an der Personengesellschaft, der das Unter­
nehmen gehörte, beteiligt war, wobei nach 
dem GesellsChaftsvertrag oder mangels einer 
dahingehenden vertraglichen Bestimmung 
nach dem Gesetz für den Fall des Ausschei­
dens dieser Person die Fortführung ihres 
Namens in der Firma nicht ohne ihre Zti­
stimmung zulässig war, oder 

c) an der Kapitalgesellschaft .. der das Unter­
nehmen gehörte, mit mehr als 500/0 des 
Kapitals beteiligt war oder in der Kapital­
geseIls·chaft die Stimmenmehrheit besessen 
hat, 

so darf der Familienname nach dem 31. Dezem­
ber 1960 nur mit Zustimmung der natürlichen 
Person oder ihrer Erben, soweit ihnen derselbe 
Familienname zusteht, in der Firma fortgeführt 
werden. 

(2) Wird die Zustimmung verweigert, so kann 
der neuen Firma di~ bisherige Firma mit dem 
Zusatz "vormals" beigefügt werden. 

'" Artikel 73 

Abwei,chend von der in den Artikeln 71 und 72 
bestimmten Frist endet das dort vorgesehene 
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Recht zur Fortführung der bisherigen Firma 
sechs Monat.e nach der Veräußerung, Verpach­
tung oder sonstigen Verwertung des Unterneh­
mens, wenn der Erwerber oder Pächter des 
Unternehmens, der ehemaligen deutschen Anteile 
hieran oder ~ein Rechtsnachfolger ein Unterneh­
men gleicher Art unter einer anderen Firma be­
treibt. Die Frist von -sechs Monaten beginnt 
frühestens mit Inkrafttreten dieses Vertrages und 
endet spätestens am 31. Dezember 1960. 

Artikel 74 

Sonstige Unternehmungen die von Artikel· 22. 
Staatsvertrag betroffen sind, können die bisherige 
Firma auch nach dem 31. Dezember 1960 fort­
führen. 

Artikel 75 

Die Bestimmungen der Artikel 70 bis 74 be­
ziehen sich nur auf in österreich im Handels­
oder Genossenschaftsregister eingetragene Firmen­
bezeichnungen. Auf sonstige Unternehmens­
bezeichnungen und Namensrechte finden die Be­
stimmungen des Artikels 22 Staatsvertrag keine 
Anwendung. 

4. U n t e r a b s eh n i t t 

Urheberrecht 

Artikel 76 

Auf Urheberrechte, Werknutzungsrechte, 
Werknutzungsbewilligungen und Forderungen 
auf Entgelte für die Einräumung eines Werk­
nutzungsrechtes oder einer Werknutzungsbewilli­
gung finden die Bestimmungen des Staatsvertra­
ges keine Anwendung. 

5. U n te r a b s eh n i t t 

Gemeinsame Bestimmungen 

A~tikel 77 

(1) Ist im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Vertrages über Ansprüche, die in den Artikeln 63 
bis 76 geregelt sind, ein Rechtsstreit anhängig, 
der nach diesem Vertrag zu entscheiden ist, so 
sind die Kosten gegeneinander aufzuheben (§ 43 
der österreichischen Zivilprozeßordnung). Wer­
den in einem solchen Rechtsstreit auch noch 
andere Ansprüche geltend gemacht, so entscheidet 
das Gericht nach billigem Ermessen, welcher Teil 
der Kosten gegeneinander aufgehoben wird. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten sinn­
gemäß, wenn in einem solchen Falle die Klage 
zurückgezogen wird. 

Artikel 78 

Die Bestimmungen dieses Abschnittes lassen ab- . 
weichende privatrechtliche Vereinbarungen der 
Beteiligten, die nach dem 8. Mai 1945 getroffen 
wurden oder nach dem Inkrafttreten dieses Ver­
trages ge·troffen werden, unberührt. 
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Artikel 79 
Verfahren nach den österreichischen Rück­

stellungsgesetzen werden durch die Bestimmun­
gen dieses Abschnittes nicht berührt. 

Artikel 80 

Die Bestimmungen dieses Ab~nittes gelten 
nicht für Gesellschaften, Unternehmungen und 
Betriebe, die in österreich auf Grund des Bun­
desgesetzes vom 26. Juli 1946 über die Verstaat­
lichung von Unternehmungen sowie auf Grund 
des Bundesgesetzes vom 26. März 1947 über die 
Verstaatlichung der Elektrizitätswirts·chaft in der 
Fassung der Kundmachung vom 2. Oktober 1948 
verstaatlicht sind. 

TEIL IV 
Ergänzende Bestimmungen 

1. ABSCHNITT 

österreichische Zollausschlußgebiete und Saarland 
Artikel 81 . 

Die Bestimmungen der Artikel 22 und 23 Abs. 3 
Staatsvertrag finden auf die österreichischen Zol1-
ausschlußgebiete (Mittelberg-Walsertal und Jung­
holz) sowie auf das Saarland keine Anwendung. 
Es sind somit alle~Vermögenschaften, Rechte und 
Interessen, die am 8. Mai 1945 in diesen öster­
reid1ischen Zollausschlußgebieten oder im Saar­
land belegen waren, als auch alle natürlichen und 
juristisch·en Personen, welche an diesem Tage 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
oder ihren Sitz in diesen Gebieten hatten,von 
der Anwendung der genannten Bestimmungen 
ausgenommen. 

Artikel 82 

Die Bestimmungen des Artikels 81 finden An­
wendung auch auf juristische Personen des pri­
vaten oder öffentlichen Rechts, die zwar nicht 
ihren Sitz, wohl aber am 8. Mai 1~45 eine 
Niederlassung (Dienststelle) in den österreichi­
schen Zol1ausschlußgebieten oder im Saarland 
hatten, für die im ·Geschäftsbereich der Nieder­
lassung (Dienststelle) begründeten Rechte und 
Pflichten. 

Artikel 83 

Die Bestimmungen des Artikels 81 l;lezüglich 
Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag gelten auch für 
solche Forderungen, die in unmittelbarem recht­
lichen oder wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
in den österreichischen Zol1ausschlußgebieten oder 
im Saarland belegenen und gemäß Artikel 81 aus­
genommenen Vermögenschaften, Rechten und 
Interessen stehen. 

2. ABSCHNITT 

Persönlicher und sachlicher Geltungsbereich 

Artikel 84 

Die Bestimmungen des Artikels 22 Staatsver­
trag finden keine Anwendung auf 
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a) Personen, die die deutsche Staatsangehörig­
keit durch Sammeleinbürgerung, im Rah­
men einer Umsiedlungs aktion oder auf 
Grund des Ersten oder Zweiten deutschen 
Staatsangehörigkeitsbereinigungsgesetzes er­
worben haben; 

b) deutsche Staatsangehörige (Artikel 3), die 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent­
halt am 8. Mai 1945 außerhalb des Gebietes 
des Deutschen Reiches nach dem Stand 
vom 31. Dezember 1937 und außerhalb 
des Gebietes der Republik österreich hat­
ten. 

Artikel 85 

Die Bestimmungen des Artikels 23 Abs. 3 
Staatsvertrag finden keine Anwendung auf 

a) Personen, die die deutsche Staatsangehörig­
keit auf Grund des Zweiten deutschen 
Staatsangehörigkeitsbereinigungsgesetzes er­
worben haben; 

b) österreichisme Staatsangehörige, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
am 8. Mai 1945 außerhalb des Gebietes der 
Republik österreich und außerhalb des Ge­
bietes des Deutschen Reiches nach dem 
Stand vom 31. Dezember 1937 hatten. 

Artikel 86 

Die Bestimmungen der Artikel 22 und 23 
Abs. 3 Staatsvertrag finden keine Anwendung 
auf gesetzliche und vertragliche Unterhaltsforde­
rungen, die auf familienrechtlicher Grundlage be­
ruhen. 

3. ABSCHNITT 

Sonstige Bestimmungen 

Artikel 87 

(1) Hat eine juristische Person oder eine Per­
sonengesellschaft mit dem Sitz in österreich Ver­
mögen in der Bundesrepublik Deutschland oder 
im Lande Berlin, so wirken sich der Staatsvertrag 
und von der Republik österreich innerstaatlich 
getroffene Maßnahmen in bezug auf die Anteils­
rechte der deutschen Gesellschafter an der juristi­
schen Person oder der Personengesellschaft nicht 
auf dieses Vermögen aus. 

Vermögens auseinanderzusetzen; ein Begehren 
auf Auseinandersetzung kann von den ehemali­
gen deutschen Gesellschaftern nur innerhalb' von 
6 Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages 
gestellt werden. 

(3) Soweit die deutschen Gesellschafter natür­
liche Personen sind und ihnen nach Teil I dieses 
Vertrages der Anspruch auf Gewährung einer 
Entschädigung für die Verstaatlichung ihrer An­
teilsrechte'im der juristischen Person oder an der 
Personengesellschaft übertragen wird, steht ihnen 
ein Anspruch auf Auseinandersetzung nach Abs. 2 
nicht zu. 

(4) In der Bundesrepublik Deutschland oder im 
Lande' Berlin belegene Forderungen bleiben bei 
der Auseinandersetzung nach Abs. 2 außer Be­
tracht, wenn die Anteilsrechte der deutschen Ge­
sellschafter an der juristischen Person oder an 
der Personengesellschaft insgesamt weniger als 
25 von Hundert aller Anteilsrechte betragen 
haben und das in der Bundesrepublik Deutsch­
land oder im Lande Berlin belegene Vermögen 
weniger als 10 von Hundert des Gesamtvermö­
gens der juristischen Person oder der Personen­
gesellschaft beträgt. 

(5) In der Bundesrepublik Deutschland oder im 
Lande Berlin belegene Forderungen aus Versiche­
rungs-, Rückversicherungs- und Bausparverträgen 
sowie Forderungen, die gemäß Artikel 28 als 
geregelt gelten, bleiben bei der Auseinander­
setzung nach Abs. 2· außer Betracht. 

(6) Einigen sich die in Abs. 2 genannten Be­
teiligten nicht, ist nach dem im Teil V umschrie­
benen Verfahren festzustellen, was die juristische 
Person oder die· Personengesellschaft unter Be­
rücksichtigung der Höhe der Anteilsrechte der 
ehemaligen 'deutschen Gesellschafter und des 
Verhältnisses des in der Bundesrepublik Deutsch­
land oder im Lande Berlin belegenen Vermögens 
zu dem Gesamtvermögen der juristischen Person 
oder der Personengesellschaft an die ehemaligen 
deutschen Gesellschafter als Auseinandersetzungs­
ergebnis zu leisten hat. Der Antrag auf Einlei­
tung des im Teil V umschriebenen Verfahrens 
kann nur innerhalb von 18 Monaten nach In­
krafttreten dieses Vertrages eingereicht werden. 

Artikel 88 
(2) Zur Wahrung der Einheit der juristischen 

Person oder der Personengesellschaft und . zur (1) Forderungetl, die unter Artikel 23 Abs. 3 
Wahrung ihrer Rechte hinsichtlich des in der Staatsvertrag fallen, können ungeachtet einer im 
Bundesrepublik Deutschland oder im Lande Ber- Sinne des Artikels 22 etwa getroffenen Regelung 
lin belegenen Vermögens wird anerkannt, daß nicht geltend gemacht werden, soweit sie sich 
der juristischen Person oder der Personengesell- gegen natürliche oder juristische Personen richten, 
schaft ihre Rechte hinsichtlich des in der Bundes- die an den in Artikel 1 Abs.2 lit. d) genannten 
republik Deutschland oder im Lande Berlin bele- Gesellschaften, Unternehmungen oder Betrieben 
genen Vermögens weiterhin zustehen. Die juristi- beteiligt waren. 
sche Person oder die Personengesellschaft ist· -(2) Forderungen österreichischer Gläubiger 
dagegen verpflichtet, sich mit ihren ehemaligen gegenüber der Ernst HeinkelA.G. können unge­
deutschen Gesellschaftern hinsichtlich deren An- achtet einer etwa getroffenen Regelung im Sinne 
sprüche wegen des in der BundesrepubJjk des Artikels 22 nicht gegenüber der Ernst Hein­
Deutschland oder im Lande Berlin belegenen kel A.G. geltend gemacht werden; zugunsten von 
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deutschen Gläubigern der Ernst Heinkel A.G. 
besteht eine Haftung der Republik österreich 
mit dem "Sondervermögen Ernst Heinkel A.G." 
nicht .. 

Artikel 89 

(1) Soweitösterreichische Gläubiger von deut­
schen Schuldnern und deutsche Gläubiger von 
österreichischen Schuldnern für auf Grund dieses 
Vertrages Zu erfüllende Forderungen vertragliche 
oder gesetzliche Zinsen beanspruchen können, hat 
der deutsche Schuldner an den österreichischen 
Gläubiger und der österreichische Schuldner an 
den deutschen Gläubiger nur ab 1. Jänner 1953 
fällig gewordene oder fällig werdende Zinsen und 
zwar nur in der vereinbarten oder gesetzlichen 
Höhe, jedoch nicht mehr als 40/0 jährlich zu zah­
len. Die Beschränkung des Zinssatzes gilt nicht 
für Schuldverschreibungen. 

(2) Auf Grund dieses Vertrages von österrei­
chischen Schuldnern an deutsche Gläubiger zu 
zahlende Gewinnanteile von Aktien und Kuxen 
sind nur zu zahlen, soweit sie ab 1. Jänner 1953 
fällig geworden sind oder fällig werden. 

(3) Soweit Zinsen oder Gewinnanteile für den 
Begünstigten bereits bezahlt oder gutgeschrieben 
wurden, hat es hierbei sein Bewenden. 

(4) Die Bestimmungen der Artikel 31 Abs.1, 
34 Abs. 7 und 50 Abs: 7 bleiben unberührt. 

Artikel 90 

Im Hinblick darauf, daß die Republik Öster­
reich Teile des Vermögens, für dessen überlas­
sung sie gemäß dem Staatsvertrag Aufwendungen 
zu machen hat, auf Grund dieses Vertrages an 
deutsche natürliche Personen überträgt, leistet 
die Bundesrepublik Deutschland einen Beitrag 
von 22'5 Millionen Deutsche Mark. Dieser Bei­
trag ist spätestens drei Monate nach Inkraft­
treten dieses Vertrages zu entrichten. 

Ständige 

TEIL V 
Kommission, Schlichtungsausschuß 

und Schiedsgericht 
1. ABSCHNITT 

Ständige Kommission und Schlichtungsausschuß 

Artikel 91 

Die Vertragsstaaten errichten hiemit eine 
Ständige Kommission mit der Aufgabe, 

a) Fragen zu erörtern, die sich im Zusammen­
. hang mit der DurchfUhrung und Anwen­

dung dieses Vertrages ergeben, 
und 

b) Empfehlungen hierüber an die beiden Re­
gierungen auszuarbeiten. 

Artikel 92 

(1) Die Ständige Kommission setzt sich aus acht 
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glieder und filr jedes Mitglied emen Stellver­
treter. 

(2) Jeder Vertragsstaat bestimmt ein Mitglied 
seiner Delegation als Vorsitzenden.' 

(3) Beide Regierungen werden einander die von 
ihnen bestellten Mitglieder, Stellvertreter der 
Mitglieder und den Vorsitzenden binnen eines 
Monates nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf 
diplomatischem Weg notifizieren. 

(4) Nach Erfordernis kann jede Seite Sachver­
ständige beiziehen. 

Artikel 93 

(1) Die Ständige Kommission hat ihren Sitz in 
Wien; sie kann zu Tagungen auch an ande'ren 
Orten zusammentreten. 

(2) Die Einberufung und Leitung einer Tagung 
obliegt abwechselnd den Vorsitzenden der Dele­
gationen der beiden Vertragsstaaten. Die erste 
Tagung wird vom Vorsitzenden der österreichi­
schen Delegation einberufen. 

Artikel 94 

Die Ständige Kommission hält jährlich zwei 
ordentliche,Tagungen ab. Jeder der Vorsitzenden 
kann darüber hinaus die Einberufung einer außer­
ordentlichen Tagung verlangen; in einem solchen 
Falle hat die außerordentliche Tagung innerhalb 
eines Monates zu beginnen. 

Artikel 95 

(1) Die Tagesordnung wird von den Vor­
sitzenden der beiderseitigen Delegationen im 
vorherigen Einvernehmen festgesetzt. 

(2) Bei den Sitzungen kann die Tagesordnung 
einvernehmlich ergänzt werden. 

Artikel 96 

(1) Die Ständige Kommission faßt ihre Be­
schlüsse einstimmig. 

(2) über die Sitzungen ist eine Niederschrift 
in doppelter Ausfertigung zu verfassen und durch 
die beiderseitigen Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

Artikel 97 

Die Amtsdauer der Ständigen Kommission 
beträgt zwei Jahre ab Inkrafttreten dieses Ver­
trages. Sie verlängert sich jeweils um ein weiteres 
Jahr, falls die Regierung eines Vertragsstaates 
nicht spätestens drei Monate vor Ablauf der 
Amtsdauer der Ständigen Kommission der Re­
gierung des anderen Vertragsstaates mitteilt, daß 
sie die Amtsdauer der Ständigen Kommission· 
nicht zu verlängern wüns·cht. 

Artikel 98 

Mitgliedern zusammen. Jeder Vertragsstaat be- Vier Mitglieder der Ständigen Kommission 
stellt als seine Delegation vier Kommissionsmit- bilden einen Schlichtungsausschuß. 
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Artikel 99 

Streitigkeiten über Rechte oder Ansprüche, auf 
deren Geltendmachung, Bestand oder Umfang 
Bestimmungen dieses Vertrages Anwendung fin­
den, oder deren Geltendmachung erst durch die 
Bestimmungen dieses Vertrages ermöglicht wurde, 
sind von der Person, die ein solches Recht oder 
einen solchen Anspruch behauptet oder bestreitet, 
vor einer Anrufung der Gerichte oder der sonst 
zuständigen Behörden dem Schlidltungsausschuß 
zu unterbreiten. Das gleiche gilt, wenn zwischen 
Staatsangehörigen der vertragschließenden Teile 
streitig ist, ob ein am oder vor dem 8. Mai 1945 
begründetes Recht innerhalb oder außerhalb der 
Republik Osterreich belegen ist, oder welche 
Folgen sich aus der Belegenheit eines solchen 
Rechtes ergeben. 

Artikel 100 

(1) Der Schlichtungsausschuß hat die Aufgabe, 
Empfehlungen für die Schlichtung von Streitig­
keiten der in Artikel 99 genannten Art auszu­
arbeiten. 

(2) Eine Empfehlung nach Abs. 1 kann auch 
eine Beschränkung des Umfanges oder eine Fest­
setzung der Fälligkeit einer Leistung vorsehen, 
die einem deutschen Gläubiger auf Grund einer 
ihm nach diesem Vertrag übertragenen oder zur 
Ve.rfügung gestellten Forderung von einem öster­
reichischen Schuldner geschuldet wird, wenn dies 
für den Schuldner auf Grund seiner wirtschaft­
lichen Leistungsfähigkeit zur Vermeidung von 
Härten dringend geboten ist und dem Gläubiger, 
insbesondere unter Berücksichtigung seiner Ver­
hältnisse und der Art der Forderung, zugemutet 
werden kann. Das gleiche gilt für Leistungen, die 
einem österreichiscj:len Gläubiger auf Grund einer 
Forderung, die nur kraft einer: Regelung gemäß 
Artikel 22 geltend gemacht werden kann, von 
einem deutschen Schuldner geschuldet werden. 

(3) Bei Forderungen gegen einen deutschen 
Schuldner, für die sich eine persönliche Haftung 
des Schuldners nach Artikel 26 Abs. 1 Satz 2 
ergibt, ist, wenn das in Osterreich gelegene Ver­
mögen, zu dem diese Verbindlichkeit im Sinne 
des Artikels 24 Abs. 1 Satz 3 gehört, durch nach 
dem 8. Mai 1945 eingetretene Umstände ver­
mindert worden ist, die der Schuldner nicht zu 
vertreten hat, eine Beschränkung des Umfanges 
der Leistung oder eine Festsetzung ihrer Fällig­
keit vorzusehen, wenn und insoweit dies für den 
Schuldner zur Vermeidung von Unbilligkeiten 
geboten ist und dem Gläubiger, insbesondere 
unter Berücksichtigung seiner Verhältnisse und 
der Art der Forderung, zugemutet werden kann. 

(4) Bei Forderungen gegen einen österreichi­
schen Schuldner, die auf Grund dieses Vertrages 
einem deutschen Gläubiger übertragen oder zur 
Verfügung gestellt werden, ist, wenn das in der 
Bundesrepublik Deutschland oder im Land Berlin 

gelegene Vermögen des Schuldners durch nach 
dem 8. Mai 1945 eingetretene Umstände vermin­
dert worden ist, die er nicht zu vertreten hat, 
eine Beschränkung des Umfanges der Leistung 
oder eine Festsetzung ihrer Fälligkeit vorzusehen, 
wenn und insoweit dies für den Schuldner zur 
Vermeidung von Unbilligkeiten geboten ist und 
dem Gläubiger, insbesondere unter Berücksichti­
gung seiner .verhältnisse und der Are der For­
derung, zugemutet werden kann. 

Artikel 101 

(1) Für den Schlichtungsausschuß gelten die Be­
stimmungen des Artikels 92 Absätze 2 bis 4, der 
Artikel 93, 95 und des Artikels 96 Abs. 1 sinn­
gemäß. 

(2) Die beiden Vertragsstaaten errichten in 
Wien eine Gemeinsame Geschäftsstelle des 
Schlichtungsausschusses. 

Artikel 102 

Anträge auf Einleitung eines Verfahrens vor 
dem Schlichtungsausschuß sind bei der Geschäfts­
st'elle in drei Ausfertigungen für die Geschäfts­
stelle und die Vorsitzenden und in je einer wei­
teren Ausfertigung für jeden Antragsgegner ein­
zureichen. Die Geschäftsstelle hat jedem Antrags­
gegner eine Ausfertigung zu eigenen Handen zu­
zustellen und den beiden Vorsitzenden je eine 
Ausfertigung zu übermitteln. 

Artikel 103 

Der Schlichtungsausschuß versucht, in form­
losen Verfahren, jedoch unter Wahrung des 
Grundsatzes des Parteiengehörs, eine gütliche 
Beilegung der Streitigkeiten herbeizuführen. 

Artikel 104 

(1) Der Schlichtungsausschuß ha,t seine Emp­
fehlung dem Antragsteller und dem Antrags­
gegner zuzustellen. 

(2) Haben der Antragsteller und der Antrags­
gegner nicht innerhalb eines Monats nach Zu­
stellung der Empfehlung dem Schlichtungsaus­
schuß die Annahme der Empfehlung mitgeteilt, 
so gilt diese als abgelehnt. 

(3) Falls die Empfehlung von einer Partei ab­
gelehnt wird, oder falls sie als abgelehnt gilt, ·hat 
der Schlichtungsausschuß dem Antragsteller un­
verzüglich eine Bescheinigung über die Ergelbnis­
losigkeit des ,Schlichtungsverfahrens zuzustellen. 

(4) Eine solche Bescheinigung ist dem Antrag­
steller auch zuzustel}.en, wenn sich der Antrags­
gegner während des Schlichtungsverfahrens auf 
eine Aufforderung des Schlichtungsausschusses zur 
Stellungnahme innerhaLb von zwei Monaten 
nach Zustellung' dieser Aufforderung nicht ge­
äußert hat. 

(5) Die Bescheinigung über die Ergebnislosig­
keit des Schlichtungsverfahrens ist dem Antrag-

412 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)18 von 63

www.parlament.gv.at



steIler ferner auch zuzustellen, falls der Schlich­
tungsausschuß innerhalb von vier Monaten nach 
Eingang des Antrages auf Einleitung des Schlich­
tungsverfahrens nicht' in der Lag,e war, eine Emp­
fehlung auszusprechen; diese Frist kann mit Zu­
stimmung des Antragstellers verlängert werden. 

(6) Wurde eine Empfehlung des Schlichtungs­
ausschusses von den Parteien angenommen und 
hat der zu einer Leistung Verpflichtete binnen 
einer Frist von zwei Monaten die Leistung nicht 
erbracht oder hierüber keinen vollstreckbaren 
Vergleich abgeschlossen oder keine vollstreckbare 
Erklärung abgegeben, so kann der aus der Emp­
fehlung Berechtigte einen Antrag auf Ausstellung 
einer Bescheinigung über die Ergebnislosigkeit 
des Veifahrens begehren. Der Schlichtungsaus­
schuß hat hierüber den zur Leistung Verpflich­
teten zu hören und die Bescheinigung zu erteilen, 
wenn der zur Leistung Verpflichtete nicht inner­
halb einer von dem Schlichtungsausschuß fest­
zusetzenden Frist den Nachweis erbringt, daß er 
entsprechend der Empfehlung entweder die Lei­
stung erbracht oder einen vollstreckbaren Ver­
gleich abgeschlossen oder eine vollstreckbare Er­
klärung abgegeben hat. 

Artikel 105 

19 

Behörden der beiden Vertragsstaaten über Strei­
tigkeiten der in Artikel 99 genannten Art an­
hängig sind, bindende Gutachten durch Beschluß 
abzugeben: 

a) über die Anwendbarkeit und Auslegung der 
Bestimmungen dieses Vertrages, 

b) im Falle des Artikels 87 über die als Aus­
einandersetzungsergebnis zu erbringende 
Leistung, \ 

c) über eine Beschränkung des' Umfanges der 
Leistung oder über eine Festsetzung ihrer 
Fälligkeit. Eine solche Maßnahme ist vor­
zusehen, wenn die Voraussetzungen für 
eine entsprechende Empfehlung nach Ar­
tikel 100 Absätze 2, 3 oder 4 gegeben sind, 

d) über Streitigkeiten der in Artikel 99 Satz 2 
bezeichneten Art, 

e) über seine Zuständigkeit (Artikel 110 
Abs.2). 

(2) Die bindende Wirkung eines Gutachtens im 
Sinne von Abs. 1 gilt für die Gerichte oder sonst 
zuständigen Behörden in allen Instanzen, In 

denen dieses Verfahren anhängig wird. 

Artikel 109 

(1) Das Schiedsgericht besteht aus vier Schieds­
richtern. Die Regierung jedes Vertragsstaates er-

Werden Streitigkeiten der in Artikel 99 be- nennt auf die Dauer von vier Jahren je zwei im 
zeichneten Art vor einem Gericht oder einer hie- Amt oder im Ruhestand befindliche Richter ihres 
für sonst zuständigen Behörde anhängig gemacht, Landes als Schiedsrichter und je zwei weitere als 
so ist die Klage (der Antrag) von Amts wegen deren Stellvertreter. Die Schiedsrichter und ihre 
zurückzuweisen, wenn der Kläger (Antragsteller) Stellvertreter dürfen nicht Mitglieder der Ständi-
nicht gleichzeitig eine Bescheinigung über die Er- gen Kommission sein. . 
gebnislosigkeit des Schlichtungs verfahrens (Ar- (2) Die Schiedsrichter üben ihr Amt in voller 
tikel 104 Absätze 3 bis 6) vorlegt. ' Unabhängigkeit aus und sind an keine Weisungen 

Artikel 106 

Die Geltendmachung von Rechten oder An-' 
sprüchen der in Artikel 99 genannten Art vor 
den Gerichten oder den sonst hiefür zuständigen 
Behörden ist nach Ablauf einer Frist von drei 
Monaten nach Zustellung der. Bescheinigung 
über die Ergebnislosigkeit des Schlichtungsver­
fahrens (Artikel 104 Absätze 3 bis 6) unzulässig. 

Artikel 107 

Eine Klage, die innerhalb der in Artikel 106 
vorgesehenen Frist erhoben wird, gilt als mit 
de,m Zeitpunkt des, Eingangs des Antrages auf 
Einleitung des Verfahrens vor dem Schlichtungs­
ausschuß erhoben. Dasselbe gilt für einen bei 
einer sonst zuständigen Behörde einzubringenden 
Antrag. 

2. ABSCHNITT 

Schiedsgericht 

Artikel 108 

(1) Die Vertragsstaaten errichten hiemit ein 
Schiedsgericht mit der Aufgabe, für Verfahren, 
die vor den Gerichten oder den sonst zuständigen 

gebunden. Sie können während ihrer Amtsdauer 
gegen ihren Willen nicht abberufen werden. Sie 
dürfen in einem Verfahren über eine Sache nicht 
mitwirken, mit der sie in anderem' Zusammen­
hang bereits befaßt waren oder 'an der sie un­
mittelbar interessiert sind. Ist in einem Verfahren 
sowohl der Schiedsrichter' als auch sein Stell­
vertreter an der Mitwirkung verhindert, so er­
nennt der betreffende Vertragsstaat für dieses 
Verfahren einen Ersatzschiedsrichter. 

Artikel 110 

(1) Die Gerichte oder sonst zuständigen Behör­
den der beiden Vertragsstaaten haben in Verfah­
ren über Streitigkeiten der in Artikel 99 genann­
ten Art von Amts wegen oder auf Antrag auch 
nur eines am Verfahren Beteiligten das Verfahren 
mit begründetem Beschluß auszusetzen oder zu 
unterbrechen und die Akten dem Schiedsgericht 
unverzüglich vorzulegen, wenn eine Frage zu 
entscheiden ist, für die eine Zuständigkeit des 
Schiedsgerichtes gemäß Artikel 108 Abs. 1 gege­
ben ist. 

(2) Gegen den Beschluß, durch den das Ver­
fahren unterbrochen (ausgesetzt) oder ein Antrag 
auf Unterbrechung (Aussetzung) abgewiesen 
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wird, ist ein abgesondertes (selbständiges) Rechts­
mittel zulässig. Die Rechtsmittelinstanz hat ein 
Gutachten des Schiedsgerichts über dessen Zu­
ständigkeit einzuholen. Gegen die hierauf er­
gehende Entscheidung der Rechtsmittelinstanz 
ist ein weiteres abgesondertes (selbständiges) 
Rechtsmittel nicht zulässig. 

(a) Die Gerichte haben ferner auf Antrag des 
zu einer Leistung aus Rechten und Ansprüchen 
der in Artikel 99 genannten Art rechtskräftig 
Verpflichteten auf Beschränkung des Umfanges 
oder der Fälligkeit einer Leistung (Artikel 108 
Abs. llit. c) unverzüglich die Akten dem Schieds­
gericht vorzulegen. Ein im Zeitpunkt der Ein­
bringung des Antrages bereits eingeleitetes 
Zwangsvollstreckungsverfahren wegen eines sol­
chen Rechtes oder Anspruches ist auf Antrag des 
Verpflichteten bis Zur Zustellung des Beschlusses 
des Schiedsgerichtes (Artikel 114) aufzuschieben. 
Es wird nur auf Antrag wiederaufgenommen. 

Artikel 111 

(1) Das Schiedsgericht verhandelt unter Wah­
rung des Grundsatzes des Parteiengehörs. Es gibt 
sich eine Verfahrens ordnung, die der Genehmi­
gung durch die Regierungen der beiden Vertrags­
staaten bedarf. An den Beratungen des Schieds­
gerichtes über den Entwurf der Verfahrens­
ordnung können Vertreter der Regierungen der 
beiden Vertragsstaaten . mit beratender Stimme 
teilnehmen. 

(2) Im Verfahren vor dem Schiedsgericht kön­
nen sich die an dem Rechtsstreit Beteiligten durch 
Rechtsanwälte vertreten lassen, die in einem der 
beiden Staaten zugelassen sind. Im übrigen gelten 
die Bestimmungen der Artikel 92 Absätze 2 
und 3 und der Artikel 93 und 95 sinngemäß, 
jedoch mit ·der Maßgabe, daß bei mangelndem 
Einvernehmen über Ort und Zeitpunkt der Ta­
gung die Tagung spätestens vier Monate nach Be­
endigung der letzten Tagung in die Hauptstadt 
des Vertragsstaates einzuberufen ist, auf dessen 
Gebiet die vorletzte Tagung stattgefunden hat. 
Kommt ein Einvernehmen über die Tagesordnung 
nicht zustande, so sind alle bei der letzten Tagung 
nicht erledigten und alle bis 4 Wochen vor Beginn 
der nächsten Tagung angefallenen Geschäftsfälle 
auf die Tagesordnung zu setzen. 

Artikel 112 

(1) Das Schiedsgericht faßt seine Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit. 

(2) Kommt eine Stimmenmehrheit riicht spä­
testens innerhalb von vier Monaten nach erster 
Behandlung der Sache durch das Schiedsgericht 
zustande, so haben die Regierungen der Vertrags­
staaten innerhalb von drei weiteren Monaten 
gemeinsam einen Obmann zu ernennen, der an 
diesem Verfahren und an allen künftigen Ver­
fahren, in denen ein Mehrheitsbeschluß des 

Schiedsgerichtes nicht zustande kommt, als Vor~ 
sitzender mitzuwirken hat. 

(3) Der. Obmann darf weder deutscher noch 
österreichischer Staatsangehöriger sein und muß 
in seinem Heimatstaat ein im Amt oder im 
Ruhestand befindlicher Richter oder ein im Amt 
oder im Ruhestand befindlicher Professor der 
Rech tswissenschaften sein. 

(4) Kommt eine Einigung der beiden Regierun­
gen über den zuzuziehenden Obmann innerhalb 
der vorgenannten Frist von drei Monaten nicht 
zustande, so kann jede der beiden Regierungen 
den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes 
um die Ernennung eines Obmanns bitten, der 
die in Abs. 3 genannten Voraussetzungen erfüllt. 

Artikel 113 

Die Aufgaben der Geschäftsstelle" des Schieds­
gerichts' werden von der Geschäftsstelle des 
Schlichtungsausschusses (Artikel 101 Abs. 2) wahr­
genommen. 

Artikel 114 

(1) Der Beschluß des Schiedsgerichts ist schrift­
lich auszufertigen und dem Gericht oder der Be­
hörde unter Rücksendung der Akten Zu über­
mitteln. 

(2) Das Gericht oder die sonst zuständige Be­
hörde hat den Parteien den B·es.chluß des Schieds­
gerichts zuzustellen. Das gemäß Artikel 110 
Abs. 1 ausgesetzte oder unterbrochene Verfahren 
ist nur auf Antrag einer der Parteien aufzuneh­
men. Die Vollstreckung eines rechtskräftigen Er­
kenntnisses, über das das Schiedsgericht gemäß 
Artikel 110 Abs. 3 befunden hat, ist nur nach 
Maßgabe des Gutachtens zulässig. 

Artikel 115 

Der Schlichtungsausschuß und das Schieds­
gericht können Zus·tellungen im Gebiet eines 
jeden der beiden Vertragsstaaten unmittelbar be­
wirken. Die Zustellung hat, wenn hieran Rechts­
wirkungen .geknüpft sind, eigenhändig zu erfol­
gen. 

Artikel 116 

(1) Für Verfahren vor dem Schlichtungs aus­
s·chuß werden keine Kosten erhoben. 

(2) Das Schiedsgericht setzt eine Gerichtskosten­
ordnung für die vor ihm anhängig werdenden 
Verfahren fest. Die Gerichtskostenordm,mg bildet 
einen Bestandteil der Verfahr.ensordnung, die 
auch Vors.chriften über die Bewillilgung des Ar­
menrechts für Kläger oder Beklagte enthalten 
muß. 

(3) Das Schiedsgericht hat in dem Beschluß, mit 
dem es sein bindendes Gutachten abgibt, aus­
zusprechen, welcher Partei die Kosten des Ver­
fahrens auferlegt werden. Es kann die Kosten des 
Verfahrens im ang·emessenen Verhältnis teilen, 
wenn dies der Billigkeit entspricht. 
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Artikel 117 

(1) Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten der von 
ihm benannten Mitglieder des Schlichtungsaus­
schusses und des Schiedsgerichts. Die Kosten für 
den Obmann des Schidsgerichts und sonstige 
Kosten des Schiedsgerichts und' des Schlichtungs­
ausschusses werden von beiden Vertragsstaaten je 
Zur' Hälfte getragen. 

(2) Aus den bei dem Schiedsgericht eingehenden 
Gebühren und sonstigen Einnahmen sind in 
erster Linie diejenigen Kosten des Schiedsgerichts 
zu decken, die nach Abs. 1 Satz 2 von beiden Ver­
tra,gsstaaten je zur Hälfte zu tragen sind. Ein 
hiernach verbleibender überschuß ist in gleicher 
Weise zur Deckung der entsprechenden Kosten 
des Schlichtungs ausschusses zu verwenden. 

TEIL VI 

Schlußbestimmungen 
Artikel 118 

(1) Die übertragung von ,Vermögen auf Grund 
dieses Vertrages ist von den Gebühren für Rechts­
geschäfte und von den Verkehrssteuern befreit. 

(2) In den Fällen eines Erwerbes von Todes 
weg,en (Artikel 4 und 5) bleibt die Verpflichtung 

21 

zur Entrichtung, der im Zusammenhang mit dem 
Erwerb von Todes wegen und mit der Durch­
führung der Verlassenschaftsabhandlung ent­
stehenden öffentlichep, Abgaben einschließlich der 
Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren mit der 
Maßgabe unberührt, daß die Verjährung der Erb­
schaftssteuer nicht vor Inkrafttreten dies,es Ver­
trages beginnt. 

Artikel 119 

Die Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland und der deutschen Schuldner aus 
dem Abkommen vom 27. Februar 1953 über 
deutsche Ausbndsschulden werden durch die Be­
stimmungen dieses Vertrag,es' nich ~ berührt. 

Artikel 120 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung; die 
Ratifikationsurkunden sollen so bald wie mög­
lich in Bonn ausgetauscht werden. 

(2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach Aus­
tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

Zu Urkund, dessen haben die beiderseitigen 
Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet 
und mit ihren Siegeln versehen. 

Geschehel,1 in zwei U rs,chriften zu Wien 
am 15. Juni 1957 

Für die Republik Österreich: 

Leopold Figl m. p. 

Für di,e Bundesrepublik Deutschland: 

von Brentano m. p. 
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Schlußprotokoll 

Bei der Unterzeichnung des heute zwischen der \5. 
Republik österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland abgeschlossenen' Vertrages zur Rege­
lung vermögensrechtlicher Beziehungen besteht 
Einverständnis über folgende Punkte: 

Zu den Artikeln 45 bis 59: 
Deu,tsche Versicherungsunternehmungen 

und Bausparkassen im. Sinne dieses Vertrages 
sind Versicher.ungsunternehmungen und Bau­
sparkassen, die der Beaufsichtigung nach dem 
deutschen Gesetz vom 6. Juni 1931 über die 
Beaufsichtigung der privaten Versicherungs­
unternehmungen und Bausparkassen in der in 
der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Fassung unterliegen. Zur Lebensversicherung 
gehören auch Versicherungsansprüche gegen 
Sterbe- und Pensionskassen. 

1. Zu Arti.kel 1: 
a) Unter den Rechten und Interessen, die 

übertragen werden, sind auch - soweit 
nidlt Abs. 2 lit. <;1) etwas anderes be­
stimmt - Ansprüche auf Gewährung einer 
Entschädigung für die Verstaatlichung von 
Anteilsrechten an Gesellschaften und von 
Unternehmungen oder Betrieben zu ver­
stehen. ' 

b) Unter Eigentum ist Allein~, Mit- und 
Gesamthandeigentum zu verstehen. 

2. Zu Artikel 22: ' 
a) Unter privaten Schuldnern sind die natür­

lichen Personen, die juristischen Personen 
des bürgerlichen und Handelsrechts sowie 
die Handelsgesellschaften ohne eigene 
Rechtspersönlimkeit zu verstehen. Vor­
behaltlich der Sonder bestimmung in Ar­
tikel 22 Abs. 3 des Vertrages fallen darunter 
nicht juristische Personen des, öffentlichen 
Rechts, insbesondere nicht das Deutsche 
Reich (einschließlich Reichsbahn und Reichs­
post und des Unternehmens Reichsauto­
bahn) und die deutschen Länder (einschließ­
lich des Landes Preußen). 

b) Nicht in einer Schuldverschreibung ver­
briefte Forderungen gegen andere als die 
in Artikel 22 genannten Schuldner gelten 
nur als ,geregelt, wenn und soweit in bezug 
auf die Forderung nach dem 8. Mai 1945 
und vor dem 27. Juli 1955 ein Feststellungs­
oder Leistungsurteil eines deutschen Ge­
richts im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland oder im Lande Berlin ergan­
gen ist. Artikel 23 gilt auch in diese!\1 Falle. 

3. Zu Artikel 24 Abs. 1: 
Auf das durch den Staatsvertrag übertragene 

Vermögen des Deutschen Reiches und seiner 
Einrichtu'ngen ist Artikel 24 nicht anzuwen­
den. Als Einrichtungen des Deutschen Reiches 
in diesem Sinne gelten das Unternehmen 
Reichsautobahn, die Organisation Todt, der 
Reichsnährstand, der Reichsarbeitsdienst und 
die Volksdeutsche Mittelstelle. 

4. Zu Artikel 33: 
Von Artikel 33 werden nicht erfaßt die ver­

brieften Reichsmarkschulden des Reiches ein­
schließlich Reimsbahn und Reichspost sowie 
d,::s Unternehmens Reichsautobahn und des 
Landes Preußen. 

6. Zu den Artikeln 64 bis 74: 
Unter Unternehmungen, die von Artikel 22 

Staatsvertrag betroffen sind, sind auch Unter­
nehmungen zu verstehen, deren Inhaber oder 
Gesellschafter von Artikel 22 betroffen sind. 

7. Zu Artikel 87 Abs.6: 
Die Berechnung des Auseinandersetzungs­

ergebnisses hat nach folgendem Beispiel zu er-
folgen: • 
Angenommen, es betragen 

das in der Bundesrepublik 
Deutschland oder im Lande 
Berlin belegene Vermögen ... 25 

das übrige Vermögen der Gesell-
schaft ..................... 75 

die Gesamtverbindlichkeiten der 
Gesellschaft ................ 40 

die Anteilsrechte aller ehemali­
gen deutsmen Gesellsmafter 

Berechnung 

Das in der Bundesrepublik 
Deutschland oder im Lande 
Ber~in belegene Vermögen ... 

zuzüglich des übrigen Vermögens 
der Gesellsmafter .. ~ ...... . 

80 v.H. 

25 

75 

Gesamtvermögen der Gesellschaft 100 
abzüglich Gesamtverbindlich-
,keiten .................... 40 

Reinvermögen .............. . 
Das Verhältnis des in der Bun­

desrepublik Deutsmland oder 
im Lande Berlin belegenen 
Vermögens von 25 zu dem 
Gesamtvermögen von 100 be­
trägt 1 : 4, demgemäß 
deutsches Reinvermögen ..... 

daran ehemalige deutsche Beteili­
gung von 80 von Hundert er­
gibt ein 
Auseinandersetzungsergebnis 
von ................ ,' .... . 

60 

15 

12 

Geschehen in zwei Urschriften zu Wien 
am 15. Juni 1957 

Für die Republik österreim: 
Leopold Figl m. p. 

Für die Bundesrepublik Deutschland: 
von Brentano m. p. 
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Deutsche Versicherungsunternehmen 
unter öffentlicher Verwaltung in österreich 

(Gruppe 1) 

Aachener und Münmener Feuerversicherungs­
Gesellschaft, 
Aaclien, Aureliusstraße 14-16, 
Direktion für österreich, Wien I, Kärntner 

Straße 34 . 

"Agrippina" Allgemeine Versicherungs-A. G., 
Köln, Riehler Straße 90, 
Generalrepräsentanz für österreich, Wien I, 

Tuchlauben 12 

"Agrippina" Lebensversicherungs-A. G., 
Berlin W 30, Rankestraße 5-6, 
Geschäftsstelle Wien, Wien I, Schwarzenberg­

straße 8 

"Agrippina" See-, Fluß- und Landtransport­
Versicherungs-Gesellschaft in Köln, Riehler 
Straße 90, 

23 

Anlage 1 

Deutsche Anwalts- und Notar-Versicherung, 
jetzt: Sonderabteilung der HANSA Lebensver­

sicherung a. G., 
Hamburg 1, Mönchebergstraße 11, 
Geschäftsstelle Wien, Wien I, Schwarzenberg­

straß·e 8 , . 
Deutsche Beamtenversicherung öffentlich-recht­

liche Lebens- und .Renten-Versicherungsanstalt, 
Berlin W 15, Knesebeckstraße 59/60, 
Verwaltungsstelle Wien, Wien I, Schwarzen-

bengstraße 8 

Deutsche Beamten Krankenversicherung Versiche­
rungsverein a. G., 
Koblenz a/Rhein, Südallee 15-19, 
Bezirksverwaltung Wien, Wien I, Freyung 8 

Deutsche Kranken-Versicherungs-A. G., 
Berlin-Schöneberg, Innsbrucker Straße 26/27, 
Direktion für österreich, Wien I, Schotten-· 

ring 30 

Generalrepräsentanz für österreich, Wien I, Deutsche Mittelstands-Krankenkasse Volkswohl, 
'I'uchlauben 12 V. V. a. G" 

Albingia Versicherungs-A. G., 
Hamburg 1, Ballindamm 39 (Europahaus), 
Bezirksdirektion für österreich, Wien IX, 

Roßauer Lände 25 

Allianz Lebensversicherungs-A.G., 
Stuttgart W, Reinsburgstraße 19, 
Landesdirektion für österreich, Wien VI, 

Theobaldgasse 15 

Alte Leipziger Lebensversicherungs-Gesellschaft 
a.G., 
Frankfurt a. M., Bockenheimer Landstraße 42, 
Organisationsleitung Wien, Wien I, Schwar-

zenbergstraße 8 

"Altersschutz" Versicherungsverein a. G., 
Ludwigsburg, Franckstraße 8, 
Linz a. d. Donau, Kaplanhofstraße 6-J8, Oö. 

Berlinische Feuer-V ersicherungs-Anstalt, 
München 22, Schackstraße 4, 
Zweigniederlassung für österreich, Wien I, 

Schwarzenbergstraße 8 

Berlinische Lebensversicherung A. G., 
Berlin SW 68, Markgrafenstraße 11, 
Filialdirektion für österreich, Wien I, Schwar­

zenbergstraße 8 

Berliner Verein Krankenversicherung a. G., 
Köln, Hohenstaufenring 72, 
Wien I, Freyung 8 

Concordia Lebensversicherungs-A. G., 
Köln, Maria Ablaß-Platz, 
Wien I, Schwarzenbergstraße 8 

Dortmund, Ruhrallee 92, 
Geschäftsstelle Wien, Wien I, Freyung 8 

Deutsche Reichsbahn-Sterbekasse Lebensversiche­
rungsverein a. G., Berlin, 
jetzt: Deutsche Eisenbahn-Versicherungs kasse 

Lebensversicherungsverein a. G., Sitz Berlin, 
~fauptleitung Köln, An der Münze 12-18, 

Wien IX, Prechtlgasse 9 

Deutsche Sachversicherungs-A. G., Hamburg, 
jetzt: Eigenhilfe Sachversicherung A. G., 
Hamburg 1, Steinstraße 27, 
Wien I, Freyung 8 

Deutscher Bauerndienst Allgemeine Versiche­
rungs-A. G., 
jetzt: Raiffeisendienst Allgemeine Versiche-

rungs-A. G., 
Wiesbaden, Sonnenberger Straße 2, 
Berlin-Charlottenburg 2, Schillerstraße 3, 
Geschäftsstelle Wien, Wien I, Schwarzenberg-

straße 8 

Deutscher Bauerndienst Tierversicherungs-Gesell­
schaft a. G., 
Wiesbaden, 'Prinzessin-Elisabeth-Straße 2, 
Berlin-Charlottenburg 2, Scliillerstraße 3, 
Geschäftsstelle Wien, Wien I, Renngasse 1 

Die Hanse - Krankenschutz Versicherungsverein 
a. G.in Hamburg, 
Hamburg 36, Neuer Wall 54, 
Graz, Neutorgasse 57, Stmk. 
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Dresdner Allgemeine und Transatlantische Gü­
terversicherungs-A. G., 
jetzt: Transatlantische Versicherungs-A. G., 
Berlin-Schöneberg, Fritz EIsas-Straße 9/10, 
Wien I, Tuchlauben 12/18 a 

Elektra Versicherungs-A. G., 
Frankfurt a/Main, Berliner Straße 27, 
Geschäftsstelle für österreich, Wien I, Biber­

straße 26 

Hermes Kreditversicherungs-A. G., 
Hamburg 13, Hallerstraße 1, 
Berlin W 15, Kurfürstendamm 224, 
Hauptgeschäftsstelle für österreich, 

Franz Josefs-Kai 65 

Karlsruher Lebensversicherung A. G., 
Karlsruhe i. B., Friedrich-Scholl-Platz, 

Wien I; 

Filialdirektion für österreich, Wien I, Schwar­
zenbergstraße 8 

Europäische Güter- und Reisegepäck-Versiche- Leipziger Feuerversicherungs-Anstalt, 
rungs-A. G., Berlin-München, 'Frankfurt/M. 4, Bockenheimer Landstraße 42, 
München 15, Pettenkoferstraße 33, Bezirksdirektion für österreich, Wien I, Stu-
Zweigniederlassung Wien, Wien I, Johannes- benring 18 

gasse 20 -

Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-A. G., 
Köln, Von-Werth-Straße 4-14 a, 
Wien I, Schwarzenbergstraße '8 

Gerling-Konzern Lebensversicherungs-A. G., 
Köln, Gereonshof, Gerling-Hochhaus, 
Wien I, Schwarzenbergstraße 8 

Gladbacher Feuerversicherungs-A. G., M.-Glad­
bach, Wallstraße 30-32, 
Bezirksdirektion Wien, Wien I, Schwarzen­

bergstraße 8 

Gothaer Allgemeine Versicherungs-A. G., Göt­
tingen, Gothaer Platz 7, 
Generalagentur Wien, Wien I, Schwarzenberg-

straße 8 ' 

Gothaer Feuerversicherungsbank a. G., , 
Köln, Kaiser-Wilhelm-Ring 23/25, 
Bezirksdirektion für österreich, 

Schwarzenbergstraße 8 
Wien I, 

Gothaer Lebensversicherungsbank a. G., Gotha, 
jetzt: Gothaer Lebensversicherung a. G., Göt­

tingen, Gothaer Platz 8, 
Geschäftsstelle Wien, Wien I, Schwarzen berg­

stqße 8 ' 

Gothaer Transport- und Rückversicherung A. G., 
Köln, Kaiser-Wilhelm-Ring 23/25, 
Bezirksdirektion für österreich, Wien IX, 

Wasagasse 6 

Haftpflichtverband der DeutsChen Industrie, Ver­
ein auf Gegenseitigkeit, 
Hannover, Wedekindstraße 22-24, 
Sektion Wien, Wien I, Bösendorferstraße 13 

Hamburg-Bremer Feuer-Versicherungs-A. G., 
Hamburg 13, Harvestehuder Weg 21, 
Direktion für österreich, Wien I, Schwarzen­

bergstraße 8 

Hamburg-Mannheimer Versicherungs-A. G., 
Hamburg 36, Alsterufer 1, 

, Wien I, Schwarzenbergstraße 8 

Leipziger Verein-Barmenia Krankenversicherung 
für Beamte, freie Berufe und Mittelstand ,a. G., 
Leipzig, 
jetzt: Leipziger Verein-Barmenia, Kranken­

versicherung a. G., 
Wuppertal-Elberfeld, Viktoriastraße 17/21, 
Bezirksdirektion Wien, Wien III, Lothringer­

straße 14 

Leipziger Verein-Barmenia Lebensversicherung 
a.G., 
Hamburg-Volks dorf, Halenreie 40-'44, 
Bezirksdirektion Wien, Wien III, Lothringer-

straße 14 

Mannheimer Versicherungs-Ges., 
Mannheim, Werderplatz 3-4, 
Filialdirektion Wien, Wien I, Schottenbastei 6 

"Mittelstandshilfe" Krankenversicherungsanstalt 
a. G., für Mittelstand und Landwirtschaft zu 
Dortmund, 
Dortmund, Ostwa1l64, 
Landesstelle für österreich, Wien III, Loth­

ringerstraße 14 

Münchener Verein Krankenversicherungsanstalt 
a.G., 
Münc;hen 15, Pettenkoferstraße 19, 
Direktion für österreich, Wien III, Lothringer­

straße 14 

Münchener Verein Lehens- und Altersversiche­
rungsanstalt a. G., 
München 15, Pettenkoferstraße 19, 
Direktion für österreich, Wien I, Schwarzen-

bergstraße 8 . 

"National" Allgemeine Versicherungs-A. G., 
Lübeck, Travemünder Allee 9, 
Direktion für österreich, Wien I, Börsegasse 14 

"National" Lebensversicherungs-A. G., 
Lübeck, Travemünder Allee 9, 
Direktion für österreich, Wien I, Börsegasse 14 
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Nordstern Allgemeine Versicherungs-A. G., I Union und Rhein Versicherungs-A. G., 
I Berlin W 30, Tauentzienstraße 1, 

25 

Köln, Gereonstraße 43/65, 

Direktion für österreich, Wien I, Kärntner Geschäftsstelle Wien, Wien I, Tuchlauben 
Straße 34 

Nordstern Lebensversicherungs-A. G., 
Köln, Kaiser-Friedrich-Ufer 23, 
Zweigniederlassung für österreich, Wien I, 

Kärntner Straße 34 

"Nothilfe" Krankenversicherung V. a. G., 
Mannheim, Erzbergerstraße 9-13, 
Geschäftsstelle in österreich, Graz, Neutor­

gasse 57, Stmk. 

Oldenburger Versicherungs-Gesellschaft, 
Oldenburg (Oldb.), Bahnhofstraße 7, 
Wien I, Schwarzenbergstraße 8 

Schlesische Feuerversicherungs-Gesellschaft, 
Köln, Marzellenstraße 1, 
Bezirksdirektion für österreich, Wien I, Te-

getthofstraße 7 . 

Sterbekassenverein für Reichspostbeamte, Berlin, 
jetzt: Post-Sterbekasse V. a. G., 
Berlin-Charlottenburg, Rognitstraße 8, 
Wien IX, Prechtlgasse 9 

Süddeutsche Krankenversicherung Versicherungs­
verein a. G., 
München 15, Herzog-Heinrich-Straße 24,' 
Landesstelle Wien, Graz, Neutorgasse 57, Stmk. 

Thuringia Versicherungs-A. G., 
München, Widenmayerstraße 16, 

Nr. 12/18 a 

Vereiriigte Krankenversicherung A. G., 
Berlin W 30, Neue Ansbacher Straße 12 a, 
München 23, Leopoldstraße 24, 
österreichische Direktion, Wien I, Kärntner 

Straße 51 

Victoria Feuerversicherungs-A. G., 
Berlin SW 68, Lindenstraße 20-25, 
(Direktion für die Westzonen: Düsseldorf, 

Bahnstraße 2-8, Ecke Königsallee), 
Direktion für österreich, Wien I, Schotten­

gasse 10 

Victoria Lebensversicherungs-A. G., 
Berlin SW 68, Lindenstraße 20-25, 
Direktion für österreich, Wien I, Schotten­

gasse 10 

Volks-Feuerbestattung Versicherungsverein a. G. ' 
zu Berlin, 
Berlin SW 68, Zimmerstraße 14-15, 
Geschäftsstelle Wien, Wien XIII, Stuwecken-

gasse 26 

Württembergische Feuerversicherung A. G. in 
Stuttgart, 
Stuttgart-W., Johannesstraße 1-7, 
Bezirksdirektion Wien, Wien IX, Wasagasse 6 

Württembergische und Badische Vereinigte Ver­
. sicherungs-Gesellschaften A. G., 

Bezirksdirektion für österreich, 
Schwarzenbergstraße 8 

Wien I, Heilbronn a. N., Karlstraße 72, 
Filialdirektion Wien, Wien IX, Wasagasse 6 

412 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 25 von 63

www.parlament.gv.at



26 

Anlage 2 

Der Vorsitzende der deutschen 
Delegation der Gemischten . 
deutsch-österreichischen Kommission 

Wien, den 12. Juni 1957 

Herr Vorsitzender! 

In den deutsch-österreichischen Verhandlungen 
ist auch der Fragenkreis der Konversionskasse für 
deutsche Auslandsschulden erörtert worden. 
Unter Bezugnahme hierauf darf ich folgendes 
mitteilen: 

a) Forderungen österreichischer Gläubiger aus 
Schuldverschreibungen der Konversions­
kasse werden von der Bundesrepublik 
Deutschland im Rahmen von Ziffer 4 der 
Anlage I des Abkommens über deutsche 
Auslandsschulden vom 27. Februar 1953 in 
Verbindung mit den hierzu ergangenen 
Regelungsangeboten in der gleichen Weise 
wie gegenüber anderen Gläubigern erfüllt, 
sofern die Voraussetzungen des Artikels 4 
Abs. 3 des Abkommens gegeben sind. 

b) Die Verpflichtungen, welche die Bundes­
republik Deutschland im Hinblick auf Zah­
lungen an die Konversionskasse den aus­
ländischen Gläubigern gegenüber gemäß 
Unteranlage E der Anlage I des Abkom­
mens über deutsche Auslandsschulden über­
nommen hat, werden durch Artikel 23 
Abs. 3 Staatsvertrag nicht betroffen. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Aus­
druck meiner vorzüglichsten Hochachtung. 

Dr. Günther Seeliger e. h. 

An den 

Vorsitzenden der österreichischen Delegation 
der Gemischten deutsch-österreichischen 
Kommission 

Herrn Botschafter Dr. Josef Schöner 

Wien 

Der Vorsitzende der österreichischen Delegation 
der Gemischten österreichisch-deutschen 
Kommission 

Wien, den 12. Juni 1957 

Herr Vorsitzender! 

Sie haben heute an mich ein Schreiben gerich­
tet, das wie folgt lautet: 

In den deutsch-österreichischen Verhandlun­
ge~ ist auch der Fragenkreis der Konversionskasse 
für deutsche Auslandsschulden erörtert worden. 
Unter Bezugnahme hierauf darf ich folgendes 
mitteilen: . 

a) Forderungen österreichis.cher Gläub1ger aus 
Schuldverschreibungen der Konversions­
kasse werden von der Buooesrepublik 
Deutschland im Rahmen von Ziffer 4 der 

'Anlage I des Abkommens über deutsche 
Auslandsschulden vom 27. Februar 1953 in 
Verbindung mit den hierzu ergangenen 
Regelungsangeboten in der gleichen Weise 
wie <Tegenüber anderen Gläubigern erfüllt, 
sofer~ die Voraussetzungen des Artikels 4 
Abs. 3 des Abkommens gegeben sind. 

b) Die Verpflichtungen, welche die Bundes­
republik Deutschland im Hinblick auf Zah­
lungen an die Konversionskasse den aus­
ländischen Gläubigern gegenüber gemäß 
Unteranlage E der Anlage I des Abkom­
mens über deutsche Auslandsschulden über­
nommen hat, werden durch Artikel 23 
Abs. 3 Staatsvertrag nicht betroffen." 

Ich darf hiemit das Ein~erständnis mit dem 
Inhalt Ihres Schreibens erklären. 

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Aus­
druck meiner vorzüglichsten Hochachtung. 

Dr. Josef Schöner e. h. 

An den 

Vorsitzenden· der deutschen 
Delegation der Gemischten österreichisch­
deutschen Kommission 

Herrn Ministerialdirigenten 
Dr. Günther Seeliger 

Wien 
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DER BUNDESMINISTER DES 
AUSWKRTIGEN 

Wien, den 15. Juni 1957. 

Herr Bundesminister! 

Ich habe die Ehre, Ihnen unter Bezugnahme 
auf den heute unterzeichneten Vertrag zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Repu­
blik österreich zur Regelung vermögensrecht­
licher Beziehungen folgendes mitzuteilen: 

Die Bundesrepublik Deutschla~d hat. den 
Wunsch, das Land Berlin in den Vertrag zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Repu­
blik österreich zur Regelung vermögensrecht­
licher Beziehungen einzubeziehen. Ich schlage 
daher den Abscllluß folgender Vereinbarung vor: 

Der Vertrag gilt auch für das Land Berlin, 
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland gegenüber der österreichischen 
Bundesregierung innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten des Vertrages eine gegen­
teilige Erklärung abgibt. 

Falls Sie sich, Herr Bundesminist~r, mit diesem 
Vorschlag einverstanden erklären können, würde 
mit der Bestätigung der vorliegenden Note eine 
Vereinbarung zwischen unseren beiden Staaten 
über die Einbeziehung des Landes Berlin in den 
heute unterzeichneten Vertrag zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Republik 
österreich als zustandegekommen angesehen 
werden. 

DER BUNDESMINISTER FüR DIE 
AUSWKR TIGEN ANGELEGENHEITEN 

Wien, den 15. Juni 1957. 

Herr Bundesminister! 

27 

Ich habe die Ehre, den Empfang der mir von 
Ihnen übersandten Note vom heutigen Tage zu 
bestätigen, mit welcher Sie mir mitteilen, daß 
die Bundesrepublik Deutschland den Wunsch hat, 
das Land Berlin in den Vertrag zwischen der 
Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland zur Regelung vermögensrechtlicher . 
Beziehungen einzubeziehen und hierüber fol­
gende Vereinbarung zu treffef1: 

Der Vertrag gilt auch für das Lmd Berlin, 
sofern nicht die Regierung der. Bundesrepublik 
Deutschland gegenüber der österreichischen 
Bundesregierung innerhalb. von drei Monaten 
nach Inkrafttreten des Vertrages eüle gegen­
teilige Erklärung abgibt. 

Ich habe die Ehre, Sie davon in Kenntnis zu 
setzen, daß Ihr Vorschlag die österreichische Zu­
stimmung gefunden hat. Demgemäß soU' durch 
Ihre Note und diese vorliegende Antwortnote 
die Vereinbarung zwischen unseren beiden Staaten 
über die Einbeziehung des Landes Berlin in den 
heute unterzeichneten Vertrag zwischen der 
Republik österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland zur Regelung vermögensrechtlicher 
Beziehungen als zustandegekommen angesehen 
werden. 

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, den Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, den 
Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. Ausdruck meiner äusgezeichnetsten Hochachtung. 

von Brentano e. h. 

An den 

Bundesminister für die Auswärtigen 
Angelegenheiten der Republik Osterreich, 

Herrn Dr. Dipl.-Ing. Leopold F i g I, 

Wien. 

Leopold Figl e. h. 

An den' 

Bundesminister des Auswärtigen 
der Bundesrepublik Deutsmland, 

Herrn Dr. Heinrich von B ren t a n 0, 

Wien. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

A. Allgemeiner Teil. 
Die alliierten Mächte haben sogleich nach Be­

endigung des zweiten WeItkrieges neben anderen 
wirtschaftlichen Maßnahmen gegenüber dem 
Deutschen Reich auch Verfügungen über das 
deutsche Auslandsv·ermögen getroffen. Soweit es 
sich um Vermögen in österreich handelt, ist sein 
rechtliches Schicksal bereits durch den Staats­
vertrag, betreffend die Wiederherstellung eines 
unabhängigen und demokratischen österreich 
vom 15. Mai 1955, bestimmt worden. Der Staats­
vertrag enthält auch Bestimmungen über öster­
f'eichisches Vermögen, darunter auch den; Ver­
zicht auf die Forderungen österreichs und seiner 
Staatsangehörigen gegenüber dem Deutschen 
Reich und deutschen Staatsangehörigen. 

Die rechtlichen Grundsäiz.e, die sich, a'ijS den 
Artikeln 22 und 23 Staatsvertrag ergeben, und 
ihre politischen V orauss·etzungen sind in den 
Erläuternden Bemerkungen zum Staatsvertrag 
(517 der Beilagen zu den stenographischen Pro­
tokollen des Nationalrates VII. GP.) eingehend 
dargestellt. An den Grundsätzen hat sich nichts 

, geändert. 

Durch den Staatsvertrag sollte ein Schlußstrich 
unter die Vergangenheit gezogen werden. 
Zwangsläufig mußten sich sowohl aus der An­
wendung des Artikels 22 als auch aus der des 
Artikels 23 Abs. 3vermögensrechtliche Härten 
für den einzelnen ·ergeben. Jedoch zeichneten 
sich bereits in diesen Artikeln Möglichkeiten ab, 
gewisse Unbilligkeiten zu mildern: Einerseits er­
laubte der Abs., 13 des Artikels 22 Staatsvertrag, 
die Härten, soweit sie deutsche physische (natür­
liche) Personen betreffen, in den meisten Fällen zu 
beseitigen. Anderseits war durch die Unbeschadet­
klausel des Artikels 23 Abs. 3 Staatsvertrag "un­
beschadet der Giltigkeit bereits getroffener Rege­
lungen", die Möglichkeit für die hart getroffenen 
österreichischen Gläubiger gegeben, "geregelte" 
Forderungen geltend zu machen. Diese Bestim­
mung, die sich nicht in den Friedensverträgen des 
Jahr'es 1947 befunden hat, hat zu einer Ein­
schränkung des Forderungsv.erzichtes g,eführt. 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutsch­
land hat sich im Herbst 1955 mit der öster­
reichischen Bundesregierung in Verbi~dung ge­
setzt, um angesichts der Gegebenheiten des 
Staatsv.ertrageseine Bereinigung des zwischen 
den beiden Staaten vorhandenen Vermögens­
komplexes herbeizuführen. 

Anläßlich des Besuches des Bundesministers 
des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland 
in Wien im November 1955 wurde die Errichtung 
einer Gemischten österreichisch-deutsch·en Kom­
mission vereinbart, in der alle wirtschaftlichen, 
kulturellen, sozialen und' rechtlichen, zwischen 
den beiden Staaten bestehenden Fragen ge­
prüft werden sollten. Die Gemischte österrei­
chisch-deutsche Kommission wurde noch im De­
zember 1956 konstituiert und hielt vom Jänner 
1956 bis Juni 1957 sieben Tagungen ab. 

Zwei Grundsätze beherrschten die Verhand­
lungen der Gemischten Kommission: der Grund­
sa tz der Vertrags treue österreichs zum Staats- . 
vertrag und der Grundsatz ·einer möglichst 
weitgehenden Berücksichtigung der vermögens­
rechtlichen Interessen von Einzelpersonen iI11ner­
halb der bei Beachtung der zwischenstaatlichen 
Bindungen gegebenen Möglichkeiten. Hiebei 
konnte sowohl den Erfbrdernissen der Wirt­
schaft beider Staaten als auch sozialen Bedürf­
nissen der durch den Staatsv.ertrag hetroffenen 
österreichischen und deutschen Sta.atsangehörigen 
weitgehend ltechnung getragen werden. 

Der Vertrag wurde am 15. Juni 1957 von den 
Außenministern der beiden Staaten in Wien 
unterzeichnet. Der Vertrag besteht aus 120 Ar­
tikeln und gliedert sich in sechs Teile, ein Schluß­
protokoll sowie zwei Anlagen und ernen Noten­
wechsel. 

Teil I behandelt die Anwendung der Kann­
Bestimmung des Artikels 22 Abs. 13 Staatsvertrag 
und enthält sowohl Bestimmungen über die 
übertragung von Vermögenschaften, Rechten 
und Interessen an deutsche physische P.ersonen, 
als auch Bestimmungen, betreffend die übertra­
gung von erzieherischen, kulturellen, karitativen 

412 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 29 von 63

www.parlament.gv.at



30 

oder religiösen Zwecken dienenden Vermögen­
schaften. Ferner enthält dieser Teil des Vertrages 
die für die übertragung erforderlichen Verfah­
rensvorschriften. 

Teil 11 legt den Anwendungsbereich des For­
derungsverzichtes des Artikels 23 Abs. 3 Staats­
vertrag klar und enthält eine Auslegung der Un­
beschadetklausel. 

Teil III enthält Sondervorschriften für Kredit­
institute und Wertpapi,ere sowie für Versiche­
rungsunternehmungen und Bausparkassen; ferner 
bringt er Vereinbarungen auf dem Gebiete ·der 
gewerblichen ScQutzrechte, des Firmenrechtes so­
wie der Urheberrechte. Die in diesem T,eil ent­
haltenen Regelungen beziehen sich sowohl auf 
Artikel 22 als· auch auf Artikel 23 Abs. 3 Staats­
vertrag. 

Teil IV behandelt die entsprechenden Rechts­
verhältnisse in den österreichischen Zollausschluß­
gebieten und im Saarland, den persönlichen und 
sachlichen Geltungsbereich s~wie sonstige, sich im 
Zusammenhang mit einer Regelung der gegen­
seitigen vermögensrechtlichen Beziehungen er­
gebenden Fragen. 

Im Teil V wird die Errichtung einer Ständigen 
Kommission, eines Schlrchtungsausschusses und 
eines Schiedsgerichtes vereinbart; das sind Organe, 
di~ für die Durchführung des Vertrages zuständig 
sein werden. 

Teil VI enthält die Schluß bestimmungen. 

Das SchlußprotokoU gibt Auslegungsreg,eln zu 
einer Reihe von Artikeln des Vertrages. 

In Anlage 1 sind zu den Artikeln 46 ff. die 
deutschen Versicherungsunternehmungen ang~­
führt, die in österreich unter öffentlicher Ver­
waltung stehen. 

Die Anlage 2 enthält in Ergänzung der Be­
. stimmungen des T,eiles III über Kreditinstitute 
einen Briefwechsel, betreffend die deutsche Kon­
versionskasse; 

Der dem Vertrag angeschlossene Notenwechsel 
behandelt die Ausdehnung der Wirksamkeit des 
Vertrages auf das Land Berlin. 

Durch den vorliegenden Vertrag wurden vor 
allem die sich aus. Artikel 22 und 23 Abs. 3 
Staatsvertrag ergebenden vermögensrechtlichen 
Probleme privatrechtlicher Natur geregelt. 
Einer weiteren Regelung bedürfen noch die An­
sprüche der unter der Bezeichnung Volksdeutsche 
und Umsiedler zusammengefaßten Personen­
gruppe und die Ansprüche von Österreichern im 
Zusammenhang mit' dem deutschen Lastenaus­
gleich sowie im ZusaIp.menhang mit den deut­
schen Ges.etzen zur· Wiedergutmachung von 
Schäden politisch und rassisch verfolgter Per­
sonen. Bezüglich der Ansprüche der V ölksdeut­
sch,en und Umsiedler liegt bereits eine Zusage 
vor, ,die diesbezüglichen Bespr.echungen aufzu­
nehmen. 

B. Besonderer Teil. 
Zu Teil J. 

Zu Artikel 1: 

In Artikel 22 Abs. 13 Staatsvertrag hat sich 
die Republik Österreich verpflichtet, "mit Aus­
nahme der erzieherischen, kulturellen, karitativen 
und religiösen Zwecken dienenden Vermögen­
schaften keine der ihr als .ehemalige deutsche Ver­
mögenswerte übertragenen Vermögenschaften, 
Rechte und Interessen in das Eigentum deutscher 
juristischer P.ersonen oder - sofern der Wert 
der Vermögenschaften, Rechte oder Interessen 
260.000 S übersteigt - in das Eigentum deut­
scher physischer Personen zu üb~rtragen" .. Das 
Österreich auferIegte übertragungs.verbot gilt 
daher nicht absolut. Auf Grund der Kann-Bestim­
mung des Artikels 22 Abs. 13 ist Öster,reich er­
mächtigt, deutschen physischen (natürlichen) Per­
. sonen Vermögenswerte bis' zum Wert von 
260.000 S zu übertragen. 

Durch den vor1iegenden v.ertrag hat die Re­
publik Österreich von dieser Kann-Bestimmung 
des Artikels 22 Abs. 13 Staatsvertrag in groß­
zügiger Weise Gebrauch gemacht: Die Republik 
Österreich erklärt sich bereit, jedem deutschen 
Voreigentümer, soweit es sich um physische Per- ' 
sonen handelt, auf Antrag V,ermögenswerte bis 
zu einer Höhe von 260.000 S (sogenanntes kleines 
deutsches Eig,entum) zu übertragen, wobei als 
Bewertungsgrundlage der Einheitswert 1. Jänner 
1948 ::tngenommen wird. Dieser Einheitswert ist 
der erste nach dem zweiten Weltkrie.g auf Grund 
von österreichischen Gesetzen erstellte Einheits­
wert. Durch diese Regelung wird' der weitaus 
überwiegende Teil physischer Personen deuts,cher. 
Staatsangehörigkeit Vermögens werte übertragen 
erhalten. -

Allerdings sind die durch diesen Akt dem Be­
günstigten übertragenen Rechte persönliche 
Rechte, die nur der Begünstigte selber oder der 
Rechtsnachfolger von Todes wegen geltend 
machen kann. 

Der Absatz 2 von Artikel 1 enthält eine taxa­
tive Aufzählung von Vermög,ensobjekten, die 
von einer übertragung ausgenommen sind: 

Durch Absatz 2 lit. a werden gewisse Ver­
fügungen der ehemaligen Besatzungsmächte in 
österreich beziehungsweise ihrer Organe, ob sie 
nun rechtlicher oder faktischer Natur waren, 
für den Rechtsbereich der beiden Vertragsstaaten 
anerkannt. 

Durch Absatz 2 Ht. b wird die übertragung 
von Forderungen und Ansprüchen gegen öliter­
reichische Gebietskörperschaften (das sind die 
Republik öst.erreich; die Bundesländer und die 
Gemeinden) von der übertragung ausg.eschlossen; 
diese Bestimmung gilt jedoch nicht für Schuld­
verschreibungen. 
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Durch Absatz 2 lrt. c wird die übertragung 
von etwai'gen Rechten aus den in österreich 
intabulierten Obligationen der Ernst Heinkel 
AG. ausgeschlossen. Hiezu muß auf Artikel 50 
Abs. 6 verwiesen werden, durch den Deckungs­
werte; soweit ~ie zum "Sonderv,ermögen Ernst 
Heinkel AG." gehören, von det Zurverfügung­
stellung ausgenommen werden. Das Korrelat zu 
diesen beiden Vertragsbestimmungen ist in Ar­
tikel 88 Abs. 2 zu finden, wonach Forderungen 
östeneichischer Gläubiger gegenüber der Ernst 
Heinkel AG., ungeachtet einer etwa im Sinne 
des Artikels 22 getroffenen Regelung, gegenüber 
der Ernst Heinkel AG. nicht geltend gemacht 
werden können. 

Durch Absatz 2 Et. d werden Ansprüche deut­
scher physischer Personen auf Gewährung einer 
Entschädigung für ßie Verstaa,tlichung von An­
teilsrechten an Gesellschaften auf Grund des 
Verstaatlichungs-Entschädigungsgesetzes (BGBl. 
Nr. 189/1954) ausgenommen, soweit diese Gesell­
schaften auf dem Erdölsektor tätig sind. Diese 
Bestimmung findet ihr Korrelat in Artikel 88 
Abs. 1, wodurch Forderungen österreichischer 
Gläubiger, auch falls sie im Sinne des Artikels 22 
als geregelt gelten, nicht geltend gemacht werden 
können, soweit sich diese Forderungen gegen 
natürliche oder juristische deutsche Personen 
richten, die an im Artikel 1 Abs. 2 lit. d ge­
nannten Ges,ellschaften beteiligt waren. 

Die Regelung der erzieherischen, kulturellen, 
karitativen und religiösen Zwecken dienenden 
Vermögenschaftenerfolgt durch Artikel 20 dieses 
Vertrages. 

Auf Schlußprotokoll, Ziffer 1, wird verwiesen. 

Zu Artikel 2: 

Aus dem Komplex der in Artikel 1 genannten 
Vermögenschaften, Rechte und Interessen müssen 
solche Vermögenswerte ausgeschieden werden, 
die durch Entziehungshandlungen nach 1938 
deutsches Eigentum geworden sind. Daß Rück­
stellungsansprüche von Artikel 22 Staatsvertrag 
nicht berührt werden, ergibt sich völk,errechtlich 
aus der Londoner Deklaration vom 5. Jänner 
1943, die alle vier Alliierten Signatarmächte des 
österreichischen Staastvertrages angenommen 
haben und für den innerstaatlichen Bereich aus 
dem Nichtigkeitsgesetz (BGBl. Nr. 106/1946). Die 
Rückstellungsges,etze und der' östeneichisch,e 
Staatsvertrag basieren ebenfalls auf diesem Prin­
zip [vgl. auch 517 der Beilagen zu den steno­
graphischen Protokollen des Nationalrates 
(VII. GP.) zu Artikel 22 Staatsvertrag]. 

Zu Artikel 3: 

Die BundesrepU'blik Deutschland verpflichtet 
sich durch diesen Vertrag, Leistungen an öster'­
reichische Staatsbürger zu erbringen. Es werden 
daher auch österreichischerseits Leistungen nur 
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'an solche physische Personen deutscher Staats­
angehörigkeit erbracht, deren Interessen von der 
BundesrepublVk Deutschla,nd wahrgenommen 
werd,en. 

Zu Artikel 4 und 5: 

Im Hinblick darauf, daß seit dem Stichtag 
8. Mai 1945 mehr als zwölf Jahre verstrichen 
sind, kommt der übertragung an die Rechts­
nachfolger von Todes wegen eine nicht uner­
hebliche Bedeutung zu. In den Artikeln 4 und 5 
ist. deshalb eingehend geregelt, auf welche Weise 
diese Rechtsnachfolger ermittelt werden. 

Die Unterteilung in die Artikel 4 U'nd 5 ist 
durch die Scheidung der Fälle, in denen der 
frühere deutsche Staatsangehörige vor dem 
27. Juli 1955, dem Tage des Inkrafttretens des 
Staatsvertrages, gestorben ist, von jenen Fällen 
bedi,ngt, in denen das Ableben erst nach dem 
26. Juli 1955 liegt. Diese Unterscheidung ist des­
halb notwendig, weil mit dem Inkrafttreten des 
österreichischen Staatsvertrages das ehemalige 
deutsche Eigentum auf die Republik österreich 
übergegangen ist. . 

Der Artikel 4 behandelt die Rechtsverhält­
nisse beim Ableben des Erblassers vor dem 
27. Juli 1955. Für diesen Fall wird das fragliche 
Vermögen als ein Bestandteil der V,erlassen­
schaftsmasse angesehen und gilt aus dieser heraus 
an die Republik österreich gefallen. Die Ver­
lass,enschaft selbst ist, sofern die inländische Ab­
handlungsgerichtsbarkeit gegeben war, nach der 
Fiktion des § 547 ABGB. dem Erblass,er gleich­
zusetz'en, so daß es also auf dessen Staatsange­
hörigkeit ankommt. War nun der Na,chlaß vor 
dem Inkrafttr,eten dieses Vertrages von einem 
österreichischen Gericht eingeantwortet: worden, 
so bereit,et die Auffindung deT Rechtsnachfolger 
keine Schwierigkeiten, weil diese Rechtsnachfol­
ger durch den Einantwortungsbeschluß feststehen. 
Sie sind es, die das Recht auf übertragung er­
worben haben. Bedingung ist freilich, daß sie die 
Voraussetzungen des Teiles I des VeTmögens­
v,ertrages erfüllen. Hiebei ist es unerheblich, ob 
etwa ein österrei.chisches Gericht eingeantwortet 
hat, obwohl die inländische Gerichtsbarkeit zur 
Verlassenschaftsabhandlung nicht gegeben war .. 

Anders liegt der Fall, wenn zwar die öster­
reichische Abhandlungsgerichtsbarkeit über die 
in Frage stehenden Vermögensbestandteile ge­
geben war, der Nachlaß aber vor dem Wirksam­
werden dieses Vertrages noch nicht ,eingea:nt­
wartet ist. Hier war das Vermögen am 27. Juli 
1955 aus der ruhenden Verlass·enschaft auf die 
Republik österreich übergegangen. Eine über­
tragung an die ruhende V erlassenschaft ~elbst ist 
nicht möglich, weil die Erben in diesem Zeit­
punkt zwar in der Regel vermutet werden kön­
nen, abe!;" dOch mangels EinantwortU'ng noch 
nicht feststehen, die Frage, was zu übertragen 
ist, aber wes,entlich davon abhängt, welche Erben, 
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die die Vorauss,etzungen des Teiles I erfüllen, 
in Betracht kommen; soll doch jeder Rechts­
nachfolger, der die Voraussetzungen des Teiles I 
erfüllt, einen eigenen übertragungsansprucher­
halten. Die Schwierigkeiit, daß über etwas ab­
gehandelt werden soll, was in seinem Bestehen 
erst durch die Einantwortung festgestellt werden 
kann, mußte durch Aufstellung einer. Fiktion 
überbrückt werden. Sie besteht in der Anord­
nung, daß über die Rechte auf übertragung ab­
zuhanddn ist, die den einzelnen Erben als Rechts­
nachfolgern gegebenenfalls, zuständen. Das Ab­
handlungsgericht wird demgemäß zunächst er­
fors·chen müssen, wer als Erbe vermutlich in Be­
tracht kommt. Erfüllen diese Personen die Vor~ 
aussetzungen des, Teiles I des Vermögens­
vertrages, so sind ebenso viel(} Obertragungs­
a:nsprüche abzuhand~ln und diese nach d,en Ver­
mögensgegenständen zu bewerten, die das Bun­
desministerium für Finanzen für die übertra­
gung vorsieht. Das Abhandlungsg,ericht wird 
noch vor Errichtung des Inv,entars oder vor der 
Aufforderung, daseidesstättige Vermögens­
bekenntnis zu erstatten, jene Geg,enstände unter 
Angabe der vermutlichen Einantwortungserben 
beim Bundesministerium für Fina:nzen zu er­
fragen haben. 

Was in die Verlassenschaft gehört, wird nach 
den Vorschrift,en des Außerstreitgesetzes ohne 
Nennung einzelner Gegenstände anteilsmäßig 
allen Erben eingeantwortet. Das würde hier dazu 
führen, ciaß die Ansprüche auf übertragung auf 
Grund der Einantwortung auch jenen Erben zu­
teil würden, die die Voraussetzungen des Teiles I 
nicht erfüllen. Um dieses Ergebnis, das den Be­
stimm ungen dieses Vertrages widerspräche, zu 
vermeiden, bestimmt der Artikel 4 lit. b einer­
seits, daß den Erben, soweit sie die V oraus­
setzungeI]. erfüllen, auf Grund der Einantwor­
tung das Recht auf übertragung zusteht, ander­
seits, daß sich bei den übrigen Erhen die. Ein­
antwortung nicht auf das Recht auf übertragung 
bezieht; dies ist in Ansehung der übrigen Erben 
schon deshalb notwendig, weil sie sonst als Ge­
samtnachfolger nach dem Erblasser auch bei Ab­
gabe einer bedingten Erbserklärung bis zum 
Werre der übertragungsansprüche haften 
würden. 

Ist die österreichische Abhandlungsgerichts­
barkeit nicht gegeben, so gibt es auch keine Ein­
antwortung. Es muß vielmehr in diesen Fällen 
den Erben überlassen bleiben, sich von den Be­
hörden der Bundesrepublik Deutschland einen 
Erbschein zu beschaff.en, der gemäß dem in der 
Bundesrepublik Deutschland herrschenden Per­
sonalitätsgrundsatz den deutschen Staatsangehöri­
gen als Erben nach einem deutschen Staatsange­
hörigen erteilt werden wird. Durch den Erb­
schein werden die in Frage kommenden Erben 
ihr Erbrecht gegenüber dem Bundesminist,erium 
für Finanzen ausweisen. 

Die Frage, ob die inländische Gerichtsbarkeit 
zur Abhandlung gegeben ist, hängt wesentlich 
davon ab, ob es sich um bewegliches oder unbe­
wegli,ches Gut handelt. Nun könnten sich 
Schwierigkeiten ,ergeben, wenn ,man einerseits 
die Vermögensgegenstände in Betracht zieht, die 
nach dem Ermessen des Bundesministeriums' für 
Finanzen übertragen werden sollen,anderseits 
die Ansprüch,e auf übertragung dieser Gegen­
stände. Diese rechtlichen Schwierigkeit,en erhöhen 
sich in Anbetracht der nun ausgeglichenen 
Rechtsprechung der österreichischen Gerichte be­
züglich der beweglichen oder unbeweglichen 
Rückstellungsansprüche im Rückstellungsrecht; 
soweit diese Rückstellungsansprüche unbeweg­
liche Sachen betreffen, werden sie von den öster­
reichischen Gerichten als unbewegliche Sachen 
angesehen. Die Anordnung des Artikels 4 lit. c 
soll diesbezüglichen Unklarheiten auf dem Ge­
biet des Vermögensvertrages von vornherein ent­
gegentreten. 

Die bisher besprochenen Anordnungen des 
Artikels 4 dienen lediglich dazu, die Rechtsnach­
folger zu ermitteln, an die das Bundesministe­
rium für Finanzen übertragen kann. Es muß aber 
darüber hinaus auch dafür vorgesorgt werden, 
daß diese Rechtsnachfolger auch materiellrecht­
lich so behandelt werden, als wären sie hinsicht­
lich der Rechte auf übertragung unmittelbare 
Rechtsnachfolger des Erblassers. Die Herstellung 
dieser nicht unterbrochenen Verbindung zwi­
schen dem Erblasser und den Erben in der Ge­
samtnachfolge ist insbesondere wegen der Haf­
tung gegenüber Dritten bedeutsam. Es stellt da­
her die Anordnung lit. deine weitere Fiktion 
in der Richtung auf, daß die Erben so anzusehen 
sind, als hätten sie das Recht auf Übertragung 
vom Erblasser selbst g,eerbt. 

Neben den allgemeinen, die Verlassenschaft 
treffenden SChulden, für die somit auch die 
Rechte auf übertragung Deckung bieten sollen, 
werden auch noch jene Schulden in Betracht kom­
men, die zu dem den Inhalt der übertragungs­
ansprüche bildend,en Sondervermögen gehören. 
Eine Vorsorge hinsichtlich dieser Schulden für 
das Verfahren vor dem Abhandlungs!;ericht selbst 
erübrigt sich, weil nach § 105 Abs. 1 Außerstreit­
gesetz die Verlassenschiftschulden ni eh t unbe­
dingt in das Inventar aufg,enommen werden 
müssen. Freilich kann das Bundesministerium für 
Finanzen, wenn es auf Anfrage des Abhandlungs­
gerichtes jene Vermögensgegenstände rpitteilt, 
die es für die übertragung vorsieht, auch gleich­
zeitig die Schulden bekanntgeben, .die aus der 
Gesamtheit der zum Sondervermögen gehörigen 
Schulden herausgenommen und dem übertra­
gungsanspruch aufgelastet werden sollen. 

Unter den Rechtsnachfolgern -von Todes 
wegen (Artikel 1) sind nicht bloß Erben, sondern 
auch andere Berechtigte zu vers,tehen, die aus 
dem der Republik österreich übertragenen Ver-
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mögen von Todes wegön einen Anspruch er- I schaft als solches übertragen wird, sondern der 
worben hätten, also Vermächtnisnehmer und Anteil des Gesellschafters an der Gesellschaft im 
No~erben. Sie müssen unter lit. c gesondert be- Rahmen der Bestimmungen des Artikels 1. Der 
handelt werden, weil für sie die Fiktion des Begriff der Personengesellschaft ist iri der Lehre 
§ 547 ABGB. nicht gilt. Es mußte deshalb aus- und in der Rechtsprechung beider Vertrags­
geprochen ,werden, daß auch dem V,ermächtnis- staaten eindeutig bestimmt und bedarf keiner 
nehmer und dem Noterben unter den Voraus- Erklärung; ,es fallen darunter beispielsweise 
setzungen des Teiles I gleichfalls ein Anspruch Gesellschaften bürgerlichen Rechtes, Offene 
auf übertr.agung erwächst. Ob sie diesen An- Handelsgesellschaften und Xommanditgesell­
spruch unmittelbar von der Republik österreich schaften. Auf die Bestimmv-ng der Ziffer 1 lit. b 
herleiten oder von einem Erben, dem eingeant-' des Schlußprotokolles, wonach unter Eigentum 
wortet worden ist, wird vom Einzelfall a.bhän- Allein-, Mit- und Gesamteigentum zu verstehen 
gen. Ist Gegenstand des Vermächtnisses, seI es ist, wird hiebei besonders verwiesen. 
auch, daß dieses zugleich einen Pflichtteils an-
spruch erfüllt, eine Sache, die das Bundesmini- Zu Artikei 7: 
sterium für Finanzen aus dem Sondervermögen 
nich t an einen Erben überträgt, so wird sich 
der Vermächtnisanspruch unmittelbar gegen die 
Republik österreich richten. 

In den durch Artikel 5 geregelten Fällen 
liegen die Verhältnisse anders, weil hier der Erb-' 
lasser im Zeitpunkt des übergangs des Vermö­
gens auf die Republik österreich noch am Leben 
wa.r. Das hat einerseits zur Folge, daß der Be­
trag von 260.000 S nur einmal übertragen wer­
den kann, ohne, Rücksicht auf die Zahl der 
Erben, anderseits ergibt sich daraus, daß der Erb-. 
lasser im Zeitpunkt seines Ablebens diese Ver­
mögensbestandteile nicht mehr besaß und sie 
daher auch nicht vererben konnte. Es bedurfte 
~uch hier per Aufstellung einer Fiktion, derzu­
folge das einmalige Recht auf übertragung, 
das dem Erblasser selbst zustände, wenn er 
noch lebte, als zu seinem Nachlaß gehörig an­
gesehen wird. Durch diese Fiktion wird die Be­
rechtigung der Erben auch auf die auf die Re­
publik Österreich übergegangenen Vermögens­
gegenstände ausgedehnt. Soweit die inländische 
Abhandlungsgerichtsbarkeit 'gegeben ist, wird 
damit die Möglichkeit eröffnet, das Abhandlungs­
verfahren einzuleiten, wenn. ein solches mangels 
Vermögens unterblieben sein sollte, oder ei,ne 
nachträgliche Abhandlung abzuführen, wenn der 
Nachlaß ber,eits· eingeantwortet ist. 

über Vermächtnisnehmer und Noterben be­
durfte es im Artikel 5 keiner Regelung. An­
sprüche der Vermächtnisnehmer oder Noterben 
können sich nur gegen die Verlassenschaft oder 
die Erben richten. Betrifft der I,nhalt des Ver­
mächtnisses eine Sache, die vom Bundesministe­
rium für Finanzen nicht übertragen wird (Ar­
tikel 10 Abs. 2), so ist diese Sache im Zeitpunkt 
des Todes des Erblassers in dessen Vermögen 
nicht mehr vorhanden gewesen. 

Zu Artikel 6: 

Artikel 6 bestimmt, daß im Falle einet Betei­
ligung natürlicher Personen deutsmer Staats­
angehörigkeit an Personengesellsmaften mit dem 
Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder im 
Lande Berlin nimt das Vermögen' der Gesell-

412 der Beilagen 

Artikel 7 enthält die Grundsätze, nach denen 
die Wertermittlung der zu übertragenden Ver­
mög,enschaften, Rechte und Interessen vorgenom­
men werden soll. Aus Vereinfachungsg.ründen, 
insbesondere 2ur Vermeidung von Streitigkeiten 
über die Höhe des maßgebenden Wertes in jedem 
Einzelfall, wurde hiebei auf die für steuerliche 
Zwecke geltenden und im Regelfall bereits fest­
gestellten Werte zurückgegriffen. Die Beurtei­
lung der für die Feststellung dieser Werte be­
deutsamenUmstände ist nach den abga,be,nr.echt­
lichen Bewertungsvorschriften nicht auf die Er­
gebnisse eines bestimmten Zeitraumes abgestellt, 
sondern richtet 'sich nach dem Besitzstand und 
den Verhältnissen, wie sie sich in einem bestimm­
ten Augenblick - dem Bewertungszeitpunkt -
darstellen. Nach dem Bewertungszeitpunkt ein­
getretene Vermögensänderungen bleiben daher 
bei der Wertfeststellung unberücksichtigt. Für 
Zwecke der Wertermittlung der gegebenenfalls 
zu übertragenden Vermögenschaften sieht der 
Vertrag grundsätzlich den 1. Jänner 1948 als 
Bewertungsz,eitpunkt vor, da auf diesen Zeit­
punkt im Zusammenhang mit der Erhebung der 
einmalige~ Abgaben vom Vermögen und Ver­
mögenszuwachs eine allgemeine überprüfung 
'und teilweise auch Neufestsetzung der für 
steuerliche Zwecke geltenden Werte erfolgte (vgl. 
BGBL Nr. 165/1948 und 166/1948). 

Zu Absatz 1: 

Für das land- und forstwirtschaftlich,e Ver­
mögen, das Grundvermögen und das Betriebs,­
vermögen sollen der Wertermittlung die nach 
den abgabenrechtlichen' Bewertungsvorschriften 
festgestellten und zum 1. Jänner 1948' für steuer­
liche Zwecke geltenden Einheitswerte zugrunde 
'gelegt werden. Voraussetzung für die Heran­
ziehung der Einheitswerte ist daher im Re.gel­
fall" daß ein zum 1. Jänner 1948 geltender Ein­
heitswert im Einzelfall vorliegt, nicht aber, daß 
dieser tatsächlich auf den 1. Jänner 1948 er­
mittelt und festgestellt wurde. Auch der Zeit­
punkt der bescheidmäßigen Feststellung des Ein­
heitswertes ist unbeachtlich. 

3 

412 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 33 von 63

www.parlament.gv.at



34 

Lediglich für Betriebsvermögen, das von einer 
ehemaligen Besatzungsmacht in Osterreich mit­
telbar oder unmittelbar verwaltet wurde, soll 
der zum 1. jänner 1948 geltende Einheitswert 
der Wertermittlung nur unter der weiteren Vor­
aussetzung zugruridegelegt werden können, daß 
er tatsächlich auf den 1. jänner 1948 ermittelt 
und festgestellt wurde. Ist dies nicht der Fall, 
so soll der Wertermittlung nicht der Einheits­
wert, sondern der für die Berechnung der Ge­
werbesteuer vom Gewerbekapital für das jahr 
1955 maßgebende Wert zugrundegelegt werden. 
Dieser Wert ist gemäß den einschlägigen Bestim­
mungen des Gewerbesteuergesetzes nach den 
Grundsätzen '-des Bewertungsgesetzes 'zu ermit'­
teln, sr daß die Bewertung der Aktiven in sol­
chen Fällen - da die lediglich für Zwecke der 
Gewerbesteuer vorzunehmenden Hinzurechnun­
gen und Kürzungen außer Ansatz zu lassen 
sind - in der gleichen Weise erfolgt, als wenn 
auf den 14. August 1955 ein Einheitswert er­
mittelt würde, Eine Berücksichtigung der zu dem 
Betriebsvermögen gehörenden Verbindlichkeiten 
wird in solchen Fällen allerdings durch die Be­
stimmung des Artikels 8 ausgeschlossen. 

Anteilsrechte an Aktiengesellschaften und an 
Gewerkschaften des Bergrechtes sowie Schuld­
verschreibungen sollen mit d~n zum 1. jänner 
1948 für die einmalige Abgabe vom. Vermögen 
rIlaßgebenden Steuerwerten beziehungsweise ge­
meinen Werten bewertet werden. Wurden bis­
Iier, aus welchen Gründen auch immer, solche 
Werte nicht festgestellt, zum Beispiel weil der 
Eigentümer der Anteilsrechte nicht vermögens­
abgahepflichtig war oder weil der Wert aus an­
deren Gründen für steuerliche Zwecke nicht be­
nötigt wurde 'oder weil die für die Feststellung 
erforderli,ch,en Unterlagen fehlten, so ist nicht 
eine nachträgliche Feststellung vorzunehinen, 
sondern der W ertermittl ung der N enilwert zu­
grunde zu legen. 

Die für die Wertermittlung von Anteilen an 
Personengesellschaften vorgesehene Regelung 
deckt sich mit den entspr,echenden abgabenrecht­
lichen Bestimmuqgen. Aus Vereinfachungsgrün­
denwurde eine gleiche Wertermittlung wie für 
Ante~le an Personengesellschaften auch für die 
Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haf­
tU!l1,g vorgesehen, da eine Feststellung der nach 
den abgabenrechtlichen Vorschriften maßgeben­
den Werte bei den in Frage kommenden Gesell­
schaften infolge der besonderen. Gegebenhei ten 
auf den 1. jänner 1948 vielfach nicht erfolgte 
und eine Bewertung mit dem Nennwert bei AiJ.­
teilen an Gesellschaften mit beschränkter Haf­
tung nicht in Frage kommt. 

Für sonstige Vermögenschaften, Rechte und 
Interessen soll der nach den abgabenrechtlichen 
Bewertungsvorschriften sich zum 1. jänner 1948 
ergebende Wert der Wertermittlung zugrunde­
gelegt werden. Solche Wirtschaftsgüter werden 

daher, soweit nicht eine besondere Bewermngs­
vorschrift besteht (zum Beispiel für Kapitalfor- .. 
derungen der Nennwert oder für wiederkehrende 
Nutzungen und Leistungen der Kapitalwert), 
grundsätzlich mit dem gemeinen Wert zu be­
werten sein. 

Zu Absatz 2: 

Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf jene 
FäiIe, in denen Vermögenswerte am 8. Mai 1945 
unmittelbar im Eigentum einer physischen Per­
son -deutscher Staatsangehörigkeit standen, - was 
zum Beispiel bei der Beteiligung eines deutschen 
Staatsangehörigen an einer inländisch,en Personen­
gesell!ichaft der Fall ist -, sondern auf solche, in 
denen Personen nur mittelbar durch Beteiligung 
an einer Personengesellschaft mit dem Sitz in 
der Bundesrepublik Deutschland oder im Lande 
Ber lin über inländische Vermögenswerte ver­
. fügen könnten. Diesfalls soll das gemäß Ar­
tikel 6 an den Begünstigten zu übertragende Ver-
mögen ihm bei der Wertermi:ttlung nach Maß­
gabe seiner Beteiligung an der. Personengesell­
sch,aft zugerechnet werden. Für die Ermittlung 
des Ausmaßes der Beteiligung sollen' hiebei die 
Gesellschaftsverhältnisse vom 27. juli 1955 maß­
,gebend sein, wobei die für steuerliche Zwecke 
getroff.enen Feststellungen zugrunde zu legen 
sind. Die Vorschriften über die Bewertung der 
gegebenenfalls zu übertragenden Vermögen­
schaften werden hiedurch jedoch nickt berührt. 

Zu Artikel 8: 

Die nach den Vorschriften des Bewertungs­
gesetzes für die einzelnen Vermögensarten fest­
g.estellten Einheitswerte stellen nur beim Be­
tri.ebsvermögen das ReinvermQgen dar, während 
Schulden und Lasten, die im wirtschaftlichen 
Zusamp1enhang mit land- und forstwirtschaft­
lichen Vermögen (ausgenomme~ einige wenige 
dauernde Lasten, die den objektiven Ertrags­
wert eines land- und forstwirtschaftlichen Be­
triebes mindern) und Grundvermögen stehen, 
nicht das Ausmaß des Einheitswertes be,einflus­
sen. Ebenso beeinflussen vorhandene Zahlungs­
mittel, Geldforder,ungen und ähnliche Wirt­
schaftsgüter nicht das Ausmaß der Einheitswene 
für das land-und forstwirtschaftliehe Vermögen 
und für das Grundvermögen, auch wenn sie den 
Ertrag solcher Wirtschaftsgüter darsteHen. 
Grundsätzlich wären dahe. bei der Ermittlung 
des Wertes für Vermögenschaften, Rechte und 
Interessen gemäß Artikel 7 die· im, Zeitpunkt der 
übertragung vorhandenen Erträgnisse den m'aß­
gebenden Einheitswerten hinzurechnen und be­
stehende Verbindlichkeiten hievon abzuziehen. 
Dies ersch,eint aber schon deshalb nicht v,ertret­
bar, weil die für das Grundvermögen und das 
land- und forstwirtschaftliche Vermögen zum 
1. jänner ~ 948 geltenden Einheitswerte eme 
Verrechnung gegen Verbindlichkeiten und Gut-
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haben mit deren im Zeitpunkt der übertragung 
geltenden W,erten nicht zulassen. Auch im Ein­
heitswert des Betriebsvermögens sind die mit 
dem Bet6ebsvermögen in wirtschaftlichem Zu­
sammenhang stehenden Verbindlichkeiten und 
Erträgnisse nur insofern berücksichtigt, als sie 
zum maßgebenden Feststellungszeitpunkt, in der 
Regel also zum 1. Jänner 1948, bereits bestanden 
beziehungsweise als Bargeld oder Geldfarderung 
vorhanden waren. Es müßten daher alle nach 
dem maßgebenden Feststellungszeitpunkt ein­
getretenen Vermögensänderungen dahingehend 
überprüft werden, inwi'eweit sie auf neu ent­
standene Verbindlichkeiten oder auf den lau­
fenden Geschäftsertrag zurückzuführen sind, wo­
bei auch reine Betriebsvermögensumschichtungen 
(zum Beispiel Ankauf einer Maschine <l!US den 
Erträgnissen) in die überprüfung einzubeziehen 
wären. Dies würde aber einet Neuermittlung des 
Einheitswertes des Betriebsvermögens im über­
tragungszeitpunkt gleichkommen. 

Zur Vermeidung all dieser Schwierigkeiiten 
sieht der Entwurf vor, daß bei der Ermittlung 
des Wertes gemäß Artikel 7 Verbindlichkeiten 
nicht abzuziehen und Erträgnisse nicht hinzu­
zurechnen sind, soweit die Verbindli.chkeiten und 
Erträgnisse nicht bereits bei de:r Feststellung des 
zum 1. Jänner 1948 geltenden Einheitswertes 
eines Betriebsvermögens berücksichtigt wurden. 
Der Abzug von mit einem Betriebsvermögen in 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schul­
den und Lasten unterbleibt daher auch in jenen 
Fällen, in denen der Wertermittlung nicht der 
auf den 1. Jänner 1948 geltende Einheitswert, 
sondern der für die Berechnung der Gewerbe­
steuer vom Gewerbekapital für das Jahr 1955 
maßgebende Wert zugrunde zu legen ist. 

Zu Artikel 9: 

Anknüpfend an di,e Gruppeneinteilung des 
Artikels 22 Staatsvertrag ist das gesamte seiner­
z·eitige Vermögen einer Person zur Ermittlung 
der Wertgrenze von 260.000 S in zwei Ver­
mögensgruppen zu teilen, die nach Maßgabe der 
Vorschriften des Artikels 10 die Grundlage bil­
den, inwieweit eine übertragung durchzufühl'en 
ist oder nicht. Die ·erste Gruppe umfaßt das 
land- und forstwirtschaftliche Vermögen, das 
Grundvermögen, das Betriebsvermögen sowie 
körperliche Sachen, während zur zweiten 
Gruppe alle übrigen Vermögenswerte, wie zum 
Beispiel Kapitalforderungen, Bank- undSpargut­
haben, Aktien, Obligationen, Anteile an Gesell­
schaften mit beschränkter Haftung und immate­
rielle Rechte gehören. Die gesonderte Erfassung, 
von körperlichen Sachen und "übrigen Ver­
mögen" kommt alletdings nur in Frage, soweit 
diese Wirtschaftsgüter nach den abgabenrecht­
lichen Bewertungsvorschriften nicht zu einer der 
im Absatz 2 lit. abis c aufgezählten Vermögens­
arten, insbesondere zu einem Betriebsvermögen 
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gehören und daher durch den für diese Ver­
mögensart vorgesehenen Wertansatz bereits er­
faßt erscheinen. 

Hausrat und Wohnungs einrichtung, persön­
liche Gebrauchsgegenstände einschließlich persön­
lichen Schmuckes, zur persönlichen Berufsaus­
bildung notwendige Gegenstände und Werkzeuge 
(zum Beispiel die Ordinationseinrichtung eines 
Arztes) sowie nicht der Zwangsvollstreckung 
unterliegende Gegenstände sollen bei der Er­
mittlung der Wertgrenze auß·er Bet:racht bleiben. 

Eine gleiche Regelung ist für bewegliche 
Güter vorgesehen, die lediglich aus dem Grunde 
nach Osterreich verlagert worden sind, um sie 
den Kriegseinwirkungen zu entziehen: Unter 
diese Bestimmung fallen daher nicht Maschinen 
und andere beweglich.e Güter, die nach Oster­
reich gebracht wurden und hier vor dem 8. Mai 
1945 einem gewerblichen Betrieb, Zweigbetrieb 
oder sonstwie der Produktion gedient haboo. 

Durch die Außerachtlassung der im Absatz 4 
genannten Wirtschaftsgüter bei Ermittlung der 
Wertgrenze wird bewirkt, daß die übertragung 
solcher Wirtschaftsgüter ohne Rücksicht auf 
ihren Wert und auf ein sonst allenfalls verhan­
denes Vermögen erfolgen kann. 

Zu Artikel 10: 

Die Wertgrenze von 260.000 S (Artikel 1) 
macht unter Berücksichtigung der Einteilung 
in Vermögensgruppen in Artikel 9 die in Ar­
tikel 10 getroffene Regelung erforderlich: 
1. Ist nur in einer Gruppe Vermögen vorhanden, 

das die Wertgrenze von 260.000 S nicht über­
steigt, so wird das Gesamtvermögen über­
tragen. 

2. Ist nur in einer Gruppe Vermögen vorhanden, 
das die Wertgrenze von 260.000 S übersteigt, 
so werden aus einem solchen Vermögen ge­
mäß Absatz 2 Vermögensteile im Wert von 
insgesamt 260.000 S übertragen. 

3. Ist in jeder der beiden Gruppen Vermögen 
vorhanden und übersteigt es in keiner der 
heiden Gruppen die Wertgrenze von 260.000 S, 
so wird das gesamte Vermögen übertragen. 

4. Ist in jeder der b~iden Gruppen Vermögen 
vorhanden und übersteigt das Vermögen auch 
nur in einer der beiden Gruppen die Wert­
grenze von 260.000 S, so werden aus dem ge­
samten Vermögen Vermögensteile im Werte 
von insgesamt 260.000 S übertragen (Ab­
satz 2). 

5. Ist in jeder der heiden Gruppen Vermögen 
vorhanden und übersteigt das Vermögen in 
jeder der beiden Gruppen die Wertgrenze von 
260.000 S, so werden ebenso wie im Falle 4 
aus dem gesamten Vermögen Vermögensteile 
im Werte von insgesamt 260.000 S über­
tragen. 
In den Fällen der Ziffern 2, 4 und 5 steht eine 

Auswahl der zu übertragenden Vermögen dem 
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Bundesministerium für Finanzen zu, das jedoch 
seine Wahl nach Tunlichkeit im Einvernehmen 
mit den Begünstigten treffen soll. Hiebei wird 
auf die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit und 
leichte Durchführbarkeit der Teilung Bedacht zu 
nehmen sein, zumal die Teilung auch eine Auf­
teilung der Verbindlichkeiten mit sich bringt 
(Artikel 11 Abs. 2). 

Zu Artikel 11: 

Die übertragung jedes Vermögens erfolgt mit 
allen dazu gehörigen Verbindlichkeiten. Wurde 
eine Verbindlichkeit '(or dem 8. Mai 1945 
öder nach dem 8. Mai 1945 von dem Be­
günstigfen oder einem von, ihm bestellten Ver­
treter eingegangen, so haftet der Begünstigte 
mit seinem gesamten in- und ausländischen, Ver­
mögen unbeschränkt für diese Verbindlichkeit. 
Diese umfassende Haftung wird jedoch betrags­
beschränkt bis zum Wert des übertragenen Ver­
mögens für jene Verbindlichkeiten, die ohne 
Mitwirkung des ,Begünstigten nach dem Er­
löschen seiner Verfügungsgewalt, qas ist nach 
dem 8. Mai 1945, entstanden sind. 

Wird nicht das gesamte Vermögen übertragen 
(Artikel 10 Abs. 2), so teilt das Bundesministe­
rium für Finanzen bei der Auswahl der Ver­
mögensteile die zu dem gesamten Vermögen ge­
hörigen Verbindlichkeiten angemessen auf. 
Zweckmäßigerweise wird auch hiebei in der 
Regel das Einvernehmen mit dem aus der über­
tragung Begünstigten zu pflegen sein. Die Zu­
teilung von Verbindlichkeiten im Sinne des 
Absatzes 2 hat jedoch nicht etwa einen im Ar­
tikel 8 nicht vorgesehenen Abzug dieser Ver­
bindlickkeiten von dem Wert der Vermögens-

, teile zur Folge. 
Artikel 25 regelt unter Bezugnahme auf den 

Artikel 11 das Erlöschen der mit dem 1. Staats­
vertragsdurchführungsgesetz übernommenen Haf­
tung der Republik österreich in den oben dar­
gestellten Fällen. 

Zu Artikel 12: 
Die Republik österreich ist Eigentümer der 

in dem vorliegenden Vertrag behandelten Ver­
mögenschaften, Rechte und Interessen. Als sol­
chem stand und steht es ihr zu, über ihr Eigen­
tum nach ihrem Ermessen zu verfügen. Aus 
Artikel 22' Abs. 13 des Staatsvertrages ergibt 
sich auch, daß es dem Ermessen der Republik 
österreich überlassen wurde, ob und in welchem 
Zeitpunkt sie von dieser Ermächtigung des 
Staatsvertrages Gebrauch macht. Folgerichtiger­
weise wird in Artikel 12 bestimmt, daß Ver­
mögenswerte, die Gegenstand des vorliegenden 
Vertrages bilden, indem Zustand übertragen 
werden, in dem sie sich im Zeitpunkt der Ein­
räumung der tatsächlichen Verfügungsgewalt an 
den Begünstigten befinden werden. Dies ent­
spricht auch einem allgemeinen Grundsatz des 
Privatrechtes über den Ausschluß von Gewähr-

leistungsansprüchen 1m Falle unentgeltlicher 
Rechtsgeschäfte. 

Der Wille der Vertragsteile ging bei dieser 
Bestimmung nicht zuletzt dahin, hiemit einen 
Schlußstrich unter alle tatsächlichen und recht­
lichen Veränderungen, die an diesen Ver­
mögenswerten bis zum Zeitpunkt der Ein­
räumung der tatsächlichen Verfügungsgewalt an 
den Begünstigten vorgenommen worden sind, 
zu ziehen und damit endlose und meist wegen 
Beweisschwierigkeiten nicht eindeutig zu ent­
scheidende Streitigkeiten zu vermeiden und die 
Haftung der Republik österreich für Hand­
lungen oder Unterlassungen ihrer Organe, ,der 
öffentlichen oder sonstigen Verwalter sowie für 
Maßnahmen der ehemaligen Besatzungsmächte 
auszuschließen. ' 

Die Bestimmungen dieses Artikels haben inso­
ferne verfassungsändernden Charakter, als An­
sprüche, die unter Art. 23 Bundes-V erfassungs­
gesetz, in der Fassung des Bundesverfassungs­
gesetzes vom 18. Dezember 1948 (BGBl. Nr. 19/ 
1949) fallen, hiemit ungeachtet der Bestimmung 
des § 7 des Amtshaftungsgesetzes (BGBI. Nr. 20/ 
1949) ausgeschlossen sind. 

Zu Artikel 13: 

In vielen Fällen wurden Vermögenswerte, die 
am 8. Mai 1945 vorhanden waren und unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen des vor­
liegenden Vertrages übertragen werden können, 
in der Zwischenzeit mit Genehmigung der Be­
sa tzungsmächte oder durch österreichische Ver­
waltungsmaßnahmen veräußert. In solchen 
Fällen werden die Veräußerungserlöse oder die 
aus dem Erlös angeschafften Ersatzwerte über­
tragen, soweit sie sich noch in der Verfügungs­
gewalt der Republik österreich befinden und so­
fern sie sich im Rahmen der Bewertungshe­
stimmungen der Artikel 7 ff. als übertragbar 
erweisen. Auch Entschädigungsansprüche, die an 
Stelle der am 8. Mai 1945 vorhanden gewesenen 
Vermögenswerte getreten sind, werden an die 
deutschen physischen Personen übertragen, so­
weit es sich nicht um Entschädigungsansprüche , 
für Handlungen oder Unterlassungen iin Sinne 
des Artikels 12 oder um Ansprüche gegen öster­
reichische Gebietskörperschaften handelt (Ar­
tikel 1 Abs. 2 Buchstabe b). 

Zu den Artikeln 14 bis 19: 

Diese Artikel regeln das Verfahren, das nach 
dem Inkrafttreten des Vertrages zur tatsäch­
lichen übertragung an die deutschen physischen 
Personen führen s611. Es handelt sich hiebei nicht 
um einen behördlichen Verwaltungsakt, der nach 
den Bestimmungen des allgemeinen Verwal­
tungsverfahrensgesetzes zu beurteilen wäre, son­
dern um eine privatrechtliche Erklärung der 
Republik Osterreich, die durch das Bundes­
ministerium für Finanz,en vertreten wird, gegen-
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über den Begünstigten. Im Falle einer ablehnen­
den Erklärung des Bundesministeriums für 
Finanzen kann der Betroffene daher nur die nach 
T~il V zu bildenden zwischenstaatlichen Instan­
zen anrufen (Artikel 17 Abs. 2). 

Das Verfahren wird sich im wesentlichen wie 
folgt abspielen: 

1. Binnen eines Jahres nach dem Inkrafttreten 
des Vertrages kann der Begünstigte ein schrift­
liches formloses Begehren an das Bundes­
ministerium für Finanzen richten, dem die 
zum Nachweis der Voraussetzungep. für die 
übertragung erforderlichen Angaben und 
Unterlagen nach Möglichkeit beizufügen sind 
(Artikel 14 Abs. 2). Dieses schriftliche form­
lose Begehren soll vor allem die Bewertung 
der in Osterreich verbliebenen' und noch vor­
handenen Vermögensteile nach den Ar­
tikeln ' 9 ff. des Vertrages ermöglichen. Sind 
die Angaben in dem Begehren unzureichend, 
wird das Bundesministerium für Finanzen die 
Ausfüllung eines Formblattes verlangen 
können (Artikel 14 Abs. 3). 

2. Sieht das Bundesministerium für Finanzen die 
Voraussetzungen für die übertragung als er­
füllt an, so stellt es eine Amtsbestätigung aus, 
die als Legitimation des Begünstigten für die 
öffentlichen Register und auch' gegenüber 
Gläubigern und Schuldnern zu dienen hat 
(Artikel 15). 

Das Bundesministerium für Finanzen hat 
außerdem alle Verwertungs- und Sperrrnaß­
nahmen, insbesondere solche nach dem Ver­
waltetgesetz BGBL Nr. 100/1953; aufzuheben, 
sofern . sie nur aus dem Grunde der Zu­
gehörigkeit des Vermögensteiles zum ehe­
maligen deutschen Eingenturn verfügt worden 
sind (Artikel 16). . 

3. Beabsichtigt das Bundesministerium für Finan­
zen die begehrte ühertragung ganz öder teil­
weise abzulehnen, so hat es vorher den Be­
günstigten zu hören. Eine ablehnende Er­
klärung stellt zwar keinen Bescheid im Sinne 
des. Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
dar, ist aber dessenungeachtet laut der beson­
deren Vorschrift des Artikels 17 Abs. 1 zu 
begründen. 

4. Um der Republik Osterreich Klarheit über 
die ihr letztlich verbleibenden Vermögens­
werte zu verschaffen und ihr unnötige Ver­
waltungsmaßnahmen zu ersparen, kann das 
Bundesministerium für Finanzen selbst jeden 
nach der Aktenlage offenbar Begünstigten zur 
Stellung eines übertragungsbegehrens auf­
fordern. In einem solchen Fall hat sich der 
Begünstigte innerhalb einer Ausschlußfrist 
von drei Monaten zu äußern (Artikel 19). 

Nach Ablauf der Ausschlußfrist steht es 
dem Bundesministerium für Finanzen frei, 
den in Betracht kommenden Vermögensteil 
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zu verwerten. Es kann aber auch in solchen 
Fällen bei unverschuldeter Fristversäumnis die 
übertragung des Verwertungserlöses ·inner­
halb der Nachfrist von weiteren zwei Jahren 
(Artikel 18) verlangt werden. . 

Zu Artikel 20: 

Diesler Artikel ist im Zusammenhang mit 
Artike~ 22 Abs. 13 Staatsvertrag zu verstehen. 
Es werden demnach erzieherischen, kulturellen, 
karitativen oder religiösen Zweck~n di'enende 
Vermögenschaften 

a) ohne Rücksicht auf die Wertgrenze 
(260.000 S) und 

b) auch an' juristische Personen 
übertragen. 

Für eine übertragung kommen nicht in Be­
tracht . 

a) das cückstellungsverfangene Vermögen (vgl. 
Erläuternde Bemerkungen zu Artikel 2), 

b) das ehemalige Reichsvermögen und 
c) das Verfallsvermögen .. 

Was unter erzieherischen, kulturellen, karita­
tiven oder religiösen Zwecken dienenden Ver­
mögenschaften zu verstehen ist, wird nach den 
Umständen des einzelnen Falles .zu beurteilen 
sein. Eine übertragung an sogenannte Funk­
tionsnachfolger (im Gegensatz zum ehemaligen 
Eigentümer) ist in Artikel 20 nicht vorges1ehen. 

Zu Teil 11. 

Durch Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag hat 
Osterreich, unbeschadet der Gültigkeit bereits 
getroffener Regelungen, auf alle am 8. Mai 1945 
noch offenen Forderungen Osterreichs und ös·ter­
reichischer 'Staatsangehörigler gegen Deutschland 
und deutsche Staatsang·ehörige verzichte!, mit 
Ausnahme jener Forderungen, die aus Verträgen 
und anderen Verpfl~d1tungen stammen, die vor 
dem 13. März 1938 eingegangen wurden. Der 
grundsätzlichen Auslegung dieser Vertrags­
bestimmung dient Teil II des Vermögens­
vertrages. Besondere Bestimmungen über die 
Auslegung des' Artikels 23 Abs. 3 Staatsvertrag 
enthalten die Abschnitte 1 und 2, teilweise auch 3 
des Teiles III des Vermögensvertrages, ergän­
zende B,estimmungen finden: slich schließlich im 
Teil IV (v gl. insbesondere Artikel 81, 83, 85 
sowie 87 bis 89). 

Zu Artikel 21: 

Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag spricht von 
dem Verzicht der Republik Osterreich und 
österreichisch'er Staatsangehöriger. gegenüber 
Deutschland und deutschen Staatsangehörigen. 
Durch Artikel 21 des Vermögensvertrages wird 
expressis verbis festgestellt, daß der Verzicht sich 
nur auf solche Forderungen gegenüber Deutsch­
land oder deutschen Staatsangehörigen bezieht, 
die sowohl am 8. Mai 1945 als auch am 27. Juli 
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1955 einem österreichischen Staatsangehörigen 
zustanden. Daraus ergibt sich, daß j-ene Personen, 
die nach dem 8. Mai 1945 die österreichische 
Staatsbürgerschaft erworben haben, vom V'er­

zieht des Artikels 23 Abs. 3 Staatsvertrag nicht be­
troffen sind; darunter fallen insbesondere Volks­
deutsche und Umsiedler, die in Osterreich eine 
neue Heimat gefunden haben. 

Auch jene Personen, die zwar am 8. :Mai 1945 
Os'terreicher waren, aher in der Folge, und zwar 
bis spätestens 27. 1uli 1955 eine fremde Staats­
bürgerschaft erworben haben, sind gleichfalls 
nicht vom Verzicht des Artikels 23 Abs. 3 Staats­
vertrag betroffen; ,es scheiden damit alle jene 
Personen aus, wdche auf Grund von NS-V er­
folgungsmaßnahmen Osterreich verlassen haben 
und nach dem 8. Mai 1945 die Si:aatsbürgerschaft 
ihres Gastlandes erworben haben. 

Grundsätzlich betroff'en bleiben daher nur For­
derungen, die einer Person zustanden, die sowohl 
am 8. Mai 1945 als auch am 27. Juli 1955 die 
österreichische Staatsbürgerschaft besessen hat. 
Ferner scheiden gemäß Artikel 85 lit. b öster­
reichische Staatsangehörige aus, die ihJ:1en Wohn,­
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt am 8. Mai 
1945 außerhalb Osterreichs oder Deutschlands 
hatten. 

Grundsätzlich fallen daher unter die Bestim­
mung des Artikels 23 Abs. 3 Staatsv,ertrag nur 
Forderungen, die einer Person zustanden, die so­
wohl am 8. Mai 1945 als auch am 27. Juli 1955 
die österreichisch'e Staatsbürgerschaft besessen hat 
und die am 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Auf.enthalt innerhalb Osterreichs 
oder Deutschlands hatte. 

Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag ist ferner un­
anwendbar auf sämtliche Forderungen aus priva­
ten Vtrsidlerungsverträgen und Rückversiche­
rungsverträgen sowie Bausparverträgen (vgl. Er­
läuterungen zu Artikel 45.1md 55 dieses Ver­
trages). 

Zu Artikel 22: 

Wie sich aus den einleitenden B~merkung'en zu 
diesem Abschnitt ergibt, enthält Artikel 23 Abs. 3 
Staatsv,ertrag die sogenannte "Unbeschadet­
klausel". Unter der Unbeschadetklausel wird 
jener Satzteil des ersten Satz,es des Artikels 23 
Abs. 3 Staatsvertrag verstanden, der besagt, daß 
der österreichische Verzicht nur "unbeschadet der 
Gültigkeit bereits getroffener Regelungen" wirk­
sam wird. Der nunmehr zur Erläuterung gelan­
gende Artikel stellt die grundsätzliche Auslegung 
der sogenannten Unbeschadetklausel dar. Der 
Ausdruck "grundsätzliche Ausl,egung" wird hier 
deshalb verwendet, weil auf dem Sektor der 
Kreditinstitute und Wertpapiel'e durch die Be­
stimmungen des Abschnittes 1 des TeiIes III des 
Vermögensvertrages besondere Bestimmungen für 
die Auslegung der Unbeschadetklausel auf diesem 
Sektor getroffen sind. 

In Abs. 1 Buchstaben abis h des Artikels 22 
dieses Vertrages werden die einzelnen Tat­
bestände, die als Regelung im Sinne der Un~ 
beschadetklausel des Artikels 23 Abs. 3 Staats­
vertrag anzusehen sind, aufgezählt, das heißt mit 
anderen Worten: Wenn einer der Tatbestände 
abis h geg,eben ist, dann gilt die Forderung als 
geregelt un,d damit vom Verzicht des Artikels 23 
Abs. 3 Staatsv,ertrag nicht betroffen. Eine der­
artige Forderung wird daher durch Artikel 23 
Abs. 3 Staatsvertrag in keiner Weise herührt und 
kann gegenüber d'em deutschen Schuldner gdtend 
gemacht werden. Zu den Buchstaben c urtd d des 
Absatzes 1 soll bemerkt werden, daß auch die teil­
weise Begleichung, Aufi'echnung oder Erfüllung 
einer Forderung die Regelung· des nichterfüllten 
Restes nach sich zieht; in gleicher Weise zieht die 
gänzliche oder teilweise Zinsenzahlung oder selbst 
eine bloße Zinsengutschrift die Regelung der ge­
samten Forderung nach s,ich. 

VOll besonderer Bedeutung ist der Tatbestand 
des Buchstaben h, zu dem folgendes zu bemerken 
ist: Jede Mahnung oder schriftliche Zahlungs­
aufforderung, die zwischen dem 8. Mai 1945 und 
dem 27. Juli 1955 erfolgt ist, hat zu einer Rege­
lung der Forderung geführt,. sofern der Schuldner 
die Erfüllung lediglich unter Berufung auf ein 
nicht im bürgerlichen Recht begründetes Lei­
stungshindernis verweig,ert oder gegen das Be­
stehen der Forderung keine oder keine bürger­
lich-rechtlich begründeten Einwendungen erhohen 
hat. In der Zeit zwischen 1945 und 1955 ist der' 
größte Teil der österreichischen Forderungen 
gegenüber Deutschen schriftlich eingemahnt 
worden. 

In zahlreichen Fällen hat der deutsche 
Schuldner die Erfüllung unter Berufung auf 
devis,enrechtliche V ors.chriften, alliierte Zahlungs­
verbote und ähnliroe nicht im bürgerlichen Recht 
begründete Leistungshindernisse verweigert. 
Wenn dies der Fall war, wenn also der deutsche· 
Schuldner lediglich unt:er B,erufung auf ein der­
artiges Leistungshindernis die Erfüllung ver­
weigert hat, so gilt die Forderung auf Grund 
der seinerzeitigen Zahlungsaufforderung al's ge-
regelt. . 

Das gleiche gilt, wenn der Schuldner auf die 
schriftliche Zahlungsaufforderung hin überhaupt 
keine Einwendungen erhoben hat oder wenn die 
erhobenen bürgerlich-rechtlichen Einwendungen 
tatsächlich nicht stichh~ltig sind. Darüber, daß 
die Erhebung bürgerlich-rechtlicher Einwendun ... 
gen gemäß Absatz 1 lit. h beziehungsweis,e gemäß 
Absatz 2 nur dann der "Regelung" entgegensteht, 
wenn die Einwendungen materiell begründet, 
also tatsächlich stichhältig sind, bestand anläß­
lieh der Textierung in. der österreichism-deut­
sehen Kommission Einhelligkei~. üb freilich 
di,e Einwendung materiell begründet war, wird 
sich, falls die Forderung nach Inkrafttreten des 
Vermögensv:ertrages bestritten wird, erst im. Pro-

412 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)38 von 63

www.parlament.gv.at



zeß erweislen. Die materielle Entschejdung über 
die Stichhältigkeit der allenfalls erhobenen bür­
gerlich-rechtlichen Einwendungen wird daher 
gleichzeitig maßgebend dafür sein, ob die Forde­
rung als geregelt anzusehen ist oder nicht: 

Aus dem einleitenden Satz des Arükels 22 
dieses Vertrages ergibt sich, daß .ein Regdungs­
tatbestand im Sinne der Unbeschadetklausel 
grundsätzlich in der Zeit zwischen dem 8. Mai 
1945 und dem 27. Juli 1955 eingetreten sein muß. 
Absatz 2 des Artikels 22 dies,es Vertrages er­
möglichte es Gläubigern, die mit Rücksicht auf 
die Vorschrift über die Hemmung von V'er­
jährungsfrist'en Maßnahmen, die zu einer Rege­
lung im Sinne des Absatzes 1 hätten führen 
können, sohin insbesondere die schriftlich·e 
Zahlungsaufforderung gemäß Buchstabe h unter­
lassen hatten, eine derartige Maßnahme bis zum· 
Inkrafttreten dieses Vertrages, das ist bis läng­
stens einen Monat nach Austausch der Ratifika­
tionsurkunden, nachzuhoLen und auf solche 
Weise in diesen besonderen Fällen auch nach dem 
27. Juli 1955 eine Regelung herbeizuführen. 

Auf dies'e Möglichkeit wurden die österreichi­
schen Gläubiger seinerzeit im Wege einer Presse­
v,erlautbarung hingewi·esen. In einzelnen Fällen 
von den Schuldn'ern unternom,mene Versuche, die 
Regelungswirkung der Zahlungsaufforderung 
durch unbegründete proforma-Einwendungen 
bürgerlich-rechtlicher Natur auszuschließen, 
widersprechen - wie, schon oben erwähnt -
den Intentionen der heiden v,ertragschließenden 
Parteien. 

Auf Ziffer 2 des Schlußprotokolles wird ver-. . 
wIesen. 

Zu Artikel 23: 

39 

Abs. 3 Staatsvertrag. Daß eine Forderung 1m 
Sinne des Artikels. 23 Abs. 3 Staatsvertrag als 
geregelt anzusehen ist (Artikel 22 dieses Ver­
trages) -bedeutet daher - abgesehen von den all­
fälligen zivilr·echtlichen Wirkungen einer der­
arti'gen Regelung - nicht mehr, aber auch nicht 
weniger, als daß die Forderung von dem Ver­
zicht nach Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag nicht 
betroffen ist. 

Zu, Artikel 24: 

Durch Artikel 24 dieses Vertrages wird die 
Konstruktion des § 7 des 1. Staatsvertragsdurch­
führungsgesetzes, (BGBl. Nr. 165/1956) dem­
zufolge das gesamte, aus dem ehemaligen 
Eigentum einer deutschen physischen oder juri­
stischen Person in' das Eigentum der Republik 
österreich übergegangene Vermögen jeweils als 
ein SOI).dervermögen anzusehen ist, zum Bestand­
teil zwischenstaatlichen' Vertragsrechtes erhoben. 
Diese Konstruktion war schon seinerzeit zwecks 
Vermeidung einer Vermischung der einzelnen 
Massen, die einer übertragung an' die deutschen' 
Voreigentümer im Rahmen des Artikels 22 
Abs. 13 Staatsvertrag hinderlich gewesen wäre, 
gewählt worden; gleichsfalls dem § 7 des 
1. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes entstammt 
der Grundsatz, daß die Republik österreich 
mit dem Sondervermögen (sohin cum viribus) 
für die Verbindlichkeiten haftet, die zu dem 
Sondervermögen gehören. Um der Judikatur 
einen Weg zu weis1en, was unter "zu dem Sonder­
vermögen gehörige Verbirudlichkeiten" zu ver­
stehen ist, gibt der Artikel 24 für besonders 
typische FäHe eine Legalinterpr,etation. Durch 
Absatz 2,dieses Artikels wird nämlich die für die 
Haftun:g der Republik österreich mit dem Son­
dervermögen entscheidende Zugehörigkeit einer 

In Artikel 23 Abs. 1 dieses Vertrages ist aus- Verbindlichkeit zu dem Sondervermögen dahin­
drücklich festgehalten, daß durch die Bestimmun- gehend interpretiert, daß jedenfalls dIe im öster­
gen des Artikels 22 Einwendungen, die dem reichischen Geschäftsbetrieb des Schuldners be­
Schuldner nach allgemeinem Recht gegen eine gründeten Verbindlichkeiten sowie auch aUe jme I 

geregelte Forderung allenfalls zustehen, nicht be- Verbindlic.~keiten, deren Gegenwert dem das 
rührt werd,en. Damit ist gesagt, daß die Tatsache, Sondervermögen bildenden V'ermögen zugeflossen 
daß eine Forderung als gerlegelt im Sinne des ist, als zu dem Sondervermögen gehörig an­
Artikels 23 Abs. 3 Staatsvertrag beziehungsweise zus·ehen sind. 
im Sinne des Artikels 22 di,es'es V,ertrages an- Auf Ziffer 3 des Schlußprotokolles wird ver-
zusehen ist, noch nicht. bedeutet, daß die Forde- WIesen. 
rung unter allen Umständen rechtsbeständig und 
aufrecht ist. Eine Forderung kann beispielsweise Zu Artikel 25: 
durch Zinsengutschrift als geregelt gelten, dessen-
ungeachtet könnte nachher die Forderung durch Die Haftung der Republik österreich mit dem 
Verzicht erlosch,en sein. Eine Forderung kann Sondervermögen für die zum Sondervermögen 
ferner glemäß Artikel 22 Abs. 1 Buchstabe h gehörig~n Verbindlichkeiten, die sich bereits aus 
dieses Vertrage's gIs geregelt gdten, weil der § 7 des 1. Staatsvertragsdurchführurigsgesetzes 
Schuldner auf eine Zahlungsaufforderung hin ergibt und die in Artikel 24 Abs. 1 letzter Satz 
keine oder keine bürgerlich-rechtlich hegründeten dieses Vertrages bestätigt wurde, hat, wie schon 
EinwCIlldungen erhoben hat. Unabhängig davon in den Erläuternden Bemerkungen zu Artikel 11 
bleiben dem Schuldner alle sachlich begründeten dargdegt worden ist, zu entfallen, wenn Ver­
Einwendungen vorbehalten, mit Ausnahme der mögenswerte an den ehemaligen deutschen Vor­
Einwendung des Verzichtes nach Artikel 23 I eigentümer ühertraglen werden. Artikel 25 trifft 
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hiefür Vorsorge, wobei billigerweise zwischen 
einer vollständigen Rückübertragung und einer 
teilweis,en Rückübertragung unterschieden wird. 
Bei einer vollständigen Rückübertragung erlischt 
die Haftung der Republik Osterreich zur Gänze, 
bei einer teilweisen Rückübertragung gilt' die 
Auf teilung des Artikels 11 Abs. 2. 

Zu Artikel 26 und 27 : 

Artikel 26 dieses Vertrages' gewährt dem 
deutschen Gläubiger, der wegen einer zufQlge 
Artikel 22 dieses Vertrages als geregelt anzusehen­
den Verbindlichkeit in Ansprud1 genommen 
wird, in jenen Fällen, in denen die Republik 
Osterreich wegen der Zugehörjgkeit der Ver­
bindlichkeit zu einem Sondervermögen (so­
genannte konnexe Forderungen) für diese Ver­
bindlichk,eit mit dem Sond,ervermögen haftet, 
das Recht, den Gläubiger, der die Forderung ihm 
g,egenüber geltend macht, auf die Befriedigung 
aus dem Sondervermögen zu verweisen. Welche 
Vorgangsweise hiebei von den österreichischen 

. Gläubigern und von den deutschen Sdmldnern 
zu beachten ist, wird im folgenden dargestellt: 

Um dem Schuldner die Möglichkeit zu ge­
beru, d'en Gläubiger rechtzeitig auf das Sonder­
vermögen zu verweisen, bestimmt. Artikel 27 
Abs. 1, daß Forderung,en, die nur kraft einer 
Regehing gemäß Artikel 22 dieses Vertrages gegen 
einen Deutschen geherud. gemacht werden können, 
erlöschen, wenn der Gläubiger nicht innerhalb 
von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Ver­
trages den Schuldner schriftlich zur Zahlung auf­
fordert. Es müssen daher alle österreichischen 
Gläubiger, die Forderungen gegen· deutsche 
Staatsangehörige aus der; Zeit vor dem 8. Mai 
1945 gemäß Artikel 22 des Vermögensvertrages 
geltend mach·en wollen, den deutschen Schuldner 
innerhalb von längstens sechs Monaten nach dem 
lnkraf ttreten dieses Vertrag,es schriftlich mahnen. 
Diese Mahnung wird durch keinen zwischen dem 
8. Mai 1945 und dem 27. Juli 1955 gesetzten 
Regelungstatbestand des Artikels 22 Abs. 1 
Buchstaben abis h, aber auch nicht durch eine' 
nach dem 26. Juli 1955 oder gar nach dem 
15. Juni 1957 erfolgte Mahnung (Artikel 22 
Abs. 2) ersetzt. Es haben daher alle österreichi­
schen Gläubiger, die von einem Regelungstat­
bestand des Artikels 22 Gebrauch machen wollen, 
ungeachtet der bereits vor dem Inkrafttr,eten 
dieses Vertrages geg'enüber dem deutschen 
Schuldner unternommenen Schritte neu e r­
I ich na c h w eis 1 ich zum ahn e n. 

Das Erfordernis der Mahnung innerhalb der 
sechsmonatigen Frist des Artikels 27 Abs. 1 be­
zieht sich jedoch nicht auf die Forderungen der 
sogenannten Neuösterreicher, weil di,ese nicht zu­
folge einer Regelung im Sinne der Unbeschadet­
klausel von der Anwendung des Verzichtes aus­
genommen sind, sondern weil dieseentspred1,end 
der Auslegungsvorschrift des Artikels 21 dieses 

Vertrages von vornherein nicht von der Norm 
des Artikels 23 Abs. 3 Staatsvertrag betroffen 
war'enj das Erfordernis der Mahnung gemäß 
Artikel 27 Abs. 1 bezieht sich ferner nicht auf 
Forderungen aus Guthaben oder Wertpapieren, 
die unter die Regelung der Artikel 28 und 33 
dies,es Vertrages fallen. 

Der deutsche Schuldner, der nach Inkraft­
tr-eten dieses Vertrages wegen einer Forderung, 
die nur kraft einer Regelung gemäß Artikel 22 
geltend gemacht werden kann, gemahnt wird, 
ist mit seinen Einwendungen g,egen die Forderung 
ausgeschlossen, wenn und insoweit er die Eiru­
wendungen nicht innerhalb von drei Monaten 
dem Gläubiger schriftlich bekanntgegeben hat. 
Dies gilt auch für eine Verweisung des Gläubigers 
auf das Sondervermögenj das heißt, der Schuldner, 
der nicht rechtzeitig verweist, kann nachträglich 
ruicht mehr den Versuch machen, die Zahlung auf 
das Sondervermögen zu überwälzen. Diese Kon­
struktion mußte deshalb gewählt werden, weil 
die Republik Osterreich, auf die die Sonder­
vermögen übergegangen sind, in der Regel die 
Einwendungen des deutschen Schuldners gar 
nicht kennt und daher zu Forderungen, die der 
Gläubiger gegeniÜber dem, Sondervermögen gel­
tend macht, ohne Mitwirkung des deutschen 
Schuldners nur sd1wer Stellung nehmen kann. 

Ist jedoch der österreichische Gläubiger 
rechtzeitig, das heißt innerhalb von drei Mona­
ten,. seit die von ihm .au~gesandte Zahlungs­
aufforderung (Artikel 27 Abs. 1) dem deutschen 
Schuldner zugekommen ist, auf die Befriedigung 
aus dem Sondervermögen verwiesen worden, so 
muß er innerhalb von drei Monatc!n, seit ihm 
der Schuldner di~ Verweisung auf das Sonder­
v,ermögen notifizierthat, seine Forderung beim 
österreich,ischen Bundesministerium für Finanzen 
oder bei dem für dasSondervermögen bestell­
ten öffentlichen Verwalter schriftlich anmelden, 
um zu verhin:dern, daß' die Haftung der Republik 
Osterreich gemäß Artikel 27 Abs. 3 erlischt. Diese 
Regelung war erforderlich, weil eine möglichst 
rasche Verwertung beziehungsweise Liquidierung 
der Sondervermögen herbeigeführt werden sollte. 
Die Bereinigung der Sondervermögen würde aber 
ungebührlich verzögert werden, wenn Forderun­
gen österreichiseher Gläubiger gegenüber den 
Sondermass,en unheschränkt geltend gemacht 
werden könnten. 

Für den österreichisch,en Gläubiger ist das Er­
löschen der Haftung der Republik Ostern;ich 
für eine zu Recht auf das Sondervermögen ver­
wiesene Forderung gemäß Artikel 27 Abs. 4 in­
sOfern mit zusätzlichen Nachteilen verbunden, 
als auch der deutsche Schuldner, der red1tmäßig 
und rechtzeitig auf das Sondervermögen ver­
wiesen hat, eben wegen des Erlös,chens der Haf­
tungder Republik Osterreich von seiner Ver­
bindlichkeit insoweit befreit wird, als der öster­
reichische Gläubiger bei Wahrung der Frist aus 
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dem So.ndervermögen hätte befriedigt werden § 1 ff.des Umstellungsergänzungsgesetzes mit 
können. Das letztere ist ein Ausfluß des in Ar- 100 RM = 5 DM umgestellt. 
tikel 26" Abs. 1 verankenen" Grundsatzes, daß Abs. 2 des Artikels 28 nimmt Bezug auf vün 
im Falle einer rechtzeitigen und rechtmäßigen deutscher Seite ergangene Mitteilungen im Sinne 
Verweisung auf das Sondervermögen der deut$che von § 21 Umstellungsergänzungsgesetz sowie auf 
Schuldner' wegen einer sülchen Verbindlichkeit deutsche gerichtliche Entscheidungen, mit denen 
persönlich nur insüweit in Anspruch genümmen Ansprüche österreichiseher Staatsangehöriger 
werden kann, als der Gläubiger" aus dem Sonder- unter Berufung auf Artikel 5 Abs. 4 des deut­
vermögen nicht tatsäp11idl Befriedigung erhalten Ischen Auslandsschuldenabkommens in Verbin­
hat oder nicht üff·enbar ist, daß er daraus nüch dung mit Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag ab­
Befriedigung erlangen kann. I gelehnt wurden. Es wird in Absatz 2 ausdrück-

lich festgestellt, daß derartige Mitteilungen und 
Zu Teil IH. Entscheidungen einer erneuten Anmeldung nicht 

Zu Artikel 28: 

Abs. 1 enthält eine Sünderregelung für auf 
Reichsmark lautende Guthaben österreichischer 
Staatsangehöriger bei einer westdeutsmen Nieder­
lassung eines Geldinstitutes üder einer Berlin-

\ Niederlassung eines Kreditinstitutes. Der Unter­
schied in der Terminülogie hat keine materielle 
Bedeutung, er hängt lediglich mit der T extierung 
der seinerzeit in der westdeutsmen Bundesrepu­
blik erlassenen gesetzlichen V ürschriften zusam­
men. Unter Niederlassung ist hier süwühl die 
Zentrale als auch die Zweigniederlassung eines 
Geld- üder Kreditinstitutes zu verstehen. Die an­
geführten Guthaben gelten durch die Sünderbe­
stimmungen der Gesetze zur Neuürdnung des 
Geldwesens im Währungsgebiete der Deutsmeri 
Mark (West) als geregelt im Sinne des Artikels 23 
Abs. 3 Staatsvertrag und bedürfen daher weder 
eines Regelungstatbestandes im Sinne des Arti­
kels 22 dieses Vertrages nüch einer Mahnung 
oder Zahlungsaufforderung im Sinne des Ar­
tikels 27 Abs. 1 dieses Vertrages, jedoch bei Gut­
haben in Berlin einer Anmeldung; hiezu wird 
auf die Erläuterung zu Absatz 3 dieses Artikels 
verWIesen. 

Die Umstellung der Guthaben bei deutsmen 
Geldinstituten erfülgte zu Sätzen, die von der 
allgemeinen Umstellung (100 RM = 10 DM) ab­
weichen, und zwar versmieden, je nach dem, üb 
es sich um Guthaben bei westdeutschen üder bei 
Berliner Geldinstituten handelt. Für Altgeldgut­
haben bei Geldinstituten in Westdeutschland' 
(ühne Berlin) wurden nam § 2 des Dritten Ge"­
setzes zur Neuordnung des Geldwesens (Nr. 63) 
zunächst für 100 RM, 5 DM auf freiem und 
weitere 5 DM auf gesperrtem Festkonto gutge­
schrieben. Durch das Vierte Gesetz zur Neuürd­
nung des Geldwesens (Festkontogesetz Nr. 65) 
und die Dritte Durchführungsverürdnung zum 
Festkontügesetz wurden 3'50 DM endgültig 'ge­
strichen, während der Rest vün 1'50 DM mit 
4. Oktüber 1948 beziehungsweise 1. Jänner 1954 
frei wurde, so. daß sich für Guthaben bei west­
deutschen Geldinstituten der Umstellungssatz 
vün 100 RM = 6'50 DM ergibt. Dagegen wur­
den Altgeldguthaben (als "Uraltguthaben" be­
zeichnet) bei Kreditinstituten in Berlin gemäß 

entgegenstehen. Damit ist zum Ausdruck ge­
bracht, daß Forderungen österreichischer Staats­
angehöriger bei Zutreffen der sünstigen Voraus­
setzungen auch dann unter die Guthabensrege­
lung des Artikels 28 Abs.1 dieses Vertrages und 
damit unter die Unbeschadetklausel des Arti­
kels 23 Abs. 3 Staatsvertrag .fallen, wenn vor 
Inkrafttreten des Vermögensvertrages eine gegen­
teilige Erklärung üder Entscheidung ergangen ist. 
Allerdings muß in einem sülchen Fall die neue 
Anmeldung. nach § 12 des Umstellungsgesetzes 
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses 
Vertrages erfolgen. 

Absatz 3 enthält eine Regelung im Hinblick 
auf eine Bestimmung des Berliner Umstellungs­
ergänzungsgesetzes, derzufülge die Geltend­
machung eines Guthabens bei einem Kredit­
institut eine Anmeldung bis längstens 31. Dezem­
ber 1954 voraussetzte. Absatz 3 bestimmt, daß 
einem österreichismen Berechtigten, der diese 
Frist nicht eingehalten hat, Wieden.;insetzung in 
den vorigen Stand gemäß § 14 des Umstellungs" 
gesetzes zu gewähren ist; die Wiedereinsetzung 
wird ehestens zu beantragen sein. 

Zu Artikel 29: 

Die Niederlassungen deutscher Kreditinstitute 
in Osterreich sind auf Grund des Staatsvertrages 
in das Eigentum der Republik Osterreich über­
tragen würden. Durch die Loslösung der Nieder­
lassung vün der Zentrale hat sim indessen an 
der Remtsnatur des Verrechnungssaldos zwischen 
Filiale und Zentrale nichts geändert. Ein der­
artiger Verrechnungssaldo stellt keine Forderung 
im Rechtssinn dar. Diesem Gedanken trägt Ar­
tikel 29 Rechnung. 

Zu Artikel 30: 

Die Bestimmung des Artikels 30 entspricht den 
banktechnischen Erfordernissen für die kontü­
korrentmäßige Verremnung vün Fürderungen 
und Gegenforderungen. 

Zu Artikel 31: 

Die Deutsche Girozentrale und Deutsche 
Kommunalbank, Berlin, wird durch Artikel' 31 
ermächtigt, auf ihre Guthabenverbindlichkeiten 
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an österreichische Geld- und Kreditinstitute fahrens und d~e sonstigen einschlägigen deutschen 
(Artikel 28) einen Betrag anzurechnen, der dem Vorschriften zu beachten. 
am ·8, Mai 1945 bestandenen RM-Guthaben west- Eine Regelung fUr sonstige Rechte aus Wert­
de,ut~cher G~Jd-, ~de~ Kreditinstit;ute bei ö,ster- I papieren, insbesondere Anteilsrechte aus Aktien, 
relchlschen Kre~ltlllStltuten entspncht, wobeI der ist nicht erforderlich, da derartige Rechte nicht 
anzurechnende Betrag entsprechend der öster- unter Artikel 23 Abs, 3 Staatsvertrag fallen und 
reichischen Währungsschutzgesetzgebung umzu- daher nicht durch den Verzicht betroffen wur­
stellen ist. den; sie gehören 'vielmehr zu dem in Artikel 23 

Zu Artikel 32: 
Abs, 1 des Staatsvertrages behandelten öster­
reichischen Vermögen, das den Eigentümern voll 

Artikel 32 enthält eine Vorschrift über die und ganz zurückzustellen ist. 
Durchbuchung steckengebliebener überweisun- Auf Ziffer 4 des Schlußprotokolles wird ver-
gen, die der bankgeschäftlichen Praxis entspricht. WIesen, 
Der überweisungsauftrag soll auftragsgemäß 
durchgebucht und dann auch entsprechend hono- Zu Artikel 34: 
riert !\,erden, wenn bis zum ·8. Mai 1945 die ent-
sprechenden Buchungen bei dem kontoführenden Der Artikel 34' regelt . ?ie Behandlung der 

Kredl'tl'nstl't t ch d -.:;" Deckungswerte für Pfandbnefe und Kommunal-u no vorgenommen wur en. r-Ine ch Id • 1 'b . d ch "," , . 
I B' t' th"l Ab ? f" A fis u verSelrel ungen euts er .c,mlSSlOnSlllStl­ana oge es lmmung en at satz - ur u - d ß 

tr"ge z E' I" . Sch ck W ch I d tute und trägt dem Gedanken Rechnung, a a ur < m osung von e s, e se un . . . 
f·a·III··e Z· • d D"d cl ch' dIese Deckungswerte den deutschen EmlSSlOns-g n lllsen- un lVI en ens emen. .. r • 

InstItuten zur Vertügung gestellt werden, soweIt 

Zu Artikel 33: 

Während Artikel 28 eine Sondervorschrift für 
die Regelung von RM-Guthaben österreichischer 
Staatsangehöriger bei deutschen Geld- und 
Kreditinstituten aufstellt, enthält Artikel 33 eine 
ähnliche Sondervorsdlfift für Forderungen aus 
Wertpapieren deutscher Aussteller. Auch We1l11 
solche Forderungen am 8. Mai 1945 und am 
27. Juli 1955 einem österreichischen Staatsange­
hörigen zustanden, gelten sie gemäß Artikel 33 
lit. a im Sinne der Unbeschadetklausel des Ar­
tikels 23 Abs. 3 Staatsvertrag als geregelt, wenn 
die Wertpapierart nach den deutschen Wert­
papierbereinigungsgesetzen vor dem 27. Juli 1955 
zur Wertpapierbereinigung aufgerufen wurde und 
das Recht aus dem Wertpapier im Bereinigungs­
'verfahren anerkannt wird (oder bereits anerkannt 
worden ist). Geregelt gelten ferner gemäß 
Punkt b dieses Artikels Ansprüche aus einem in 
Kraft gebliebenen Wertpapier, sofern solche An­
sprüche nach den einschlägigen deutschen Be­
stimmungen geltend gemacht werden können. 
Punkt b bezieht sich 1m wesentlichen auf nicht 
verlorengegangene Wertpapiere, die auf Grund 
einer Lieferkeitsbescheinigung oder aus sonstigen 
Gründen in Kraft geblieben sind. 

Da praktisch nahezu alle deutschen Wert­
papiere privater Aussteller bereits am 27. Juli 
1955 aufgerufen waren, sind durch Artikel 33 
dieses Vertrages' österreichische Forderungen aus 
Wertpapieren in der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle durch den Verzicht des Artikels' 23 
Abs. 3 Staatsvertrag nicht betroffen. Auch eine 
Mahnung oder Anmeldung gemäß Artikel 27 
dieses Vertrages ist nicht erforderlich, da es sich 
nicht um eine Regelung auf Grund der Tatbe­
stände des Artikels 22 handelt. Bemerkt sei, daß 
auch di<,: österreichischen Gläubiger gehalten sind, 
die Vorschriften des deutschen Bereinigungsver-

sie in ein Deckungsregister eingetragen waren. 
Bei Ablehnung eines Antrages eines Emissions­
institutes auf Zurv~rfiigungstcllung von Dek­
kungswerten durch das österreichische Bundes­
ministerium für .Finanzen kann innerhalb von 
drei Monate~ nach Empfang der Ablehnung der 
Schlichtungsausschuß (Artikel 98) und in der 
Folge das Schiedsgericht (Artikel 108 Abs. 1 
Et. a) angerufen werden. So wie die Ablehnung 
eines Antrages auf übertragung von Vermögens­
werten gemäß Teil I dieses Vertrages (Artikel 17) 
stellt auch 'die Ablehnung eines Antrages auf 
Zurverfügungstellung von Deckungswert~n 
keinen Bescheid im Sinne der österreichischen 
Verwaltungsverfahrensgesetze dar. 

Zu Artikel 35: 

Auf Schuldvers~reibungen, die ehemals deut­
schen Eigentümern gehörten, wurden wegen der 
seinerzeitigen alliierten Zahlungsverbote und 
wegen der Ungewißheit der künftigen Regelung 
oft durch viele Jahre keine Zahlungen geleistet. 
Bei Wiederaufnahme des Zahlungs dienstes ergab 
sich daher die Notwendigkeit, Umschuldungen 
vorzunehmen, da die Zahlungsfristen oft nicht 
unwesentlich erstreckt werden müssen. Artikel 35 
bietet die Möglichkeit, bestehende Pfandrechte 
auch zur Sicherung der Ansprüche aus den 1]m­
schuldungsschuldverschreibungen aufrecht zu er­
halten. 

Zu' Artikel 36: 

Die Bestimmung des Artikels 36 stellt sich als 
Sonderbestimmung zu den Regelungsvqrschriften 
dieses Vertrages, insbesondere als Sonderbestim­
mung zu Artikel 28 dar und bezieht sich auf 
Ansprüche der Bank der Deutschen Luftfahrt 
Aktiengesellschaft i, L., Bonn, gegen österreichi­
sche Schuldner und auf Ansprüche österreichischer 
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Gläubiger gegen die erwähnte liquidierende Bank 
in Bonn. Die Verbindlichkeiten österreichiseher 
Schuldner gegenüber dem Sondervermögen der 
Bank der Deutschen Luftfahrt in österreich und 
Forderungen österreichischer Gläubiger gegenüber 
diesem Sondervermögen werden jedoch durch 
Artikel 36 nicht berührt. Dies gilt auch für For­
derungen aus Wechseln, da das durch einen von 
der Bank der Deutschen Luftfahrt AG. ausge­
stellten oder mit ihrem Indossament versehenen 
Wechsel verpflichtete Sondervermögen der Bank 
der Deutschen Luftfahrt in ös'terreich nunmehr 
ein W echselverpflich teter im Gebiet der Republik 
österreich und nicht ein Wechselverpflichteter 
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder 
im Lande Berlin ist. 

Zu Artikel 37: 

Verbindlichkeiten von Banken, die nicht bank­
geschäftliche 'Verbindlichkeiten im technischen 
Sinne sind, gelten auf Grund der allgemeinen, 
Regelungsvorschrift des Artikel 22 unter den 
dort angegebenen Voraussetzungen als geregelt. 

Zu Artikel 38: 

Das im Artikel 38 vorgesehene Verfahren ist 
nur für Wertpapiere bestimmt, die bei Inkraft­
treten des Vermögensvertrages bereinigt sind. 

Bei der Bekanntgabe durch die verwahrenden 
Kreditunternehmungen handelt es sich nicht um 
die Neueröffnung des Bereinigungsverfahrens, 
das hinsichtlich der bereinigten Stücke schon ab­
geschlossen ist. Gegenstand des Verfahrens ist nur 
die Klarstellung, inwieweit solche bereinigte 
Wertpapiere einer deutschen physischen oder 
juristischen Personen gehörten. Eine diesbezüg­
liche Feststellung'ist notwendig, ,da sie die Grund­
lage für die übertragung von Wertpapieren an 
deutsche physische Personen im Sinne des Ar­
tikels 43 bildet. 

Der Bescheid der Prüfstelle wird der Person, 
durch oder für die angemeldet wurde, und der 
Finanzprokuratur zuzustellen sein. 

Zu Artikel 39: 

Artikel 39 gilt für Wertpapiere, deren Bereini­
gung noch anhängig' ist oder die noch nicht zur 
Bereinigung angemeldet worden sind. Die Prüf­
stelle hat hier festzustellen, ob die Person, durch 
oder für die angemeldet wurde, eine deutsche 
physische Person ist. 

Zu Artikel 40: 

Aus Artikel 1 Abs. L ergibt sich, daß sich diese 
Bestimmung nur auf Pfandbriefe und Kommunal­
schuldverschreibungen bezieht, die vor dem 
8. Mai 1945 in Österreich ausgegeben worden 
sind. Das Verfahren vor der Prüfstelle hat nicht 
die Wirkung eines Wertpapierbereinigungsver-
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fahrens und ersetzt nicht ein gerichtliches Kraft­
loser klärungsverfahren für in Verlust geratene 
Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibun­
gen. 

Zu Artikel 41: 

Dieser Artikel trifft Bestimmungen für be­
reinigte, aus dem Ausland nach österreich zu­
rückgeführte, der Oesterreichischen Nation;tlbank 
in Verwahrung' gegebene We~tpapiere. In den 
vorgesehenen Verfahren soll festgestellt werden, 
inwieweit solche Stücke deutschen physischen 
Personen ohne Rücksicht, auf ,die übertragung' 
auf Grund des Staatsvertrages zustünden. 

Zu Artikel 42: 

Soferne österreichische Auslandstitel nicht ge­
mäß § 2 Abs. 1 des österreichischen Auslandstitel­
bereinigungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1954, ver­
lautbart wurden und daher die Rechte aus diesen' 
Auslandstiteln nicht erlosch'en sind, können sie 
von deutschen ,physischen Personen innerhalb 
der vorgesehenen Frist bei der Oesterreichischen 
Nationalbank angemeldet werden. Die Prüfstelle 
wird darüber zu entscheiden haben, ob eine 
deutsche physische Person angemeldet hat und 
ob diese Wertpapiere ohne Rücksicht auf die 
übertragung aus dem Staatsvertrag im ,Eigentum 
einer deutschen natürlichen Person stünden. 

Zu Artikel 43: 

Artikel 43 enthält die Voraussetzungen für die 
übertragung von Wertpapieren an" deutsche 
physische Personen. 

Zu Artikel 44: 

Die im Artikel 44 vorgesehenen gesetzlichen 
Bestimmungen zur Durchführung der Artikel 38 
bis 43 dieses Vertrages werden in einem eigenen 
Gesetz getroffen werden. In diesem Gesetz wird 
das Recht der Wertpapierbereinigung (vgl. BGBl. 
Nr. 188/1954), zu dem auch die §§ 45 und 46 des 
1. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes, (BGBl. 
Nr. 165/1956) zu zählen sind, an den Vermögens­
vertrag anzupassen sein . 

. Für Streitigkeiten im' Zuge der Bereinigung 
von Wertpapieren gelten die verfahrensrecht­
lichen VorsChriften der österreichischen Wert­
papierbereinigung. Daher mußten die Artikel 
betreffend den Schlichtungsausschuß und das 
Schiedsgericht ausgeschlossen werden. 

Zu Artikel 45: 

Artikel 45 stellt fest, daß der Forde'rungsver­
zicht des Artikels 23 Abs. 3 Staatsvertrag für 
die privaten Versicherungs- und Rückversiche­
rungsverträge nicht anwendbar ist. Forderungen 
österreichischer Staatsbürger aus Versicherungs­
oder Rückversicherungsverträgen bedürfen zu 
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ihrer Geltendmachung d~her nicht einer Rege­
lung, wie sie im Artikel 22 umschrieben ist. Da­
bei macht es keinen Unterschied, ob das deutsche 
Versicherungsunternehmen, das den Versiche­
rungs- oder Rückversicherungsvertrag abge­
schlossen hat, ein privates oder öffeI\tlich-recht­
liches Versicherungsumernehmen ist und ob die 
Aufsicht vom Deutschen Bundesaufsichtsamt für 
das Versicherungs- und Bausparwesen ausgei;ibt 
wird oder ob das Unternehmen der Landesauf­
sicht untersteht. 

Auf Ziffer 5 des Schlußprotokolles wird ver­
WIesen. 

Zu Artikel 46: 

Artikel 46 definiert die Versicherungsbe­
stände, hinsichtlich welcher in den folgenden 
Artikeln die Bedeckung und die Vertrags­

. erfüllung geregelt wird. Dabei handelt es sich 

a) um die von den öffentlichen Verwaltern 
deutscher Versicherungsunternehmungen 
(vgl. Liste in Anlage 1 des Vertrages) über­
nommenen oder neu abgeschlossenen Ver­
sicherungsverträge (inländische Versiche­
rungsbestände) und 

b) um jene, nicht in den Inländischen Ver­
. sicherungs bestand übernommenen, von 
deutschen Versicherungsunternehmungen 
zwischen dem 13. März 1938 und dem 
8. Mai 1945 abgeschlossenen ,Lebensver­
sicherungsverträge, bei denen der Versiche­
rungsnehmer sowohl bei Vertragsabschluß 
als auch am 1. Jänner 1956 seinen Wohn­
sitz in österreich hatte. 

Der Grund für die Unterscheidung dieser bei­
den Gruppen ergibt sich aus den folgenden 
Artikeln. In diesem Zusammenhang sei nur noch 
festgehalten, daß die Nichtanwendbarkeit des 
Forderungsverzichtes des Artikels 23 Abs. 3 
Staatsvertrag sich nicht etwa nur auf die unter 
diese beiden Gruppen fallenden Versicherungs­
verträge, sondern auf alle privaten Versicherungs­
verträge bezieht. 

Zu Artikel 47: 

Artikel 47 regelt die Frage, wer die Verpflich­
tungen aus den ,in Artikel 46 definierten 
Gruppen von Versicherungsverträgen zu erfüllen 
hat, und enth~ltüberdies ergänzende Bestim­
mungen über den Inhalt der Verbindlichkeiten. 

Für die unter Artikel 46 lit. a genannte 
Gruppe bleibt der bisherige Zustand aufrecht; 
die unter diese Gruppe fallenden Verträge, die 
schon bisher dem inländischen Versicherungs­
bestand zugerechnet wurden, sind auch weiterhin 
vom öffentlichen Verwalter nach österreichischem 
Recht, das heißt unter Anwendung der Bestim-

mungen des Versicherungswiederaufbaugesetzes, 
BGBL Nr. 185/1955, ZJl erfüllen. Der zweite 
Halbsatz des Absatzes 1 trifft für den Fall Vor­
sorge, daß die Zulassung einer deutschen Ver­
sicherungsunternehmung zum Geschäftsbetrieb 
in österreich bestätigt werden sollte. Es kann 
dies in Fällen praktisch werden, in denen ein in 
Artikel 46 genannter Versicherungsbestand zu 
einem derzeit unter öffentlicher Verwaltung 
stehenden Betrieb gehört, der nicht liquidiert, 
sondern befugterweise Neugeschäfte tätigt. Die 
Erhaltung eines derartigen Betriebes als lebende 
wirtschaftliche Einheit kann sich auch im 
Interesse der dort beschäftigten Angestellten als 
zweckmäßig erweisen. Sollte nun in einem ·der­
artigen Fall einer deutschen Versicherungsunter­
nehmung die Zulassun~ zum Geschäftsbetrieb in 
österreich bestätigt werden, - es kann sich hier 
nur um Fälle handeln, in denen die Unter­
nehmu~g oder der Konzern vor der deutschen 
Besetzung österreichs befugterweise in öster­
reich tätig war -, so werden gemäß Artikel 47 
Abs. 1 zweiter Halbsatz die zu diesem Betrieb ge­
hörigen Versicherungsverträge von der deut­
schen Unternehmung zu erfüllen sein. 

Zu Artikel 48: 

Für die Anmeldung der Ansprüche aus Ver­
sicher.ungsverträgen der in Artikel 46 lit. bge­
nannten Gruppe wird eine dreimonatige Fall­
frist vorgesehen, so daß Ansprüche aus solchen 
Verträgen erlöschen, wenn sie nicht spätestens 
drei Monate nach Inkrafttreten dieses Vertrages 
angemeldet worden sind. Hiebei sind jedoch alle 
Anmeldungen seit 1. Jänn«r 1956 zu berück­
sichtigen; auch wenn sie vor Inkrafttreten des 
Vertrages erfolgt sind. Die Fests'etzung dieser' 
Fallfrist war erforderlich, da erst nach Ablauf 
der Anmeldef,rist das Deckungserfordernis für 
die einzelnen Versich.erungsbestände festgestellt 
~erden kann und auch erst dann die Auswahl 
jener Vermögenswerte möglich wird, die gemäß 
Artikel 50 zur Bedeckung der Verbindlichkeiten 
zur Verfügung gestellt werden. 

Zu Artikel 49: 

Die B·estimmung des Artikels 49 besagt, dag 
Ansprüche, die gemäß. Artikel 47 Abs. 1 vom 
öffentlichen Verwalter, das heißt vom öster­
reichischen Sondervermögen zu erfüllen sind, 
nicht mehr gegen die deutsche Versicherungs­
unternehmung gdtend gemacht werden können 
und daß Ansprüche, die gemäß Artikel 47 Ahs. 2 
gegen die Zentrale des deutschen Versicherungs­
unternehmens zu richten sind, nicht mehr gegen­
über dem österreichischen Sondervermögen gel­
tend gemacht werden können. Die Bestimmung 
des § 7 des 1. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes 
ist daher durch Artikel 49 des vorliegenden Ver­
trages modifiziert. 
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Zu Artikel 50: 

. Diese Bestimmung bdaßt sich mit der Zurver­
fügungstellung von Deckungswerten für die in 
Artikel 46 lit. a und b definierten Versichenmgs­
bestände aus dem in Österreich vorhandenen 
Vermögen der deutschen VersicherungslIntcr­
nehrnungen. Hiefür werden die deutschen V cr­
sicherungsunternehmungen in zwei Gruppen 
eingeteilt. Die Gruppe 1 umfaßt die 61 deutschen 
Versicherungsunternehmllngen., deren Versiche­
rungsbetrieb in österr,eich unter öffentlicher 
Verwaltung steht. Die Gruppe 2 lImfaßt alle 
übrigen deutschen Versicherungsunternehmun­
gen: Es ist festzuhalten, daß Versicherungsunter­
nehmungen der Gruppe 1 über Versicherungs­
verträge gemäß Artikel 46 lit. a und b vil'fügen, 
während die Versicherungsunternehmungen der 
Gruppe 2 lediglich Versicherungsverträge der in 

, Artikel 46 lit. b bezeidineten Art besitzen. Die 
Zusammenfassung der Versicherungsuntel'­
nehmungen in Gruppen hat die Wirkung, daß 
abweichend von' der Regelung in § 7 Abs. 1 
des 1. StVDG. die Versicherten aus unterdec.1uen 
Versicherungsbeständen nicht leer ausgehen. Ein 
innerhalb der gesamten Gruppe sich' ergebender 
überschuß verbleibt der Republik Österreich. 
Anteilsrechte tBeteiligungen) an Versicherungs­
unternehmungen und die nach .dem 8. Mai 1945 
an ihre Stelle getretenen Erlöse oder Surrogate 
(Absatz 5) werden nicht zur Verfügung gestellt, 
da Anteilsrechte an Versicherungsunternehmun­
gen in keinem Fall zu den Deckungswerten der 
Versich'erungsunternehmungen zu rechnen sind. 

Die Deckungswerte sind jeweils demjenigen 
zur Verfügung zu stellen, der gemäß Artikel 47 
zur Erfüllung der Versicherungsverträge ver­
pflichtet ist. Die Feststellung, ob und in welcher 
Höhe Deckungswerte zur Verfügung zu stellen 
sind, macht die Aufstellung von Bewertungsvor­
schriften erforderlich. Diesem Gedanken trägt 
die Bestimmung des Absatzes 4 Rechnung. Für 
jene Versicherungsunt,ernehmungen, deren Zu­
lassung zum Geschäftsbetrieb in Österreich be­
stätigt wi'rd, ist hiebei' von den Ansätzen der 
unter Berücksichtigung branchenüblicher Grund­
sätze aufgestellten Bilanz auszug,ehen, das heißt, 
es können nicht nur Verbindlichkeiten aus Ver­
sicherungsverträgen, sondern ~uch sonstige zu 
einem lebenden Versicherungsbetrieb gehörige 
Verbind1ichkeiten berücksichtigt werden. 

Zu Artikel 51: 

Artikel 51 sieht vor, daß den deutschen Rück­
versicherungsunternehmungen . ihre in Öster­
reich befindlichen Vermögens werte mit Aus­
nahme der früher e'rwähnten Anteilsrechte zur 
Regelung der Rückversicherungssalden aus. dem 
Rückversicherungs- und Retrozessionsverkehr 
vor dem 8. Mai 1945 zur Verfügung gestellt 
werden. 
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Zu Artikel 52: 

Diese Bestimmung bildet die Grundlage für 
die Anwendung des § 15 Abs. 2 Versicherungs­
wiederaufbaugesetz (EGBL Nr. 185/1955)., 

Zu Artikel 53: 

Diese Bestimmung behandelt die Schrit~e, die 
die gemäß Artikel 47 aus den Versicherungs­
verträgen leistungspflichtigen Personen zu unter­
nehmen haben, um die Verfügung über die 
ihnen gebührenden Deckungswerte zu erhalten. 
Die sechsmonatige Fallfrist des Absatzes 2 soll 
eine baldige ühersicht über das finanzielle Er­
gebnis sicherstellen. 

Zu Artikel 54: 

Diese B,estimmung regelt das Verfahren für 
die Zurverfügungstellung der Deckungswerte. 
Bei der Durchführung werden die Bestimmungen 
der in Artikel 50 Abs. 8 zitierten Vorschriften 
zu beachten sein. 

Wenn auch die Auswahl der Werte, die zur 
Verfügung gestellt werden, vom österreichischen 
Bundesministerium für Finanzen getroffen wird, 
so ist im Vertrag dennoch festgehalten, daß 
dieses die Wünsche der deutschen Versicherungs­
unternehmungen nach \ Tunlichkeit berücksichti­
gen wird. 

. Die in Absatz 3 vorgesehene Mitwirkung der 
beiderseitigen Aufsichtsbehörden sichert eine 
reibungslose Durchführung der zu t'reffend'en 
Maßnahmen. 

Zu den Artikeln 55 bis 59: 

Artikel' 55 stellt fest, daß der Forderungs­
verzicht des Artikels 23 Abs. 3 Staatsvertrag auf 
Bausparverträge mit privaten deutschen Bau­
sparkassen nicht anwendbar ist. Die Forderun­
gen österreichischerStaatsbürger aus Bauspar­
verträgen bedürfen zu ihrer Ge1tendmachung 
daher nicht einer Regelung, wie sie im Artikel 22 
umschrieben ist. 

Artikel 56 Abs. 1 normiert eine generelle 
Schuldübernahme der Republik österreich für 
die Verbindlichkeiten der deutschen privaten 
Bausparkassen hinsichtlich der nicht zugeteilten 
Bauspa·rverträge aus der Zeit zwischen 1938 und 
1945 gegenüber österreichischen Bausparern. 
Gleichzeitig sieht diese Bestimmung vor, daß 
die noch nicht zugeteiIt.en Bausparverträge als 
mit dem 8. Mai 1945 gekündigt gelten und ab 
diesem Zeitpunkt den für Guthaben bei Kredit­
instituten geltenden österreichischen Vorschriften 
unterworfen sind. Somit erfolgt die Umrechnung 
der auf Grund des VeI'trages von der Republik 
österreicb übernommenen, auf Reichsmark lau­
tenden Verbindlichkeiten deutscher Bausparkassen 
in Schillingbeträge auf Grund der gleichen gesetz­
lichen Bestimmungen, welche seinerzeit bei der 
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Umrechnung der RM-Guthahen österreichischer 
Bausparer bei Bausparkassen mit dem Sitz in 
Wien anzuwenden waren. 

Absatz 2 bestimmt schließlich, daß alle An~ 
sprüche aus dem gemäß Absatz 1 von der Re­
publik Österreich zu erfüllenden Bausparver­
trägen innerhalb von sechs Monaten nach In­
krafttreten des Yermögensvertrages bei einer 
vom österreichischen Bundesministerium für 
Finanzen in einem Aufruf zu bestimmenden 
Stelle bei sonstigem Anspruchsverlust anzumel­
den sind. 

Um die Abwicklung der auf die Republik 
österreich übergegangenen Forderungen im 
Hinblick' auf ihre schuldscheinmäßige Laufzeit 
nicht auf ungebührlich lange Zeit hinauszu­
zögern, sieht der Yert-rag die Möglichkeit vor, 
daß die Republik österreich diese Forderungen 
kündigen oder an Kreditinstitute zu deren Be­
dingungen übert-ragen kann. 

japanischen Staatsangehörigen, der Staatenlosen 
und der in Deu.tschland und Japan gelegenen 
Firmen. 

Der Grund für dies-e ganze, etwas umständliche' 
Konstruktion war der, daß Patentrechte, Rechte 
aus Patentanmeldungen, Gebrauchsmuster upd 
Rechte aus Gebrauchsmusteranmeldungen unter 
den Sammelbegriff des "deutschen Eigellitums" zu 
zählen waren, wenn ihre Träger deutsche Staats­
bürger oder Firmen mit dem Sitz rn Deutschland 
gewesen waren. Die Antragstellung hinsich.tlich 
solcher Rechte hätte zu dem Ergebnis einer Ein­
tragung eines Patentes in das Patentregister be­
ziehungsweise einer Erteilung ·eines neuen Paten­
tes auf Grund einer vor dem 27. April 1945 ein­
ge-brachten Anmeldung zugunsten eines deutschen 
Staatsangehörigen oder eines in Deutschland an­
sässigen Unternehmens geführt. Ein solcher Auf­
ruf des genannten PersonenkI'eis-es wä.re daher im . 
Wi:derspruch mit den Verfügungen der AUiiefiten 
üher das ehemalige deutsche Eigentum gestanden. 

Zu Artikel 60: Daher sind die oben erwähnten physischen und 
Durch das Pat·entschutz-überleitungsgesetz des juri'stischen Personen bis heute zu einer solch·en 

Jahres 1947 (BGBL Nr. 123/1947) waren Bestim- AntragsteHung nicht aufgerufen worden; Anträge 
mungen über die Rechtsverhältnisse an den am hinsichtlich des angegebenen Kreises von Schutz-
27. April 1945 auf dem Gebiet österreichs wirk- r·echten konnten daher bis zum Inkrafttreten des 
samen Patenten, Gebrauchsmusurn und über die Staatsvertrages nicht wirksam gestellt werden. 
an diesem Tag noch nicht erledigten Patent- und Durch Artikd 22 des St-aatsvertrages sind nun 
Gebrauchsmusteran:meldungen getroffen worden. , die "Vermögenschaften, Rechte und Interessen", 
Teilweise erstreckten sich diese Vorschriften auch die von den Besatzungsmächten als deutsche Ver­
auf Schutzrechte, die auf dem Gebiet österreichs mögenswerte innegehabt oder beansprucht wur­
ani. 13. März 1938 wirlksam gewesen, in der Folge den, an österreich übertragen worden. Darüber, 
aber erloschen waren. daß auchPatentr,echte Gebmuchsmuster oder 

Das Patemschutz-überleitungsgesetz (im f01- Rechte aus Anmeldunge~ von Patenten oder Ge­
genden Patent-ÜG.) sah die Eintragung dieser brauchsmustern unter den Sammelbegriff "V,er­
Rechte mit dem ihnen zukommenden Rang in mögenschaften, Rechte und Interessen" fallen, 
ein neu anzulegendes österreichisches Patent-, kann ,kein Zweifel best-ehen. Daher sind mit dem 
register beziehungsweise di-e Weit-erbehandlung Wirksamwerden des Staatsvertrages auch die 
noch nicht erledigter Patentanmeldungen oder be- 1

1 

Gruppen gewerblicher SchutzI'echte, von denen 
stimmter Gebrauchsmuster nach den Bestimmun- hier die Rede ist, auf östen-;eich übergegangen. 
gen des österreich ismen Patentgesetzes vor. I Einem Aufruf Zur Antragstellung nach dem 

Für die Durchführung dieser Maßnahmen be- Patent-ÜG. stünde daher heute kein Hindernis 
darf es eines Antrages der an den betreffenden I mehr ,entgegen. Zur Antragstellung wäre, sowei't 
Rechten Interessierten. Durch ein besonderes Rechte in Frage kommen, die zum deuts.chen 
Edikt sollte zur Antragstellung aufgerufen wer- I Eigentum gehör,en, nur die Republik österreich 
den (§ 9 des Patent-üG.), und die Frist, inner- selbst berufen. 
halb welcher die Anträg~ .ei.nzubringen war~n, Durch Artikel' 60 des vorliegenden Vertrages 
sollte durch Verordnung bestImmt werden. Eine wird nun bestimmt, daß bezüglich des Kreises der 
weitere Yerordnungsermächtigung sprach aus, daß hier in Rede stehenden Patente, Gebr-auchsmuster 
die zur Antragstellung grundsätzlich Zugelassenen und Anmeldungen -solcher Rechte die bisher noch 
nach Staatsangehörigkeit ,in Gruppen zusammen- nicht eröffnete Frist zur AntragsteIlung nach dem 
gefaßt aufgerufen werden konnten. Patent-ÜG. überhaupt nicht -eröffnet wird. Dies 

Durch die 2.· Patentschutz-überleitungsverord- beda·rf noch einer Anpa'ssung des Patent-ÜG. Da 
nung vom 25. Juli 1947 (BGBL Nr. 205/1947) ist dies·es Gesetz in seiner' gegenwärtigen Fassung 
angeordnet worden, daß bestimmte Gruppen von vorsieht, daß grundsätzlich -a 11 e in Frage kom­
Antragsberechti.gten durch -das. alben erwähnte menden Interessenten, ohne Ausschluß irgend­
Edikt zur Ant;ragstellung aufgerufen weIden sol1- einer Gruppe von Staatsangehörigen, zur Antrag­
ten. Tatsächlich umfaßten die in dieser Y,erord- stellung aufgerufen werden sollen, ist auch im 
nung aufgezählten Gruppen aber alle Antrags- Patent-ÜG. vorgesehen worden, daß eine Antrag­
berechtigten mit Ausnahme der deutschen und stellung hinsichtlich der ehemals deu~sch,en, nun-
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mehr auf die Republik österreichübergegange­
ne!lRechte nicht mögEch ist. Die Konsequenz 
daraus wird sein, daß, wenn einmal die Frist für 
die AntragsteIlung nach dem Patent-ÜG. ganz 
allgemein, das heißt auch für die anderen, nicht 
deuts'chen Inhaber zu Ende gegange'n ist, die er­
wähnten ehemals deutschen auf die Republik 
österreich übergegangenen Rechte erloschen sein 
werden (§ 10 Patent-ÜG.). 

Die Erfindungen, um welche es sich hie'r han­
delt, werden dann also von jedermann, somit 
auch von den ursprünglichen deutschen Inhabern, 
in österrehch ausgenützt und verwertet werden 
können. Diese letzteren werden daran aber kein 
Ausschlußrecht mehr haben, die Verwertung 
dies.er Erfindungen durch andere Personen also 
nicht hindern können. 

. Die Verpflichtung, die Frist nach dem Patent­
ÜG. hinsichtlich dieser Rechte überhaupt nicht zu 
eröffnen, bewi,rkt aber auch, daß d.er öster­
rei,chische Staat diese Erfindungen wohl benützen, 
sie aber nicht auf Grund eines Ausschließlichkeits­
rechtes verwertel1 wird. können - etwa durch 
eine Lizenzvergebung u. dgl. Formell stellt die5e 
Bestimmung daher zweifellos eine Verpflichtung 
zu Lasten österreichs dar. Dennoch erweist sich 
die getroffene Regelung auch vom öste1"reichischen 
Standpunkt als gerechtfertigt und im Hinblick 
auf die realen Gegebenheiten als die zweck­
mäßigste. Dies bedarf einer Erklärung: 

Es handelt sich' um Patente, Anmeldungen von 
Patenten, Gebrauchsmuster und Anmeldungen 
von Gebrauchsmustern. Die Einrichtung des Ge­
brauchsmust:ers ist dem geltenden öste1"reichischen 
Recht unbekannt. Das Patent-ÜG. sah daher (§ 7 
und § 8 Abs. 2) vor, daß in Deutschland ein­
getragene Gebrauchsmuster und Gebrauchs­
musteranme.Jdungen als österreichische Patent­
anmeldungen weiterbehanddt werden können. 
Da nach dem deutschen Gebra~chsmustergesetz 
dem Gebrauchsmuster nur eine sechs jährige, nicht 
verlängerbare Schutzdauer zukommt, ergibt sich, 
daß heute alle in Betracht kommend.en dera.rügen 
Rechte das Ende der Schutzdauer bereits erreicht 
haben und daß die Erwähnung der Gebrauchs­
muster im Artikel 60 ohne jede praktische Aus­
wirkung ist und nur der formalen Vollständigkeit 
halber erfolgte. 

Was die noch nicht erledigt:en Patent- und Ge­
brauchsmuster a n m eId u n gen betrifft, so er­
gibt sich aus der Natur der Sach,e, daß ,die im § 8 
des Patent-ÜG. vorgesehene Wie der hol u n g 
dieser Anmeldungen beim österreichis,chen Pa­
tentamt nur dem Erfinder selbst oder dem, dem 
der Erfinder die nötigen Unterlagen U. dgl. zur 
Verfügung gestellt hat, überhaupt möglich i!st. Es 
ist klar, daß der österreich1sche Staat nicht in der 
Lage wäre, von deutschen Staatsangehörigen 
seinerzeit beim Deutsch,en Reichspatentamt ein­
gebrachte Patentanmeldungen nunmehr beim 
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Österreichischen Patentamt "zu wiede1"holen", 
wenn er den Inhalt der Anmeldung, aIso die Er­
findung, gar nicht kennt. 

Was schließlich aber die AntragsteIlung, betref­
fend die Eintragung von bereits erteilten Paten­
ten anlangt, so ist darauf zu verweisen, daß er­
fahrungsgemäß von den erteilten Patenten nur 
eine ganz geringe Anzahl das Ende der 18 jährigen 
Schutzdauer erlangt. Der übergroße Teil aller er­
teilten Patente wird: von ihren Inhabern schon 
vorher faUengelassen, weil sie info:Jge des rapiden' 
technis.chen Fortschrittes rasch veralten und der 
w-trts.ch;ftIiche Ertrag der Erfindungen die Be­
zahlung der - von Jahr zu Jahr ste~genden -
Patentgebühren und die Aufrechte1"haltung des 
Patentes ökonomisch nicht mehr rechtfertigt. Aus 
den statistischen Veröffentlichungen des Öster­
reichischen Ntentamtes vor 1938 erg~bt sich, daß 
von den zur ErteiJung gelangenden Patenten nur 
etwa 3% ein "Alter" von mehr als 13 Jahren er­
reichten. 97% sind innerhalb von 13 Jahren er­
loschen. Die hier in Frage kommenden Patente 
konnten theoretis:ch spätestens am 26. April 1945 
erteilt worden sein. Praktisch sind aher in den 
letzten Kriegsjahren Patente vom Deutsch,en 
Reichspatentamt kaum mehr zur Erteilung ge­
langt. Die meisten der Patente s1nd daher schon 
m@hr als 13 Jahre ah. Die Annahme, daß nur 
etwa 3% der ia Frage kommenden Patente eine 
Antra;gste!lu~g nach dem Patent-ÜG. rechtferti­
g,en würden, ist also eher zu hoch aJ.s zu niedrig 
gegriffen. 

Es bedarf keines Beweis,es, daß es für jede s-taat­
liche Stelle eine schier unlösbare und mit größten 
Risken behaftete Aufg;JJbe wäre, aus der großen, 
zehntausende von Patenten umfas·sendenMasse der 
theoretisch für eine Aufrechrerhalfung in Bet:racht 
kommenden, Schutzrechte jene relativ wenigen 
Patente auszuwählen, bei welchen die V,erwer­
tung noch ökonomisch vertretbar ist. 

Dabei ist noch zu hedenken, daß der Rest der 
noch zur Verfügung stehCll'den Schutz,dauer, wie 
erwähnt, im allergünstigsten Fall fünf Jahre be­
tragen kann, praktisch aher kaum mehr als zwei 
bis drei Jahre ausmach,en wird. 

Aus aHen diesen Gründen ,ist es gerechtkrtigt, 
wenn durch, Artikel 60 von seiten Österreichs 
auf das Recht verzichtet wird, ·die zum ehemali­
gen deutschen Eig,en,tum gehörigen Schutzrechte 
entsprechend den Bestimmungen des Patent-ÜG. 
in das Patentregister eintragen zu lassen, um sich 
an diesen Erfindungen für den Rest ihrer Schutz­
dauer ein AlleinverwertungSlI':echt zu sichern. 

Daß das Patent-ÜG. auf den Stichtag 27. April 
1945 abstellt, Artikel 60 des Vertrages aber auf 
den S. Mai 1945, ist ohne Bedeutung, weil in 
den wenigen dazwischen liegenden Tagen neue 
Rechte nicht existent geworden sind, die recht­
liche Lage an beiden Stichtagen daher d,ie gleiche 
war. 
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Zu Artikel 61: 

Einer Sonderregelung hedürfen die Rechts­
verhältnisse, di,e sich ,ergeben, wenn hins'ichtlich 
der im Artikel 60 erwähnten Schutzrechte Lizenz­
verträge abgeschlossen worden sind. 

Die Tatsache, daß deutsche Staatsangehörige 
und ,deutsche Firmen bisher noch nicht Anträge 
nach dem Patent-ÜG. (auf Eintragung bereits 
erteilter Patente beziehungsweise auf Wieder­
holung von bereits eingebrachten, aber noch nicht 
erledigten Patentanmeldungen) stellen konnten, 
bewirkt an sich noch nicht das Erlöschen ihrer 
Schutzrechte. Nach § 10 Patent-ÜG. waren und 
sind für die Rechte, bezüglich derer noch nicht 
auf Grund eines Antrages entschieden ist; die 
deutschen Vorschriften anzuwenden. Da bis zum 
Abschluß des Staatsvertrages das' endgültige 
Schicksal dieser Rechte auch nicht vorauszusehen 
war, ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, daß 
die ursprünglichen Inhaber dieser Rechte nach 
dem 8. Mai 1945 auch mit Bewilligung der ehe­
maligen Besatzungsmächte Lizenzverträge ab­
geschlossen haben. Die Forderungen aus' solchen 
Lizenzverträgen sind im Artikel 61 geregelt. 

Der Absatz 1 behandelt die Lizenzverträge, 
die vor dem 8. Mai 1945 abgeschlossen worden 
sind. Forderungen aus solchen Verträgen fallen 
unter Artikel 22 des Staatsvertrages, das heißt, 
sie gingen mit dem Inkrafttreten des Staats­
vertrages auf die Republik österreich über. 
Forderungsberechtigt hinsichtlich der auf Grund 
dies'er Lizenzverträge vom Lizenznehmer zu er­
bringenden Leistungen sind daher nicht mehr 
die ursprünglichen Vertragspartner , sondern der 
österreichisch,e Staat. Bereits erbrachte Leistungen 
können aber, wie ausdrücklich festg.estellt wird, 
nicht zurückgefordert werden. 

Eine teilwei~e abweichende Regelung erfuhren 
Forderungen aus Lizenzverträgen, die n ach 
dem 8. Mai 1945 abgeschlossen wurden (Ab­
satz 2): Das auf die Zeit vom Vertragsabschluß 
bis zum 27. Juli 1955 (Inkrafttreten des Staatsver­
trages) entfallende Entgelt für die Lizenzeinräu­
mung geht nicht auf die Republik österreich über, 
wohl aber j'enes Entgdt, das auf die Zeit n ach 
Inkrafttreten' des Staatsvertrages entfällt. Die 
für diese Zeit bereits erbrachten Leistungen 
können aber ebenfalls nicht zurückgefordert 
werden. 

Zu Artikel 62: 

Diese Bestimmung ist in teilweiser Analogie 
zu § 6 des 1. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes 
(BGBI. Nr. 165/1956) in den Vertrag aufge7 
nommen worden. 

Mit dem Inkrafttreten des Vertrages sollen 
zivilrechtliche Auseinanders'etzungen über die im 
Artikel 60 erwähnten Rechte nicht mehr neu be­
gonnen werden können;' anhängige Verfahren 
sollen nicht fortgesttzt werden. Anderseits soll 

aber in red1tskräftige Entscheidungen nicht ein­
gegriffen werden, diese also auch nach. Inkraft­
treten des Vertrages vollstreckbar bleiben. 

Der Absatz 2 stellt sicher, daß Forderungen 
aus Lizenzverträgen, die auf Grund der Sonder­
regelung des Artikels 61 zustehen, ungeachtet der 
Vorschrift des Absatzes 1 auch weiterhin geltend 
gemacht werden können. 

Zu Artikel 63: 

Wenn ein Unternehmen,das seinen Sitz in 
der Bundesr,epublik Deutschland ("BRD" - wo­
bei hier und im folgenden auch das "Land Berlin" 
darunter verstanden wird) hat, in österreich auf 
Grund der österreichischen markenrechtlichen 
Vorschriften oder auf Grund eines internatio­
nal~n für österreich bindenden Vertrages (des so­
crenannten Madrider Markenabkommens BGBI. 
Nr. 8/1948) Marken geschützt hat, so hat sich 
durch . den Staatsvertrag an dieser Rechtslage 
nichts geändert. 

Diese Bestimmung hat nur deklarative Bedeu­
tung, denn die Marke ist ein Zeichen, das zur 
Kennzeichnung vo.nWaren eines Unternehmens 
dienen soll, um nämlich diese Waren, auf denen 
die Marke angebracht ist, von gleichartigen 
Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden. 
Die Tatsache, daß ein Unternehmen seil1Je Waren 
auch im Ausland in den Verkehr bringen und 
auch dort an der Unterscheidung seiner Waren 
von denen anderer Unternehmen interessiert sein 
kann, erfordert, daß Unternehmer ihre Marken 
auch in einem Land schützen können müssen, 
in dem sie keine Haupt- oder Zweigniederlassung 
besitzen. Begrifflich setzt aber die Marke irgend­
ein Unternehmen voraus, das Waren in den Ver­
kehr setzt, zu deren Unterscheidung die Marke 
dienen soll. 

Nach § 9 des österreichischen Markerischutz­
gesetzes 1953 (BGBl. Nr. 38/1953) klebt das Mar­
kenrecht an dem Unternehmen, für das die Marke 
bestimmt ist, erEscht mit ihm und geht im Falle 
des Besitzwechsels an den neuen Besitzer über. 
Die Marke ist also nach der österreichischen 
Rechtsordnung - die slich in dieser Hinsicht mit. 
dem Standpunkt zahlreicher anderer Staaten 
dedn - nicht frei verkehrsfähig. Sie kann zu­
folge ges,etzlich,er Bindung an das Unternehmen 
auf ein anderes Rechtssubje4.t nur dann über­
gehen, wenn das Unternehmen, zu dessen Gun­
sten die Marke registriert ist, ebenfalls auf dieses 
Rechtssubjekt übergeht. An dieser gesetzlichen 
"Beschränkung" des Schutzrechtes, mit der alle 
in asterreich am 8. Mai 1945 existenten Marken 
belastet war·en, konnte sich weder durch die Ver­
fügungen der Alliierten über das ehemalige 
deutsche Eig.entum noch auch durch den Staats­
vertrag etwas ändern. Durch den Staatsvertrag 
wurde naturg.emäß keine Knderung in den Eigen, 
turnsverhältnissen an den in der BRD gelegenen 
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Unternehmen bewirkt. Er hat daher auch an 
der Zugehörigkeit der Marken, die für diese 
Unternehmen in österreich geschützt sind, nichts 
geändert. . 

Khnlich wie im Patent-ÜG. für Patente war 
im Markenschutz-überleitungsgesetz, BGBl. 
Nr. 125/1947 (im folgenden Marken-ÜG.) vor­
gesehen worden, daß bestimmte Gruppen von 
Marken in ein neu anzulegendes österreichisches 
Markenregister eingetragen werden (§ .6). Im 
Gegensatz zum Patent-ÜG. sah das Marken-ÜG. 
aber keine Unterscheidung nach Gruppen elin­
zeIner Staatsangehöriger vor, sondern schuf auch 
für die Inhaber von in Deutschland gelegenen 
Unternehmen sofort und unmittelbar die Mög­
lichkeit, Anträge auf Eintragung ihrer Marken 
in das Markenregister zu stellen. Auf Grund 
solcher Anträge sind in der Folge zahlreiche 
Marken deutsmer Unternehmen in österreich 
registriert worden. 

Der Gqmd für diese unterschiediiche Vorgangs­
weise lag darin, daß überlegungen bezüglich der 
für deutsches Eigentum bestehenden Verfügungs­
beschränkungen hier nicht zu berücksichtigen 
waren. Schon das Marken-ÜG., das s,einerzeit 
nach den Bestimmungen des Kontrollabkommens 
erst nach Vorlage an den Alliierten Rat verlaut­
bart worden war, ging von der Vorauss'etzung 
aus, daß die Frage der Verfügung über deutsches 
Eigentum nicht bei den Marken, sondern nur bei 
den Unternehmen, zu denen die Marken gehör.en, 
eine Rolle spielen könnte, da ja die Marken 
automatisch das Schicksal der Unternehmen 
teilen. 

Aus diesen überlegungen ergibt sich, daß 
Markenrechte deutscher physi~cher und juristi­
scher Personen durch den Staatsvertrag nicht auf 
die Republik Osterf'eich übergegangen sind, so­
fern nicht die Unternehmen, zu deren Gunsten 
Sle registriert waren, übergingen. 

Zu Artikel 64: 

Von den Unternehmen mit dem Sitz in der 
BRD besaß·en viele in österreich eine Zweig­
niederlassung, ,eine Verkaufsniederlage, eine Ver­
tretungo. dgl. Die österreichischen Marken diesler 
Unternehmen waren einmal für das in der BRD 
gelegene Stammha,us, in anderen Fällen für die 
österreichische Zweigniederlassung usw. ein­
getragen worden. Nicht seIt'en ist dieselbe Marke 
sowohl für das österreichische Zweigunternehmen 
als auch für das deutsche Stammhaus geschützt 
gewes'en - etwa ,in österreich durch eine Regi~ 
strierung nach dem österreichischen Marken­
schutzgesetz und für das deutsche Stammhaus 
auf dem Weg über die internationale Registrie­
rung nach dem Madrider Markenabkommen. 
Dabei kommt zum Teil der Marke des Stamm­
hauses, zum anderen Teil der Marke der öster­
reichischen Zweigniederlassung die bessere Priori-
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tät zu. DieSle Varianten waren verhältnismäßig 
ohne Bedeutung, solange Stammhaus und Zweig­
niederlassung Teile desselben Unternehmens 
waren und die Verwendung der Marke inner­
betrieblich geregelt wurde. 

Durch den Staatsvertrag sind die in österre~ch 
gelegenen Teile der deutschen Unternehmungen 
auf die Republik Osterreich übergegangen und 
somit von ihren ursprünglichen Stammhäus,ern 
abgetrennt worden. Dadurch ergaben sich hin­
sichtlich der vorhandenen Markenrechte kolli­
dierende Interessen, die in den Artikeln 64 und 65 
in einer den wirtschaftlichen Gegebenheiten 
möglichst entsprechenden W,eise, die auch die 
öffentlichen Interess'en soweit als möglich berück-
sichtigt, geordnet werden. . 

Artikel 64 Abs. 1 behandelt die FäUe der auf 
österreich übergegangenen Zw,eigniederlassungen 
deutscher Unternehmen, die bis 8. Mai 1945 auf 
Grund einer internen Vereinbarung oder ein­
fach mit stillschweigender Zustimmung der 
Stammhäuser die für diese Stammhäuser in Oster­
reich geschützten Marken benützen konnten und 
tatsächlich benützt haben. Das Recht an diesen. 
Marken kommt, nach dem zu Artikel 63 Aus­
geführten, den deutschen Unternehmen zu, für 
die die Marken registriert sind. Es besteht aber 
auch ein Interessie der nunmehr von diesem 
Unternehmen abgetrennten österreich ischen 
Zweigniederlassungen an der Marke. Es ist daher 
vorgesehen, daß die Zweigniederlass,ungen d~e 
Marken eine Zeitlang weiterbenützen dürfen, um 
die Möglichkeit zu haben, sich neue Marken zu 
schaffen, sie registrieren zu lassen und sie auch 
beim Publikum einzuführen. Hicfür 1st eine Frist 
bis 31. Dezember 1960 vorgesehen. Diese Rege­
lung gilt aber nur, wenn die Marke auch nach 
1945 von dem österreichis,chen Zweigunter­
nehmen weiterbe~ützt wurde, weil andernfalls 
ein Interesse an der W,eiterbenützungb[s Ende 
1960 nicht angenommen werden kann. Eine 
weitere Einschränkung besteht darin, daß rechts­
kräftige Entscheidungen, die über das Benüt­
zungsrecht an derartigen M~rken bereits ab­
gesprochen haben, durch diesle Regelung un­
berührt bleiben sollen. W is hier von ehemaligen 
Zwcigniederlassungen deutscher Unternehmungen 
gesagt wird, gilt ebenso für selbständig ge­
wordene österreichische Konzernrunternehmun­
gen, die ein Benützungsrecht an Marken deutscher 
UnternehIt:J.ungen auf Grund einer privatrecht­
lichen Vereinbarung erworben hatten. 

Absatz 2 setzt eine Ausnahme von dieser Rege­
lung fest: Wenn der Erwerber eines derartigen 
auf den österreich,ischen Staat überg,egangenen 
Unternehmens in österreich für die gleiche 
Warenart bereits eine Marke. besitzt, ~. etwa 
weil er a~ßer dem ,nunmehr erworbenen Unter­
nehmen schon vorher ein anderes gleichartiges 
Unternehmen in österreich hatte -'-, so besteht 
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offenbar keine Notwendigkeit, eine Auslauffrist weiterhin gegen angemessenes Entgelt benützen 
für die Weiterbenützung der Marken des kann. 
deutschen Stammhauses einzuräumen. Immerhin Diese Regelung tritt aber nur unter zwei 
bedarf er aber einer kurzen Zeit, um etwa be- Voraussetzungen ein: 
reits vorhandene Etiketten u. dgl. aufzubrauchen 
und durch andere zu ersetzen. Hiefür ist eine 
Frist von sechs Monaten, die mit der übernahme 
des Unternehmens, frühestens aber mit dem In­
krafttreten des Vertrages beginnt, vorgesehen. 

Das im Absatz 1 vorgesehene Weiterbenüt­
zungsrecht führt dazu, daß dieselbe Marke nun 
VOn zwei Unternehmungen, die miteinander in 
keinem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, 
benützt werden kann. Um Irreführungen der 
Käufer über die Herkunft bestimmter Waren 
zu vermeiden, wird daher im Absatz 3 bestimmt, 
daß das österreichische Unternehmen, das, die 
Marke weiter benützt, sie mit einem Hinweis 
zu versehen hat, der eine Unterscheidung der 
damit bezeichneten Waren von den Waren des 
deutschen Unternehmens ermöglicht. 

Wenn eine Marke in österreich sowohl für das 
ehemalige österreichische Zweigunternehmen als 
auch für das deutsche Stammhaus geschützt ist 
und dem deutschen Stammhaus dabei für seine 
Marke die bessere Priorität zur Verfügung steht, 
kann nach Absatz 4 dem österreich ischen Zwe,ig­
unternehmen weder die Benützung der Marke 
untersagt noch gegen dieses Unternehmen ein 
Anspruch auf Lösch,ungder Marke nach den Be­
stimmungen des österreich ischen Markenschutz­
gesetzes geltend gemacht werden. 

Auf Ziffer 6 des Schlußprotokolles wird ver­
wiesen. 

Zu Artikel 65: 

Artikel 65 regelt den umgekehrten Sachver­
halt: Ein Unternehmen in der BRD hat sich 
das Gebrauchsrecht seiner Marken in österreich 
dadurch gesichert,. daß es' di'ese Marken in öster­
reich nicht auf sich selbst, sondern auf seine 
österreichische Zweigniederlassung - eventueIl 
auch auf irgendein i'n österreich seßhaftes Kon­
zernunternehmen - registrieren ließ. Dabei 
waren für die Frage, ob eine Ma.rke in öster­
reich fü·r das deutsche Stammhaus oder für die 
österreichische Zweigniederlassung eingetragen 
wurde, oft rein zufällige Gegebenheiten persön­
licher oder sonstiger Art ausschlaggebend. Durch 
den übergang dieser Zweigniederlassungen oder 
der betreffenden Konzernunternehmen auf 
österreich und die damit bewirkte Abtrennung 
vom deutschen Unternehmen ist daher das Ge­
brauchsrecht an den betreffenden Marken für 
das Stammhaus auch dann verloren gegangen, 
wenn die Marken in diesem Unternehmen "ent­
standen" sind. Daher wird vorgesehen, daß das 
deutsche Stammhaus die Marken in österreich 
zunächst durch sechs Monate unentgeltlich und 

a) Die Marke - oder eine nach markenrecht­
lichem Gesichtspunkt damit verwechselba,r 
ähnliche Marke - muß für das deutsche· 
Unt,ernehmen . in Deutschland registriert 
worden sein, bevor· in österreich die Re­
gistrierung der Marke zugunsten der öster­
reichischen Zweigniederlassung erfolgte. 
Denn dieser Sachverhalt ist ein Indiz da­
für, daß die Marke tatsächlich zuerst im 
Unternehtnen in Deutschland "entstanden" 
und dann nach österreich "g.ewandert" ist. 
Fehlt es an dieser Voraussetzung, ist also 
die Marke offenbar in der Zweignieder­
lassung (in österreich) geschaffen worden, 
besteht kein Grund für ein weiteres Be­
nützungsrecht des deutschen Unternehmens 
an der Marke. 

b) Die R,egelung schließt ferner alle Marken 
aus, die für das deutsche Unternehmen in 
der BRD nach dem 8. Mai 1945 geschützt 
worden sind, da mit diesem Tag bereits 
eine Trennung zwischen Stammhaus und· 
Zweigniederlassung beziehungsweise Kon­
zernunternehmen stattgefunden hat. 

Das Recht der zeitlich unbegrenzten Benützung 
durch das deutsche Unternehmen gegen Entgelt 
und "zu angemessenen sonstigen Bedingungen" 
ist schließlich von der weiteren formalen Vor­
aussetzung abhängig, daß das deutsche Unter­
nehmen die Benützungsabsicht binnen sechs Mo­
naten nach Inkrafttr.eten des Staatsvertrages dem' 
österreichischen Unternehmen bekanntgibt. Da­
mit wird also nach diesen sechs Monaten fest­
stehen, an welchen Marken ein solches Benüt­
zungsrecht ni c h t beansprucht wird - eine 
für die Rechtssicherheit nicht unwesentliche Tat­
sache. 

Die Absätze 2 und 3 betr·effen die erforder­
lichen Durchführungsbestimmungen und setzen 
das Verfahren fest. 

Absatz 4 stellt klar, daß die obige Regelung 
auch dann gilt, wenn unter den sonstigen Vor­
aussetzungen des Absatzes 1 das deutsche Unter­
nehmen diese Marke oder auch eine ähnliche 
Marke überdies noch in österreich selbst ge­
schützt hatte, sei es auf Grund einer späteren 
Registrierung in österreich oder auf Grund einer 
später,en internationalen Registrierung nach dem 
Madrider Ma.rkenabkommen·. Das Benützungs­
recht gilt dann auch für diese österreichische 
Marke, ungeachtet des Umstandes, daß der ehe­
maligen Zweigniederlassung oder dem Konzern­
unternehmen die bessere Priorität zugutekommt. 

Absatz 5 stellt klar, daß das im 1. Abschnitt 
des Teiles V dieses Ve·rtrages vorgesehene Ver­
fahren ,nid1t für Streitigkeiten hinsichtlich des 
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Benützungsrech:tes von Marken anwendbar ist 
(vgl. Abs. 2 und 3). 

Zu Artikel 66: 

Hinsichtlich des Gebrauches von Firmen­
namen enthalten die Artikel 70 bis 74 Sonder­
bestimmungen. 

Das im einzelnen durch die Artikel 64 und 65 
vorges,ehene Recht auf den Gebrauch von Mar­
ken durch eine ehemalige Zweigniederlassung 
oder in Konzernunternehmen wird durch Ar­
tikel 66 bezüglich der Marken, die einen Firmen­
namen oder den kennzeichnenden Teil des Fir­
mennamens eines Unternehmens in der BRD 
enthalten, eingeschränkt: in diesem Fall ist der 
Gebrauch der Marke durch das österreichische 
Unternehmen nur dann und nur so weit zu­
lässig, als nach Artikel 70 bis 74 der Gebrauch 
dieses Firmennamens oder der kennzeichnende 
Teil des 'Firmennamens, gestattet wird. Dies er­
forderte die notwendige Einheitlichkeit des Ver­
trages. 

Zu Artikel 67: 

Die Vertragsbestimmungen über die Marken 
gelten sinngemäß auch für die Anmeldungen 
von Marken. Praktisch wird dieser Bestimmung' 
aber kaum eine Bedeutung zukommen, da die 
Anmeldungen von den hier in Betracht kom­
menden Marken schon durchwegs erledigt sind, 
indem die Marken entweder registriert wurden 
oder die Registrierung rechtskräftig abgewiesen 
worden ist. 
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Gebrauch: oder Nichtgebrauch einer Marke ge­
troff·en wurde, so kann die VerletzUng einer 
solchen Vereinbarung ungeachtet der Vorschrift 
des Artikels 68 nach den zivilrechtlichen Bestim­
mungen verfolgt werden. In rechtskräftige Er­
kenntnisse soll auch hier nicht eingegriffen wer­
den. 

Zu Artikel 69: 

Da Herkunftsangaben, Auszeichnungen, son­
stige Geschäftsabzeichen sowie Warenausstat­
tungen Immaterialgüterrechte darstellen, die am 
Sitz des Unternehmens zu lokalisieren sind, er­
gibt sich, daß auf Rechte solcher Unterneh­
mungen, die in der BRD ihren Sitz haben, der 
Artikel 22 Staatsvertrag keine Anwendung finden 
kann. Dies wird durch Artikel 69 deklarativ 
festgestell t. 

Zu Artikel 70: 

Auch in Ansehung der Firmenbezeichnungen 
kann, wenn ihre Träger deutsche Staatsbürger 
oder Unternehmer waren, nicht bezweifelt 
werden, daß sie unter den Sammelbegriff der 
"Vermögenschaften, Rechte und Interessen" des 
Artikel 22 Staatsvertrag fallen und daher mit 
dem Wirksamwerden des Staatsvertrages auf die 
Republik Österreich übergegangen sind. 

Für die durch Artikel 22 Staatsvertrag' ge­
schaffene Rechtslage sind die Bestimmungen des 
Handelsgesetzbuches, insbesondere die seines § 22 
über die abgeleitete Firma beim Erwerb eines 
Handelsgeschäftes, ungenügend. Es war daher 

Zu Artikel 68: aus Gründen der Billigkeit und der Berück-
Zufolge dieser Bestimmung sollen wegen der sichtigung öffentlicher Interessen notwendig, 

in der Vergangenheit liege!lden Markeneingriffe bezüglich der Firmenbezeichnung eine der neuen 
keine Entschädigungsansprüche oder Strafanträge Rechtslage angepaßte Regelung herbeizuführen. 
gestellt werden können. Damit ist klargestellt, In der vorliegenden Regelung des Firmenrechtes 
daß Unternehmen wegen Ma-rkeneingriffen, die ist ein teilweiser Verzicht der Republik Oster­
von ihnen beispielsweise während der Zeit der' reich auf die Ausübung eines Namensrechtes, 
unmittelbaren Verwaltung durch Besatzungs- nicht aber eine Rückübertragung eines Firmen­
rnächte begangen worden sind, nicht wegen recht·es zu erblicken. 
Schadenersatz in Anspruch genommen werden Durch den Staatsvertrag sind aber nicht nur 
können. Der vorgesehene Stichtag (1. Juli 1956) die ausschließlich in Österreich gelegenen deut­
ist mehr oder weniger willkürlich g.ewählt. Im- schen Unternehmungen und ihre Firmenbezeich­
methin war bei seiner Festsetzung einerseits zu nungen auf die Republik Osterreich überge­
berücksichtigen, daß möglichst alle Eingriffsfälle gangen, sondern es wurden auch die in Oster­
zu erfassen waren, anderseits durfte aber keine reich gelegenen Teile deutscher Unternehmungen 
Amnestie für jene Markeneingriffe geschaffen von ihren ursprünglich·en Stamnihäusern ab ge­
werden, die etwa in Erwartung des Wirksam- trennt. Die daraus entstandene Interessen­
werdens einer dera.rtigen und vorher bereits be~ kollision soll nunmehr aus den bereits darge­
kanntgewordenen Vertragsbestimmung begangen legten Gründen der Billigkeit und der Wahrung 
wurden. Der Stichtag fällt daher zeitlich mit der öffentlicher Interessen bezüglich der von Ar-
4. Arbeitstagung der Gemischten österreichisch- tikel 22 Staatsvertrag betroffenen Zweignieder­
deutschen Kommission (Ende Juni bis Anfang lassungen von Unternehmungen, die in der 
Juli 1956) zusammen, bei der die Bestimmungen ßun.desrepublik ihren Sitz haben, im besonderen 
der jetzt als Teil III, 3. Abschnitt, in den Vertrag durch Artikel 70 geregelt werden. 
aufgenommenen Regelungen zum erstenmal er-, Die nicht immer einfache Feststellung, ob 
örtert wurden. Wenn jedoch nach dem 8. Mai überhaupt eine Zweigniederlassung und nicht 
1945 eine zivilrechtliche Vereinbarung über den bloß ,eine Betriebsstätte oder sonst ein de-
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zentralisierter Geschäftsbetrieb vorliegt, ist da­
durch wesentlich erleichtert, daß gemäß Ar-. 
tikel 75 die Bestimmungen über Firmenbezeich­
nungen (Artikel 70 bis 74) sich nur auf in 
österreich im Handels- oder Genossenschafts­
register eingetragene Firmenbezeichnungen be-

, ziehen. Ist die Firma einer von Artikel 22 Staats­
vertrag betroffenen Zweigniederlassung eines in 
der BRD. ansässigen Unternehmens in einern 
der genannten Register eingetragen, so ist 
klargestellt, daß diese Firmenbezeichnung den 
Bestimmungen des Vertrages zwischen der Re­
publik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland unterliegt. 

Im Abs. 1 des Artikels 70 ist eine mit End­
termin befristete Fortführung der bisherigen 
Firmen ehemaliger Zweigniederlassungen von 
in der Bundesrepliblik Deutschland ansässigen 
Unternehmungen vorgesehen. Die Regelung, daß 
die ehemaligen Zweigniederlassungen die bis­
herige Firma nicht unbegrenzt fortführen dür­
fen, entspricht der Billigkeit. Die bezüglich 
dieser Firmenbezeichnungen vorgesehene Aus­
laufsfrist von sechs Monaten, beginnend mit der 
Veräußerung, Verpachtung oder sonstigen Ver­
wertung der Zweigniederlassung, jedoch frü­
hestens mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages, 
endet spätestens am 31. Dezember 1960. Nach 
dem letztgenannten Stichtag kann die bisherige, 
ehemals deutsche Firmenbezeichnung nicht mehr 
fortgeführt werden. 

Gemäß Absatz 2 besteht aber noch die Mög­
lichkeit, daß die ehemaligen Zweigniederlassun­
gen ihrer neuen Firma, die sie gemäß Absatz 1 
nach Ablauf von sechs Monaten, jedoch spätes­
tens bis Zum 31. Dezember 1960 zu wählen ver­
pflichtet sind, -während eines Zeitraumes von 
fünf jahre'n, gerechnet von der Eintragung der 
neuen Firma, die bisherige Firma unter Voran­
stellung des Wortes "vormals" und mit dem 
Hinweis "Zweigniederlassung" beifügen. Lautete 
zum Beispiel die bisherige deutsche Firma 
"Schwarz, Gesellschaft m. b. H,Zweignieder­
lassung Linz" und die neue Firma "Ludwig 
Weiß", dann kann die neue Firma fünf Jahre 
ab ihrer Eintragung lauten "Ludwig Weiß, vor­
mals Schwarz, Gesellschaft m. b. H., Zweig­
niederlassung Linz". 

Gemäß Absatz 3 ist die Beifügung dieses Zu­
satzes "vormals Schwarz, Gesellschaft m. b. H., 
Zweigniederlassung Linz" jedoch dann nid1t ge­
stattet, wenn der Erwerber "ein Unternehmen 
gleicher Art unter einer Firma betreibt, die iden­
tisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist mit der 
für die österreichische 'ehemalige Zweignieder­
lassung eingetragenen neuen Firma". 

Wäre im Beispielsfall die ehemals deutsche 
Zweigniederlassung mit ihrer Firma "Schwarz, 
Gesellschaft m. b. H., Zweigniederlassung Linz" 
eine Süßwarenfabrik und heißt etwa der Er­
werber dieser Zweigniederlassung ebenfalls 

"Schwarz" und betreibt gleichfalls eine Süß­
warenfabrik unter der zufällig identischen Firma 
"Schwarz" oder unter einer verwechslungsfähig 
ähnlichen Firma, dann kann ,er von dem i~ 
Absatz 2 genannten Zusatz nicht Gebrauch 
machen. Die Bestimmung 'des Absatzes 3 soll ver­
hindern, daß von den dort genannten Personen, 
die als geschäftliche Konkurrenten zu gelten 
haben, auch der Wert der gleichen deutschen 
Firma durch die Wahl des Zusatzes beeinflußt 
werden könnte (vgl. auch die Bemerkungen zu 
Artikel 73). 

Zu Artikel 71: 

Wenn durch Artikel 70 das Schicksal der 
Firmenbezeichnungen von ehemaligen, in öster­
reich gelegenen deutschen Zweigniederlassungen 
geregelt wird, so gelten die Bestimmungen des 
Artikels 71 nur für Firmen von Unter­
nehmungen, die in österreich liegen und die mit 
Unternehmungen in der Bundesrepublikdurch 
Beteiligung wirtschaftlich verbunden waren. 
Solche Firmen dürfen nach dem 31. Dezem­
ber 1960 nur in einer Form weitergeführt wer­
den, die eine Verwechslung der Firmen beider 
Unternehmungen ausschließt. Der hier vor­
,kommende Begriff der Beteiligung ist im gesell­
schaftsrechtlichen Sinne - vgl. § 131 Abs. 1 All 
Z. 6 Aktiengesetz - zu verstehen und auszulegen. 
Es werden darunter dauernde, auf wirtsduft­
lichen Beziehungen beruhende Rechte an einem 
fremden Unternehmen, gesellschaftsrechtliche 
Bindung,en, gleich ob sie in Wertpapieren oder 
in sonstigen Anteilen verkörpert sind, zu ver­
stehen sein. Betragen die Aktien oder Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft insgesamt 25010 des 
fremden Grund- oder Stammkapitals, so besteht 
die widerlegbare v.ermutung, daß eine Beteili­
gung vorliegt. "Beteiligt" im Sinne des Ar­
tikels 71 kann sowohl ein in der Bundesrepublik 
gelegenes Unternehmen an einem österreichi­
schen sein als auch umgekehrt. 

Die Frage der Verwechslungsgefahr wird unter' 
Berücksichtiigung wettbewerbsrechtlicher Grund­
sätze zu lösen sein. 

Zu Artikel 72: 

Dieser Artikel dient dem Schutz der Familien:­
name'n natürlicher Personen. Wenn die Firma 
einer Zweigniederlassung (Artikel 70) oder eines 
sonstigen vom Artikel 22 Staatsvertrag be­
troffenen Unternehmens (Artikel 71) am 8. Mai 
1945 den Familiennamen einer natürlichen Per­
son enthalten hat, die an dem genannten Tage, 
Inhaber des Unternehmens (Abs. 1 lit. a) oder 
an ihm gesellschaftsrechtlich beteiligt war (Abs. 1 
lit. bund c), so darf der Familienname nach dem 
31. Dezember 1960 nur mit Zustimmung der 
natürlichen Person oder ihrer Erben, soweit 
ihnen derselbe Familienname zusteht, in der 
Firma fortgeführt werden. Wa'r zum Beispiel em 
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Herr Rudolf Schwarz am 8. Mai 1945 als Einzel­
kaufmann Inhaber eines vom Artikel 22 be­
troffenen Unternehmens und war sein Familien­
name zugleich in seiner Firma enthalten, so darf 
der Name Schwarz nach dem 31. Dezember 1960 
entweder nur mehr mit seiner Zustimmung oder 
mit Zustimmung seiner' Erben, wenn diese 
gleichfalls den Namen Schwarz führen, in der 
Firma fortgeführt. werden. 

Gemäß Absatz 1 lit. b gilt bei Personen gesell­
schaften (OHG., KG.) bezügLich des Familien­
namens natürlicher Personen der gleiche Grund­
satz, hi'er aber vorausg'esetzt, daß entweder ver­
traglich oder nach dem Gesetz (vgl. § 22 HGB.) 
für den Fall des Ausscheidens dieser Personen 
aus der Gesellschaft zur Fortführung ihres 
Namens in der Firma ihre Zustimmung not­
wendig war. Würde zum Beispiel im Gesell­
schaftsvertrag stehen, daß bei Ausscheiden des 
Gesellschafters "Schwarz" sein Name in der 
Firma weiter fortgeführt werden kann, dann 
könnten weder er noch seine Erben sich auf die 
Begünstigung des A~tikels 72 stützen. 

Unter "beteiligt war" ist im Absatz 1 Lit b 
keine Beteiligung im Sinne des Artikels 71 oder 
des Absatz 1 Et. c zu verstehen, sondern rblo!1·e 
gesellschaftsrechtliche Mitgliedschaft an einer Per­
sonengesellschaft. 

Zu Absatz 1 lit. c: pa sich Kapitalmehrheit und 
Stimmenmehrheit nicht immer decken müs!>en·, 
vgl. zum Beispiel § 114 Abs. 1 A'ktiengesetz, wo 
für den FaH, daß ein Aktionär mehrere Aktien 
besitzt, die Satzung das Stimmrecht durch Fest­
setzung eines Höchstbetrages oder von Abstufung 
beschränken kann, wurde die Begünstigung in 
Ansehung des Familiennamens einer natüdichen 
Person entweder auf mehr als 50% Kapitalmehr­
heit oder die Stimmenmehrheit, beides mit Stich­
tag am 8. Mai 1945, abgestellt. 

Zu Absatz 2: Bis zum 31. Dezember 1960 kann 
gemäß Absatz 1 der Familienname einer natür­
li.chen Person ohne ihre Zusnimmung Firmen­
besta.ndteillblei,ben. Nach dem 31. Dezember 1960 
muß .aber entweder die im Arbs·atz 1 vorgesehene 
Zustimmung vorliegen oder es darf der geschützte 
Familienname nicht mehr in der Firma weiter­
geführt werden .. Wird d~e Zustimmung zur Wei­
terführung verweigert~ so bietet Absatz 2 aber 
dennoch die Möglichkeit, der neuen Firma die 
bisherige mit dem Zusatz "vormals" anzufügen. 
Hätte also beispielswe-ise Rudolf Schwarz die 
Firmenfmtführung, gestützt auf Artikel 72, ver­
weigert, so könnte dennoch die neue ge.wählte 
Firma "Ludwig Weiß" lauten: "Ludwig Weiß, 
vormals R,udolf Schwarz". 

Zu Artikel 73: 

Diese Bestitnmung, gemäß der das Recht zur 
Fortführung der bisherigen Firma abweichend 
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von den Artikeln 71 und 72 erlischt, wenn der 
Erwerber oder Pächter des Unternehmens, der 
ehemaligen deutschen Anteile hieran otter 5·ein 
Rechtsnachfolger ein Unternehmen gleicher A~t 
unter einer anderen Firma bet'reibt,' soll verhin­
dern, daß von den genannten Personen, die als 
geschäftliche Konkurrenten zu gelten haben,e·twa 
auch der Wert der gleichlautenden deutschen 
Firma abhängt. Betreibt also der Erwer'ber oder 
Pächter des Unternehmens" de·r ehemaligen deut­
schen Anteile hieran oder sein Rechtsnachfol,ger 
ein Unternehmen gleicher Art unter einer ande­
ren Firma, so erlischt das in den Artikeln 71 
und 72 vorgesehene Recht zur Fortführung der 
bishel1igen Fi'rma sechs Monate nach derVeräuße­
ruug, Verpachtung oder sonstigen Verwertung 
des Unternehmens. Die Frist beginnt aud1 hier 
frühestens mit dem Inkrafttreten des Vertrages 
und endet spätestens am 31. Dezembe·r 1960. 

Zu Artikel 74: , 

Diese Bestimmung, daß sonstige Unternehmun­
gen, die nicht unter die Artikel 70 bis 72 fallen, 
die bisherige Firma fortfiihren können, dien.t der 
Abrundung und einer in sich gesd1lossenen Dar­
stellung der die Firmen betreffenden Bestimmun­
gen. 

Zu Artikel 75: 

Aus Gründen der Rechtssicherheit und Ein­
deutigkeit sollen die Bestimmungen der Ar­
tikel 70 bis 74 n·ur auf registrierte Firmen an­
gewendet werden. Sie finden daher weder auf 
noch nicht ·eingetragene Firmen Il!ocl~ auf sonstige 
Untemehmensbezeichnungen und Namens.echte 
Anwendung. 

Zu Artikel 76: 

Dieser Artikel sieht vor, daß die BestQmmungen 
des Staatsvertrages auf Urheberrechte, Werk­
nutzungsrechte, WerknutzungsbewiHigungen und 
Forderungen auf Entgelte für di,e Einräumung 
eines Werknutzungs.rechtes oder einer Werk­
nutzungsbew:ilIigung keine Anwendung finden. 

Eine solche Bestimmung konnte in dies.en Ver­
trag aufgenommen we·rden, weil die in diesem 
Arükel aufgezählten Rechte aUs den im folgenden 
dargelegten Erwägungen nicht unter den Beg.riff 
"Vermögenschaften, Red1te und Interessen" des 
Artikels 22 Staatsvertrag fallen. Die dem Urheber 
zustehenden Rechte sind nur zum Teil darauf ab­
gestellt, dem Urhelber jene Rechtsposition ein­
zuräumen, derer er bedarf, um durch den Ab-. 
schluß von Verträgen über die Verwertung s,eines 
Werkes Einnahmen zu erzielen; sie sind näinlich 
zum Teil dazu bestimmt, die geistigen In.teressen 
des Urhebers zu schützen. Dieses zweitgenannte 
Element des Ul'heberrechte!> ist so stark, daß das 
Urheberre·cht systematisch nicht den Vermögens­
rechten zugerechnet werden kann. Aber auch die 
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durch Verträge über die Verwertung eines 
Werkes hegründeten Rechtsverhältlliisse enthalten 
einen starken persönlichkeitsrechtlichen Einschlag, 
haben sie doch ein starkes persönliches Ver­
trauensverhältnis zwischen Urheber und Verwer­
tungsberc;:chtigtem zur Voraussetzung; auch die 
aus solchen VertJrägen entspringenden Rechte 
(Werknutzungs'fechte, Werknutzungsbewi11igun­
gen, Entgeltforderungen) können ·daher nicht als 
Vermögen, Rechte und Interessen im Sinne des 

, Staatsvertrages bezeichnet werden. 
Besonders hervorzuheben ist, daß sich die 

deklarative KlarsteIlung dieses Artikels sowohl 
darauf Ibezieht, daß die in ihm aufgezählten 
Rechte nicht dem Artikel 22 Staatsvertrag unter­
liegen als auch darauf, daß sie nicht unter den 
Artikel 23 Staatsvertrag fallen. 

Zu Artikel 77: 

Knderunge~ des materiellen Rechtes sind nach 
österreichischem Zivilprozeßrecht in jeder Lage 
des Verfahrens zu he·rücksichtigen. Es ist nun un­
bil'lig, jenen Streitteilen, die in einem Zivilprozeß 
lediglich wegen der durch diesen Vertrag erfülg­
ten Knderungen des materiellen Rechtes unter­
liegen, oder die in einem Zivilprozeß unterLiegen, 
den sie im 'Hinblick auf eine in diesem Vertrag 
enthaltene deklarative, aber ausdrücklich,e Klar­
stellung der Rechtslage hei früherer, Kenntnis 
seines Textes nicht angestrengt hätten, die Pro­
zeßkosten im Sinne der Bestimmungen ·der öster­
reichischen Zivilprozeßordnung über den Ersatz 
von Prozeßkosten aufzuerlegen. Aus diesem 
Grund,e s'ieht dieser Artikel in seinem Absatz 1 
erster Satz vor, daß in Rechtsstreitigke,iten, dlie 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages 
üQer Ansprüche anhängig sind, die in den Ar­
tikeln 63 bis 76 geregelt sind und über die nach 
diesem Vertrag zu entscheiden ist, die Kosten der 
Streitteile im Sinne des § 43 der österreichischen 
Zivilprozeßordnung gegeneinander aufzuheben 
sind. Auf den Fall, daß in einem solchen Rechts­
streit auch noch andere Ansprüche geltend ge­
macht werden, ist dieser Gedanke in, der Weise 
übertragen worden, daß das Gericht nach billigem 
Ermessen zu entscheiden hat, welcher Teil der 
Kosten gegeneinander auEg.ehoben wird (Absatz 1 
zweiter Satz). Für :den Fall, daß die Klage zurück­
gezogen' wird, gelten dieebendargelegren Be­
stimmungen sinngemäß (Alhsatz 2). 

Zu Artikel 78: 

Dieser Artikel gibt privatrechtlichen Verein­
barungen den Vorrang. Diese Bestimmung wurde 
deshalb in den Vertrag aufgenommen, weil die 
vertragschließenden Teile der Auffassung waren, 
daß in die Rechtsbeziehungen, die die Beteiligten 
untereinander durch privatrechtliche Verein­
banmgen 'bereitsgeregdt haben, nicht eingegrif­
fen werden soll. Auch solche Vereinbarungen der 
Beteiligten müssen sich im Rahmen des zwingen-

den Rechtes, insbesondere im Rahmen des Staats­
vertrages halten. 

Zu Artikel 79: 

Diese Bestimmung stellt klar, daß die öster­
reichischen Rückste'llungsgesetze durch den vor­
liegenden Vertrag nicht berührt werden. 

Zu Artikel 80: 

Dieser Artikel soll klarstellen, daß sich der vor­
liegende Vertrag nicht auf die österreich,ischen 
verstaatlichten Unternehmungen bezieht. 

Zu Teil IV. 

Zu den Artikeln 81 bis 83: 

Die vermögensrechtlichen Bestimmungen des 
österreichischen Staatsvertrages sind auf die öster­
reichischen Zollausschlußgebiete, in denen schon 
seit vielen Jahrzehnten deutsches Zol1- und 
Währungsrecht gilt, nicht anwendbar. 

Demgemäß werden gemäß Artikel 81 die 
Artikel 22 und 23 Abs.' 3 Staatsvertrag auf das 
in den österreichischen Zollausschlußgebieten und 
im Saarlande belegene Vermögen keine Anwen­
dung finden; ebenso wird das gesamte Vermögen 
- also auch das außer halb der österreichischen 
Zollausschlußgebiete und des Saarlandes - phy­
sischer und juristischer deutscher Personen, die 
am 8. Mai 1945 nad1weislich ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt oder ,ihren Sitz 
in diesen Gebieten hatten, nicht unter die oben 
zltlerten Bestimmungen des österreichischen 
Staatsvertrages fallen. . 

Durch Artikel 82 werden die Bestimmungen 
des Artikels 81 auch auf die Niederlassungen 
(Dienststellen) von juristischen Personen despri­
vaten oder öffentlichen Rechtes in den öster­
reichischen Zollausschlußgebieten oder im Saar­
lande für die im Geschäftsbereich der Nieder­
lassung (Dienststelle) entstandenen Rechte und 
Pflichten ausgedehnt. 

Die Bestimmung des Artikels 83 bedeutet, daß 
ein österreichischer Staatsbürger seine Forderun­
gen, auch wenn diese nicht als im Sinne des 
Artikels 22 geregelt gelten, gegen einen deutschen 
Schuldner geltend machen, kann, soweit diese 
Forderungen in unmittelbarem rechtlichen oder 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit in den öster­
reichischen Zollausschlußgebieten oder im Saar­
land belegen'en und gemäß Artikel 81 ausge­
nommenen Vermögenschaften, Rechten und 
Interessen stehen. 

Zu Artikel 84 und 85: 

Diese beiden Artikel enthalten Sonderbestim­
mungen zugunsten berücksichtigungswürdiger 
Personen gruppen. 

Der Foraerungsverzicht des Artikels 23 Abs. 3 
Staatsvertrag findet auf Grund der Bestimmungen 
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der Artikel i1 und 85 keine Anwendung auf 
folg~nde Personengruppen: 

1. österreicher, die am 8. Mai 1945 noch nicht 
im Genuß der österr~ichischen Staatsbürger­
schaft standen (vgl. Artikel 21). 

2. Personen, die zwar am 8. Mai 1945 im Genuß 
der österreichischen Staatsbürgerschaft standen, 
ihre österreichische Staatsbürgerschaft jedoch 
bis zum 27. Juli 1955 verloren haben (vgl. 
Artikel 21). 

3. Personen, die zwar an den beiden vorerwähn­
ten Stichtagen österreichische Staatsbürger 
waren, die jedoch die deutsche Staatsangehörig­
keit auf Grund des Zweiten deutschen Staats­
angehörigkeitsbereinigungsgesetzes erworben 
haben (Artikel 85 Abs. a). 

4. Österreichisdle Staatsangehörige, die zwar an 
den beiden vorerwähnten Stichtagen öster­
reichische Staatsbürger waren, die jedoch ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt am 
8. Mai 1945 außerhalb des Gebietes der Repu­
blik Österreich und außerhalb des Gebietes des 
Deutschen Reiches nach dem Stand vom 
31. Dezember 1937 hatten (Artikel 85 Abs. b). 

Unter Gruppe tfallen die Neuösterreicher, 
unter Gruppe 2 der Großteil der Emigranten. 
Unter Gruppe 3 wird vor allem die unter der 
Bezeichnung Volksdeutsche und Umsiedler zu­
sammengefaßte Gruppe fallen, soweit solche Per­
sonen auf Grund des § 5 des Zweiten deutschen 
Staatsangehörigkeitsbereinigungsgesetzes mit dem 
25. Feber 1956 automatisch die deutsche Staats­
angehörigkeit erworben haben. Zur Gruppe 4 
zählen die Auslandsösterreicher, allerdings nur 
solche, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt am 8, Mai 1945 außerhalb ,des Ge­
bietes des Deutschen Reiches nach dem Stand 
vom 31. Dezember 1937 hatten, so vor allem 
solche Personen, die vor 1945 wegen politis~er 
Verfolgung das Land verließen und erst nach 
dem 8. Mai 1945 wieder nach Osterreich zurück­
kehrten. 

-- Personen dieser vier obengenarinten Gruppen 
können alle Forderungen geltend machen, wobei 
es keine Rolle spielt, ob es sich um "geregelte" 
Forderungen im Sinne des Artikels 22 handelt 
oder nicht und ob es sich um Forderungen gegen 
private deutsche .Schuldner oder um solche gegen 
das Deutsche Reich handelt. Der' Artikel 23 
Abs. 3 des Staatsvertrages wird daher solchen 
Personen bei der Geltendmachung von Ansprü­
chen auf Grund der deutschen Wiedergut­
machungsgesetzgebung nicht rechtswirksam ein­
gewendet werden können. 

Nach dem Grundsatz· der Gegenseitigkeit 
finden gemäß Artikel 84 die Bestimmungen des 
Artikels 22 Staatsvertrag keine Anwendung auf 

a) Personen, die die deutsche Staatsangehörig­
keit durchSammeleinbürgerung, im Rah-
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men einer Umsiedlungsaktion oder auf 
Grund des Ersten oder Zweiten deutschen 
Staatsangehörigkeitsbereinigungsgesetzes er­
worben haben; 

b) deutsche Staatsangehörige (Artikel 3), die 
ihren Wohnsitz am 8. Mai 1945 außerhalb 
des Gebietes des Deutschen Reiches nach 
dem Stand vorn 31. Dezember 1937 und 
außerhalb des Gebietes der Republik Öster­
reich hatten. 

Im Zusammenhang mit dei Nichtanwendbar­
keit der Artikel 22 und 23 Abs. 3 Staatsvertrag 
ist außer dem oben erwähnten Artikel 21 noch 
auf die Artikel 45, 55, 76 und 81 bis 83 zu 
verweisen. 

Zu Artikel 86: 

Die Herausnahme der gesetzlichen oder ver­
traglichen Unterhaltsforderungen (wie zum Bei­
spiel Alimente oder Ausgedinge), die auf familien­
rechtlicherGrundlage beruhen, aus dem sach­
lichen Geltungsbereich der Artikel 22 Staatsver­
trag ist gerechtfertigt, da derartige Rechte von 
den Alliierten nicht beansprucht worden sind; 
aber auch durch Artikel 23 Abs. 3 Staatsvertrag 
sollte nicht in so höchst persönliche Rechte ein­
gegriffen werden. 

Zu Artikel 87: 

Artikel 87 regelt die Auswirkungen: des Staats­
vertrages· und die Auswirkungen der von der 
Republik Österreich innerstaatlich getroffenen 
Maßnahmen (Verstaatlichungsgesetzgebung) auf 
das in der Bundesrepublik Deutschl:lJnd oder im 
Lande Berlin belegene Vermögen. 

Eine solche Regelung wurde erforderlich, da 
nach Lehre und Rechtsprechung in der Bundes­
republik Deutschland Zweifel darüber bestanden, 
ob in der Bundesrepublik Deutschland oder iin 
Lande Berlin der Eigentumsübergang gemäß Ar­
tikel 22 Staatsvertrag auf die Republik Öster­
reich an dem im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland oder im Lande Berlin befindlichen 
Vermögen anerkannt werde. 

Beide Vertragspartner waren sich darüber 
einig, daß die in Artikel 87 getroffene Regelung 
keine Aufgabe des grundsätzlichen Rechtsstand­
punktes beider Teile bedeutet und aus ihr daher 
keine Schlüsse darauf gezogen werden können, 
wie sich der Artikel 22 des österreichischen 
Staatsvertrages und die von der Republik Öster­
reich innerstaatlich getroffenen Maßnahmen auf 
Vermögen auswirken, daJS weder in Österreich 
noch in der Bundesrepublik Deutschland oder 
im Lande Berlin belegen ist. Für diese in Dritt­
ländern belegenen Vermögen soll Artikel 87 kein 
Präjudiz sei'1' 
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Die Regelung ist - wie sich aus widerstreiten­
Rechtsauffassungen zwangsweise ergibt - eine 
Kompromißlösung. Sie geht davon aus, daß die' 
sogenannte Spaltungstheorie nicht anwendbar' 
ist, da es sich hier im Hinblick auf die im Ar­
tikel 5 des 6. Teiles des überleitungsvertrages' 
vorgesehene Entschädigungsverpflichtung der' 
Bundesrepublik Deutschland um keine Konfis-' 
kation von Vermögen handelt. Sie ist von 
den Leitgedanken getragen, die Einheit der juri­
stischen Person oder Personengesellschaft zu 
wahren und dieser juristischen Person oder Per­
sonengesellschaft die Verfügungsma.cht über das 
in der Bundesrepublik Deutschland oder im 
Lande Berlin gelegene Vermögen zu erhalten. 
Der P.reis für die Wahrung der Einheit der 
Gesellschaft und für die Erhaltung der Ver­
fügungsmacht über das gesamte Vermögen ist 
eine unter bestimmten Vorausetzungen vorgese­
hene Auseinandersetzung mit den ehemaligen 
Anteilsberechtigten der Gesellschaft. 

Hat also eine juristische Person oder Personen­
geseIlschaft mit dem Sitz in österreich, deren 
Anteile zur Gänze oder teilweise durch Ar­
tikel 22 Staatsvertrag in das Eigentum der Re­
publik österreich übergegangen sind oder von 
österreichischen Verstaatlichungsmaßnahmen be­
troffen waren (im folgenden "österreichische Ge­
sellschaft" genannt), Vermögen in der Bundes­
republik Deutschland oder im Lande Berlin, so 
steht dieses Vermögen auch weiterhin der öster­
reichisdlen Gesellschaft zu. 

Unter bestimmten im folgenden näher darge­
stellten Voraussetzungen hat sich jedoch die 
österreichische Gesellschaft mit ihren ehemaligen 
deutschen Gesellschaftern in Beziehung auf das 
in der ·Bundesrepublik Deutschland oder im 
Lande Berlin gelegene Vermögen auseinander­
zusetzen. Bei der Auseinandersetzung ist das 
Verhältnis des in der Bundesr'epublik Deutsch­
land oder im Lande Berlin belegenen Vermögens 
zu den Gesamtvermögen . der österreichischen 
Gesellschaft und die Höhe der Anteilsrechte der 
ehemaligen. deutschen Gesellschafter an der 
österreichischen Gesellschaft zu berücksichtigen. 

Die Berechnung, des Auseinandersetzungs-
. ergebnisses isc zur Vermeidung von Mißver­

ständnissen an einem Beispiel in Punkt 7 des 
Schlußprotokolles dargestellt. Unter "Vermögen" 
ist hiebei nicht das Reinvermögen, sondern die 
Summe der Aktiven der Gesellschaft zu verstehen. 

Eine Auseinandersetzung findet jedoch keines­
falls statt, wenn 
1. es sich bei der iberreichischen Gesellschaft um 

eine verstaatlichte Gesellschaft ha~delt, insoweit 
ehemaligen deutschen Gesellschaftern als natür­
lichen Personen ein Anspruch auf Gewährung 
einer Entschädigung für die Verstaatlichung 

. ihrer Anteilsrechte nach· dem österreichischen 
VerstaatlichuI?-gs-En tschädigtmgsgesetz gemäß 
Teil I dieses Vertrages zusteht (Absatz 3), 

2. ,es sidl bei den inder Bundesrepublik Deutsch­
land oder im Lande Berlin belegenen Vermögen 
um Forderungen einer österreichischen Gesell­
sdlaft aus Versicherungs-, Rückversicherungs­
und Bausparverträgen sowie um Guthaben 
handelt, die am 8. Mai 1945 bei einer west­
deutschen Niederlassung eines Geldinstitutes 
oder einer Berliner Niederlassung eines Kredit­
institutes bestanden, auf die die Sonderbestim­
mungen der deutschen Gesetze zur Neuord­
nung des Geldwesens im Währungsgebiet der 
Deutschen Mark (West) anzuwenden sind 
(Absatz 5), 

3. es sich bei dem in der Bundesrepublik Deutsdl­
land . oder im Lande Berlin belegenen Ver­
mögen der österreichischen Gesellschaft um 
nicht unter Ziffer 2 angeführte Forderungen 
handelt, sofern 
a) die ehemaligen Anteilsrechte 'der deutschen 

Gesellschafter an der österreidlischen Ge­
sellschaft seinerzeit weniger als 25 v. H. 
betrugen und 

b) das gesamte in der Bundesrepublik Deutsch­
land oder im Lande Berlin belegene Ver­
mögen der österreichisdlen Gesellschaft 
(also Forderungen zuzüglich anderer Ver­
mögenswerte) weniger als 10 v. H. des Ge­
samtvermögens der Gesellschaft' beträgt. 
Unter Gesamtvermögen ist auch hier, wie 
siro aus dem Berechnungsbeispiel in Punkt 7 
des Schlußprotokolles ergibt, das Aktivver­
mögen ohne Abzug der Verbindlichkeiten 
zu verstehen. 

In den unter den Ziffern 1 bis 3 angeführten 
Fällen hat somit die österreichische Gesellschaft 
für die Wahrung der Einheit der Gesellschaft 
und für die Erhaltung der Verfügungsrnacht auch 
über das in der Bundesrepublik Deutschland oder 
im • Lande BerEn belegene Vermögen keine 
Leistung zu erbringen. Sie hat auch auf Grund 
der Bestimmungen dieses Artikels wegen dieses 
'vermögens keinen Rechtsstreit zu befürchten, 
den sie ansonst in der Bundesrepublik Deutsch­
land oder im Lande Berlin hätte führen müssen. 

Dort, wo eine Auseinandersetzung stattzufinden 
hat, - es dürfte dies nicht in sehr viel Fällen 
notwendig sein ~, ist diese Auseinandersetzung 
von dem. ehemaligen deutschen Gesellschafter 
binnen sechs Monatl!n nach Inkrafttreten des 
Vertrages bei der österreich ischen Gesellschaft zu 
begehren. Kommt eine Einigung nicht zustande, 
kann innerhalb von 18 Monaten nach Inkraft­
treten des Vertrages ein Antrag beim Schlich­
tungsausschuß angebracht werden (Artikel 99). 
Wird die vom Schlichtungsausschuß ausgearbeitete 
Empfehlung nicht angenommen, so haben die 
ehemaligen deutschen Gesellschafter die Ausein­
andersetzung vor den hiezu sachlich zuständigen 
Gerichten zu begehren. Das ordentliche Gericht 
wird jedoch im Hinblick auf die Bestimmung des 
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Artikels 108 Abs. 1 lit. b in Zusamm~nhang mit 
Artikel 110 das Verfahren Uliterbrechen und das 
bindende Gutachten des Schiedsgerichtes über die 
als Auseinandersetzungsergebnis zu erbringende 
Leistungen einholen müssen. 

Zu Artikel 88: 

Auf die Erläuternden Bemerkungen zu Ar­
tikel 1 Abs. 2 lit. c und d wird verwiesen. 

Zu Artikel 89: 

Artikel 89 regelt die Verzinsung von Forde­
rungen, die auf Grund' dieses Vertrages zu er­
füllen sind. Er betrifft sohin sowohl die über­
tragenen und zur Verfügung gestellten als auch 
die geregelten Forderungen und gilt für 
österreichische und deutsche Gläubiger und 
Schuldner. Ob eine Forderung überhaupt zu ver­
zinsen ist, richtet sich nach den jeweiligen ver­
traglichen und in Ermangelung solcher nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Auf Grund des Ver­
mögensvertrages sind die Zinsen sowohl zeitlich 
als auch dem Zinssatz nach beschränkt. Der 
deutsd1e Gläubiger kann vom österreichischen 
Schuldner und der österreichische Gläubiger vom 
deutschen Sd1Uldner nur Zinsen verlangen, die 
am oder nach dem 1. Jänner 1953 fällig geworden 
sind. Diese zeitliche Beschränkung gilt allerdings 
für Deckungswerte von Versicherungsunter­
nehmungen nur, insoweit es sich um Sd1Uldver­
schreibungen handelt (Artikel 50 Abs. 7 letzter 
Satz). Der Zinssatz selbst ist auf 4% beschränkt. 
Diese Beschränkung des Zinssatzes gilt aber nicht 
für Schuldverschreibungen und für die nach Ar­
tikel 34 Abs. 7 oder Artikel 50 Abs. 7 zur Ver­
fügung gestellten Deckungswerte. 

Die zeitliche Beschränkung gilt auch für Ge­
winna,nieile aus österreichischen Aktien, so daß 
dem deutschen Gläubiger nur FäHigkeiten am 
oder nach dem 1. Jänner 1953 zu bezahlen sind. 

Bereits gezahlte oder dem Begünstigten gut­
geschriebene Zinsen oder Gewinnanteile sind 
nicht rückforderbar, auch wenn sie sich auf einen 
früheren Zeitraum beziehen. 

Zu Artikel 90: 

Um das Zustandekommen des Staatsvertrages 
zu ermöglichen, mußte die-Republik österreich 
sehr erhebliche wirtschaftliche Lasten auf sich 
nehmen. Es war nicht nur ein Gebot der Billig­
keit; sondern auch eine aus allgemeinen Rechts­
grundsätzen sich ableitende Rechtspflicht, daß die 
Bundesrepublik Deutschland zu diesen Lasten 
einen gewissen Beitrag leiste, denn erst durch den 
Abschluß des Staatsvertrages wurde das ehemalige 
deutsche Vermögen aus der Vereisung, in die es 
durch die Beschlüsse von Potsdam gekommen 
war, wieder gelöst und eine übertragung solchen 
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Vermögens an deutsche physische Personen - wie 
sie in Teil I dieses Vertrages erfolgte - ermög­
licht. 

Die von der Bundesrepublik Deutschland als 
Ersatz des Rettungsaufwandes gemäß Artikel 90 
zu zahlende Summe von 22'5 Millionen Deutsche 
Mark konnte nicht ziffernmäßig genau erredmet 
werden, da auch die wirtschaftlichen Lasten 
österreichs aus dem Staatsvertrag nicht den 
Charakter eines echten Kaufpreises in siffi tragen. 
Die vereinbarte Summe ist vielmehr eine im Ver­
gleichsweg ermittelte Ziffer. 

Zu Teil V. 

Durch den Teil V werden zur möglid1st klag­
losen Durchführung des Gesamtvertrages fol­
gende zwischenstaatliche Organe gesd1affen: 

1. eine paritätisch besetzte Ständige Kommission 
als KontaktsteIle zwischen den beiden Re­
gierungen mit der Aufgabe, Fragen allgemeiner 
Natur zu erörtern, die sich aus der Anwendung 
und Durchführung des Vertrages ergeben, und 
hierüber Empfehlungen an die Regierungen 
auszuarbeiten, sowie 

2. ein aus Mitgliedern der Ständigen Kommission 
besetzter Schlichtungsausschuß und ein mit den 
Sicherungen eines unabhängigen Gerichtes aus­
gestattetes Schiedsgericht mit der Aufgabe,' bei 
Streitigkeiten ,über Einzelansprüche entweder 
vor Anrufung des ordentlichen Gerichtes 
(Schlichtungsausschuß) oder nach Anrufung des 
oF,dentlichen Gerichtes (Schiedsgericht) in der 
noch näher zu erörternden Weise tätig zu 
werden. 

Der Vertrag enthält jedoch keine Schieds­
instanz für allfällige aus dem Vertrag sich er­
gebende Streitigkeiten zwischen den bei den Re­
gierungen. Diese sollen vielmehr im beiderseitigen 
Einvernehmen entweder im Rahmen der Stän­
digen Kommission oder im üblichen diploma­
tischen Weg bereinigt werden. 

Zu den Artikeln 91 bis 97: 

Die S t ä n d i g e Kom m iss ion. 

Die Aufgabe der Ständigen Kommission wurde 
bereits in den einleitenden Bemerkungen zu die­
sem Teil umrissen. Sie soll nicht rechtschöpferisch 
entscheiden, sondern durch Regierungsvertreter 
Fragen, die sich aus der Durchführung und An­
wendung des Vertrages ergeben, erörtern und 
trachten, hierüber eine einheitliche Auffassung zu 
erzielen, die sie den beiden Regierungen als 
Empfehlungen zuleitet. Sie ist eine Kontaktstelle 
zwischen den Regierungen; ihre Anrufung durch 
physische oder juristische Personen ist daher un­
möglich. 

Die Zusammensetzung. und Amtsdauer der 
Ständigen Kommission sowie thre Verfahrens-
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vorschriften finden sich in den Artikeln 92 bis 97, angehörigcr,n geltend macht, und der aufrechte 
sie bedürfen keiner Erörterung. Bestand oder die Höhe der Forderung bestritten 

wird. 
Zu Artikel 98 und 99: 

Der S chI ich tun g sau s s c h u ß. 

Im Gegensatz zur Ständigen Kommission ist 
der aus viel' ihrer Mitglieder gebildete Schlich­
tungsausschuß eine zwischenstaatliche Einigungs­
stelle, die nur auf Antrag von Rechtsträgern des 
Privatrechtes, die durch den Vertrag in irgend­
einer Form betroffen werden, tätig wird. Die 
Anrufung des Schlichtungsausschusses wird eine 
Prozeßvoraussetzung für alle Streitigkeiten bil­
den, die vor Gerichten der beiden V ertragsstaa ten 
anhängig gemacht werden, sofern diese Streitig­
keiten 

a) Rechte und Ansprüche zum Gegenstand 
haben, auf deren Geltendmachung, Bestand 
oder Umfang die Bestimmungen dieses Ver­
trages Anwendung finden, oder 

b) Rechte und Ansprüche Zum Gegenstand 
haben, deren GeltendmadlUng erst durm 
die Bestimmungen dieses Vertrages ermög­
lidlt wurde, oder 

c) daraus resultieren, daß streitig ist, ob ein 
am oder vor dem 8. Mai 1945 begründetes 
Recht innerhalb oder außerhalb der Repu­
blik österreich belegen ist, oder welche Fol­
gen sich aus der Belegenheit eines sokhen 
Rechtes ergeben. 

Die Formulierung des Artikels 99 ist bewußt 
weit gefaßt, um alle Fälle zu treffen, in denen im 
Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag 
über Bestand, Umfang oder auch riur Fälligkeit 
eines Rechtes oder Anspruches ein Strei~ besteht. 
Der Grund für die Festlegung einer so umfassen­
den Zuständigkeit liegt darin, daß es zweckmäßig 
schien, alle Fragen, die sich aus dem Vertrag bei 
der Vielgestalt der möglichen Fälle ergeben, vor­
erst vor dieses zwisdlenstaatliche. Forum zu 
bringen, um so eine sowohl in den beiden Staaten 
als auch zwischen den beiden Staaten diver­
gierende Auslegung des Vertrages zu vermeiden 
und durch Erzielung eines gütlichen Einver­
nehmens zwischen den streitenden Parteien nicht 
zuletzt eine Belastung der Gerichte hintanzu­
halten. 

Unter Berufung auf Artikel 99 letzte'r Satz 
können dem Schlidltungsausschuß Streitigkeiten 
zwisdlen Staatsangehö,rigen der beiden Vertrags­
teile untereinander unterbreitet werden, die die 
Frage betreffen, ob ein bestimmtes, vor dem 
8. Mai 1945 begründetes Recht einen ehemals 
deutschen Vermögenswert "in österreich" dar­
stellt und demgemäß durdl Artikel 22 Staats­
vertrag erfaßt ist oder nicht. Artikel 99 letzter 
Satz deckt hingegen nicht währungsrechtliche 
Streitigkeiten aus Forderungen, die auf Grund 
des Vermögensvertrages an Deutsche übertragen 

Auf Grund der Bestimmung des Artikels 99 werden oder zugunsten österreichischer Gläu­
sind somit alle Streitigkeiten, die sich in irgend- biger als "geregelt" gelten. Doch ergibt sich die 
einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Zuständigkeit des Sdllichtungsausschusses für 
vorliegenden Vertrag ergeben, in denen sich also derartige Streitigkeiten aus Artikel 99 erster 
audl nur ein Teil der Streitparteien auf Bestim- Satz. 
mungen dieses Vertrages, die für den Streitfall Es würde über den Rahmen dieser Erläutern­
relevant sind, beruft, vor Anrufung des Gerichtes den Bemerkungen hinausgehen, wenn hier ver­
oder der sonst nach österreichismen Gesetzen für sumt würde, auf den Begriff der Belegenheit 
die Erledigung des Streitfalles zuständigen Be- eines Rechtes näher' einzugehen. Folgender 
hörde (zum Beispiel Wasserremtsbehörde) dem wesentlirne, von Judikatur und Lehre anerkannte 
Sdllimtungsaussmuß zu unterbreiten. Eine Aus- Grundsatz soll jedodl festgehalten werden: Eine 
nahme bilden lediglim jene Fälle, in denen, wie Forderung unterliegt immer in demjenigen Ge­
in den Artikeln 44 und 65, die Zuständigkeit biet der Besdllagnahme oder Enteignung, in wel­
einer anderen Behörde ausdrücklim normiert ist. mem der Smuldner seinen Wohnsitz (Sitz) hat, 

Die Gründe, die zu einer Anrufung des wobei, wie allgemein anerkannt wird, der inne,re 
SdllichtungsaussdlUsses führen, können daher Grund für diesen Red1tssatz nicht auf dem hypo­
sehr mannigfaltig sein: sei es z. B., daß sim ein thetischen Parteiwillen, sondern auf der Erwä­
deutscher Staatsangehöriger durch die gemäß gung beruht, daß der $taat des Schuldnerwohn­
Artikel 17 abgegebene Erklärung des Bundes- sitzes, a.ber auch nur -dieser Staat, die Macht hat, 
ministeriums für Finanzen beschwert eracht"t, sei die Zahlung vom Schuldner zu erzwingen und 
es, ,daß ein österreichischer Staatsangehöriger, der damit der Enteignung zur tatsämlimen Aner­
zufolge einer übertragung gemäß Teil I an den kennung zu verhelfen. Dem oben dargestellten 
ehemaligen deutsmen Gläubiger zu leisten hat, Grundsatz entspram aum die langjährige Praxis 
ein Begehren auf Besmränkung des Umfanges der Besatzungsmächte in österreim. Ihm folgt 
oder der Fälligkeit der Leistung im Sinne des aum § 4 des 4. Staatsvertragsdurchführungs­
Artikels 100 stellt, sei es, daß ein österreimischer gesetzes (BGBI. Nr. 177/1957), in dem aus­
Staatsangehöriger im Sinne des 1. Absmnittesdes I drücklim eine Anmeldepflicht für alle am 
Teiles II oder im ~Sinne des Teile~ 111 oder IV 8. Mai 1945 gegenüber Deutsmen bestandenen 
eine Forderung gegenüber einem deutsmen Staats- Verbindlimkeiten normiert wird, wenn der 

c • C 
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Schuldner seinen Wohnsitz (Sitz) in österreich 
hat. 

Sollte ein Schuldner mit dem Wohnsitz (Sitz) 
in Osterreich vom ursprünglichen deutschen 
Gläubiger wegen einer auf Grund des Artikels 22 
Staatsvertrag in das Eigentum der Republik 
österreich übergegangenen Forderung im Gebiete 
der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch ge­
nommen werden, so wird ihm, sofern das Gericht 
deutsches Recht anzuwenden hat, auch noch eine 
zusätzliche Einwendung zur Verfügung stehen, 
die sich auf eine Rechtsauffassung des Deutschen 
Bundesgerichtshofes stützt und unter Anziehung 
des § 242 des Deutschen bürgerlichen Gesetzbuches 
dem Schuldner gegenüber einem Gläubiger ein 
Leistungsverweigerungsrecht einräumt, wenn er 
wegen derselben Verbindlichkeit in einem ande­
ren Rechtsgebiet bereits in Anspruch genommen 
worden ist oder wenn greifbare Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, daß er wegen derselben Verbind­
lichkeit auch in einem anderen Rechtsgebiet in 
Anspruch genommen wird. 

Zu Artikel 100: 

Der Schlichtungsausschuß hat keine Befugnis, 
einen an ihn herangetragenen Fall mit bindender 
Wirkung für die beteiligten Parteien zu ent­
scheiden. Seine Aufgabe ist es lediglich, Emp­
fehlungen für die Schlichtung der an ihn heran­
get·ragenen Streitigkeiten auszuarbeiten (vgl. Ar­
tikel 103 und 104). 

Eine Empfehlung des Schlichtungsausschusses 
gemäß Absatz 2 bis 4 kann auch die Herab­
setzung der von einem Schuldner geschuldeten 
Leistung oder auch die Festsetzung einer neuen 
Fälligkeit, das heißt ihre Hinausschiebung vor­
sehen (Härteklau~el). Dabei sieht d,er Vertrag 
eine allgemeine Härteklausel (Absatz 2)' und 
spezieHe Härteklauseln (Absätze 3 und 4) vor. 

Der grundsätzliche Unterschied in den Härte­
klauseln des Absatzes 2 einerseits und der Ab­
sätz·e 3 und' 4 anderseits liegt darin, daß der 
Schlichtungsausschuß gemäß Absatz 2 eine Herab~ 
setzung der Leist1.~ng ode'r die Hinausschiebung 
der Fälligkeit empfehlen kann, 

a) wenn dies für den Schuldner auf Grund 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
zur Vermeidung von Härten dringend ge­
boten ist und 
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b) dem Gläubiger insbesondere unter Berück­
sichtigung seiner Verhältnisse und der Art 
der Forderung zugemutet werden kann. 

Die Voraussetzungen auf der Gläubigerseite 
sind sohin in allen Fällen die gleichen, während 
auf der Schuldnerseite in Absatz 2 die sich für 
ihn auf Grund seiner wirtschaftlichen Leistungs­
fähigkeit ergebende Härte, in den Absätzen 3 
und 4 hingegen die ihn treffende Unbilligkeit 
hervorgehoben wird. Sicher liegt nicht in jeder 
sich für den' Schuldner auf Grund seiner wirt­
schaftlichen Leistungsfähigkeit ergebenden Härte 
eine Unbilligkeit; anderseits wird aber bei der 
Entscheidung der Frage, oh und welch·e Maß­
nahme für den Schuldner zur Vermeidung einer 
Unbilligkeit gegeben ist, seine wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit nicht unberücksich·tigt bleiben 
können. Entsprechend dem Grundsatz, daß in 
private Rechte tunlichst überhaupt nicht ein zu­
greifen ist,. wird sowohl im Falle des Absatz 2 
als auch in den Fällen der Absätze 3 und 4 in 
erster Linie eine Hinausschiebung der Fälligkeit 
und nur in besonderen Härtefällen auch eine, 
Beschränkung des Umfanges der Leistung in Be­
tracht zu ziehen sein. 

Der Anwendungsber·eich der Härteklausel des 
Absatz 2 bezieht sich auf alle Forderungen, die 
einem deutschetl1 Gläubiger auf Grund dieses Ver­
trages übertragen oder zur Verfügung gestellt 
werden, ferner auf alle Forderungen c:ines öster­
reichisch,en Gläubigers, die dieser kraft einer 
Regelung gemäß Artikel 22 geltend machen 
kann, dagegen nicht auf Forderungen eines öster­
reichis·chen Gläubigers, die gemäß Artikel 28 
oder 33 geregelt sind oder auf die Artikel 23 
Abs. 3 Staatsvertrag keine Anwendung findet. 

Demgegenüber ist der Anwendungsbereich der 
speziellen Härteklausd des Absatzes 3 insofern 
beschränkt, als Absatz 3 sich nur auf jene gemäß 
Artikel 22 geregelten Forderungen östeneichi­
scher Gläubiger bezieht, für die sich eine per­
sönliche HaftUtllg des Schuldners nach Artikel 26 
Abs. 1 zweiter Satz ergibt. Die Härteklausel des 
Absatzes 4 hingegen bezieht sich wie die des Ab­
satzes 2 auf alle einem deutschen Gläubiger über­
tragenen oder zur Verfügung gestellten For­
derungen gegen österreichische Schuldner. 

Die beiden Härteklauseln der Absätze 3 und 4 
haben schließlich nur unter der weiteren Voraus­
setzung Anwendung zu finden, daß bei einer 
Forderung gegen einen deutschen Schuldner 

b) dem Gläubiger insbesonder·e unter Berück- (Absatz 3) das in österreich gelegene' ehemalige 
sichtigung seiner Verhältnisse und der Art I Vermögen des Schuldners, zu dem die Verbind-
der Forderung zugemutet werden kann, lichkeit gehört, und bei einer Forderung gegen 

··h cl ··ß Ab 3 d 4 d· einen österreichischen Schuldner (Absatz 4) das in 
~a ~en M g~mah satz ff u~ Je entspre- der Bundesrepublik Deutschland oder im Lande 

en e a na me zu tre en 1st, Berlin gelegene Vermögen deS-. Schuldners durch 
a) wenn und imoweit dies für den Schuldner nach dem 8. Mai 1945 eingetretene. Umstände 

zur Vermeidung von Unbilligkeiten ge- vermindert worden ist, die der Schuldner nicht 
boten ist und zu vertreten hat. 
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Die Zumutbarkeit für den Gläubiger, die der 
Schlichtungsausschuß zu prüfen haben wird,_ bil-­
det eine wesentliche Voraussetzung bei sämt­
lichen Härteklauseln. 

Zu Artikel 101: 

Der Artikel 101 regelt gemeinsam mit Ar­
tikel 98 unter Heranziehung der entsprechenden 
Bestimmungen für die Ständige Kommission die 
Zusammensetzung und Arbeitsweise des Schlich­
tungsausschusses. Dies-er Regelung lag der Ge-

_ danke zugrunde, den -Schlichtungsausschuß von 
Formal-itäten freizustellen, um eine beschleunigte 
materielle Erledigung sicherzustellen. 

Die gemeinsame Geschäftsstelle, die auch die 
Aufgaben der Geschäftsstelle des Schiedsgerichtes 
(Artikel 113) übernimmt, wird unter gemein­
samer Leitung und Verantwortung der bei den 
Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses stehen 
und die kanzleitechnischen Arbeit-en (Ar­
tikel 102 ff.) für den Schlichtungs ausschuß wahr­
nehmen. 

Zu den Artikeln 102 bis 104: 

V e rf a h ren vor de m S chi ich tun g s-
, aus s eh u ß. 

Der oben zu Artikel 101 ausgedrückte Grund­
satzeiner - weitgehenden Zurückdrängung alles 
FormeHen ist auch der Leitgedanke des Ver­
fahrens vordem Schlichtungsausschuß. Der Ar­
tikel 103 spricht daher auch ausdrücklich vom 
formlosen Verfahr-cn und verbindet damit den 
Auftrag an den Schlichtungsausschuß, sich zu be­
mühen,eirie gütliche Beilegung der Streitigkeiten 
herbeizuführen. Der Schlichtungsausschuß wird 
jedoch trotzdem Sachverständige hören, Personen 
als Auskunftspersonen befragen und auch alle 
anderen Möglichkeiten ausschöpfen köimen, 'um 
sich ein entsprechendes Bild über die Sache, für 
welche er eine Empfehlung ausarbeitet, zu ver~ 
schaffen. 

Die Bestimmung des Artikels 104 Abs. 6 ist 

stelle und über die Bescheinigungen über die Er­
gebnislosigkeit nähere Klarstellungen. 

Zu Artikel 105: 

Die Artikel 105 bis 107 enthalten Bestimmun­
<ren für die innerstaatlichen Gerichte oder für 
die sonst zur Erledigung einer Streitigkeit zu­
ständigen Behörden. 

Schon inden Erläuterungen zu Artikel 99 
wurde darauf hingewi,esen, daß die Anrufung 
des Schlichtungsausschuss'es eine Prozeßvoraus­
setzun<r für die Streitigkeiten der in Artikel 99 
genan;ten Art ist. Demgemäß legt Artikel 105 
fest, daß einer Klag-e über eine im Artikel 99 
bezeichnete Streitigkeit oder einem Antrag vor 
einer sonst zuständigen Behörde eine Bescheini­
gung über die Ergebnislosigkeit de~ Schlich,t~ngs­
verfahrens (Artikel 104 Abs. 3 bIS 6) beIlIegen 
muß. Liegt diese Bescheinigung nicht bei, so ist 
die Klage (der Antrag) von Amts wegen zurück­
zuweIsen, 

Ergibt sich erst im Laufe des Verfahrens, daß 
es sich um einen Rechtsstreit der im Artikel 99 
bezeichneten Art handelt, so ist der behauptete 
Mangel einer Bescheinigung über die Ergebnis­
losigkeit des Schlichtungsverfahrens prozessual 
der Einr-ede der Unzulässigkeit des Rechtsweges 
gleichzusetzen. 

Zu Artikel 106: 

Der Artikel 106 enthält Fristbestimmungen 
für die Geltendmachung von Ansprüchen der in 
Artikel 99 genannten Art vor den Gerichten 
oder den sonst zuständigen Behörden. Sie sollen, 
wbald einmal ein Verfahren vor dem Schlich­
tungsausschuß anhängig gemacht wurde, ei~e 
Bereinigung des Streites in möglichst kurzer F~Ist 
bringen. Das "unzulässig" in Artikel 106 1St, 
wie sich aus dem Zusammenhang mit Artikel 105 
ergibt, in österreich einer Unzulässigkeit des 
Rechtsweges gleichzusetzen, nicht aber etwa der 
Einrede der Verjäh~ung. 

erforderlich, da selbst einer von beiden Streit- Zu Artikel 107: 

t-eilen ausdrückli~h angenommenen Empfehlung Die Bestimmung des Artikels 107 war erfor­
nicht der Charakter eines vollstreckbaren Er- d l'ch b . drohender VerJ'ährung eines An-. k W d h d· er 1 ,um el 
kenntnis ses zu ommt. enn a cr -er zur ch d KI"ger oder Antragsteller nicht der . fl' b' . F . spru es - ,en a 
Lels.tung Verp Ichtete . mnen emer nst von Gefahr auszusetzen, infolge der durch diesen Ver-
zwel Monaten nach WIrksamwerden der Emp-

1 

d ten Befassung d"s Schlichtungs-. h"b d' . ., trag angeor ne ~ 
fehlung weder lelSt~t noc u .er Ie LeI~tung eme ausschusses eine Verjährung des Anspruches zu 
vollstreckbare Erklarung abgIbt oderemen voll- . k' D' B-esti'mmung des Artikels 107 gilt 

ck V 1 · h b chI' ß . d S hl' h riS Ieren. Ie 
stre. baren erg eiC a s Ie t, 1st, as c JC - jedoch nicht ausschließlich als Unterbrechung der 
tungsverfahren ebenfalls als ergebnislos zu be- Verjährungsfrist, sondern findet auf alle in den 
trachten. Rechtsordnungen beider Vertragsstaaten mög-

Im übrigen gibt der Wortlaut der Artikel 102 lichen Fälle Anwendung, in denen die Einbrin­
bis 104 über - die Mindestformvorschriften bei gung einer Klage (eines Antrages) aus irgend­
Anträgen -auf Ein1ei~ungeines Verfahrens,über einem Grunde an eine -bestimmte Frist ge­
die Behandlung der Anträge durch die Geschäfts- knüpft ist. 
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2. Abschnitt. 

Zu, den Artikeln 108 bis 110: 

Das S chi e d s ger ich t. 

über' die sich hieraus 
Folgen besteht (vgl. 
tikel 99), 

61 

ergebenden rechtlichen 
Erläuterungen zu Ar-

4. ein Antrag auf Beschränkung des Umfanges der 
Das Schiedsgericht besteht aus je zwei öster- Leistung oder auf Festsetzung ihrer Fälligkeit 

reichischen und je zwei deutschen aktiven oder im Sinne des Artikels 100 Abs 2 bis 4 vorliegt 
im Ruhestand befindlichen Richtern., Diese sind und diesem' Antrag widersprochen wird oder 
an keine Weisungen gebunden und während 5. die Zuständigkeit des Schiedsgerichtes streitig 
ihrer Amtsdauer gegen ihren Willen unab- ist. 
setzbar (Artikel 109 Abs. 2). In Fällen, in denen Werden in einem Streitverfahren, das Rechte 
ein Mehrheitsbeschluß nicht erzielbar ist, ist im oder Ansprüche der in Artikel 99 genannten Art 
Artikel 112 die Ernennung eines Obmannes des zum Gegenstand hat, mit dem vorliegenden Ver­
Schi,edsgeridlt,es vorgesehen. trag im Zusammenhang stehende Punkte außer 

Das Schiedsgericht wird in Streitigkeiten über Streit gestellt - wird zum Beispiel lediglich un­
Ansprüche der in Artikel 99 genannter Art tätig. abhängig von den Bestimmungen des Vertrages 
Entsprechend dem 1. Abschnitt dieses Teiles ist die aktive oder passive Klagslegitimation oder die 
hiefür Voraussetzung, daß wegen des, betreffen- Höhe einer Forderung aus nicht mit dem Vertrag 
den Anspruches der Schlichtungs ausschuß a~ge- zusammenh;rngenden Gründen bestritten -, so 
rufen wurde, das Verfahren vor dem Schhch- ist kein Unterbrechungsbeschluß zu fassen, da 
tungsausschuß erge.bnislos gebli,eben (Artikel 104 keine der Voraussetzungen des Artikels 108 
Abs. 3 bis 6) und der streitige Anspruch inner- Abs. 1 lit. abis e gegeben ist. 
halb der Frist des Artikels 106 bei Gericht oder Der Artikel 110 Abs. 3 räumt dem Schieds­
der sonst zuständigen Behörde anhängig gemacht gericht ferner das Recht ein, auf Antrag des zur 
worden ist. Leistung Verpflichteten auch in schon rechts-

Die nationalen Gcricht'e oder die sonst nach kräftig abgeschlossenen Verfahren über Rechte 
der nationalen Geset~gebung zuständigen Be- und Ansprüche der in Artikel 99 genannten Art 
hörden haben bei Streitigkeiten der im Artikel 99 eine Entscheidung über eine Beschränkung des 
genannten Art, wenn eine der Voraussetzungen Umfanges oder eine Festsetzung der Fälligkeit 
des Artikels 108 Abs. 1 vorliegt, von Amts wegen einer Leistung (Artikel 100 Abs. 2 bis 4) zu 
oder auf Antrag einer oder beider Parteien das treffen; dies selbst dann, wenn bereits ein Zwangs­
Verfahren durch Beschluß zu unterbrechen. Der vollstreckungsverfahren eingeleitet wurde. 
Beschluß ist zu begründen. Gegen den Beschluß, Die Einräumung einer Zuständigkeit an das 
mit dem über einen Unterbrechungsantrag posi- Schiedsgericht, auch in schon rechtskräftige Er­
tiv oder negativ entschieden oder das Verfahren kenntnisse der ordentlichen Gerichte einzugreifen, 
von Amts wegen unterbrochen wurde, ist -ent- war erforderlich, weil das Schiedsgericht bei einer 
geg,en der Vorschrift des § 192 Abs.2 ZPO - allfälliO'en vorherigen Befassung mit der Sache 
el'n Rechtsmittel zuläss.ig. Die Rechtsmittelinstanz b • h d' d "1 . E ch'd d noch nlc t le en gu uge nts el ung es 
hat ein Gutachten des Schiedsgerichtes über ordentlichen Gerichtes kennen kann, da die end-
dessen Zuständigkeit (Artikel 108 Abs. 1 1it. e) gültige Entscheidung naturgemäß von ni c h t 

einzuholen und entscheidet sodann endgültig. Ist mit diesem Vertrag im Zusammenhang stehenden 
der Beschluß über di.e Unterbrechung d.es Ver- Komponenten abhängen kann. über eine Herab­
fahrens rechtskräftig, legt das Gericht (die sonst setzung einer Leistung oder über eine Festsetzung 
zuständige Behörde) die Akten unverzüglich dem deren Fälligkeit kann das Schiedsgericht nämlich 
Schiedsgeri-cht vor. nur befinden, wenn vorher schon entweder außer 

Ein Unterbrechungsbeschluß im Sinne des Streit gestellt wurde oder sonst feststeht, daß die 
Artikels 110 kann nur in Streitigkeiten der im Leistung geschuldet wird. Einer zweimaligen Be­
Artikel 99 genannten Art gefaßt werden. Aber fassung des Schiedsgerichtes mit einem, Antrag 
auch in solchen Streitigkeiten ist das Verfahren nach Artikel, 100 Abs. 2 bis 4 in einer und der­
nicht in jedem Fall zu unterbrechen, sondern nur, selben Sache _ das erstemal vor und das zweite­
wenn eine der beiden Voraussetzungen des Ar- mal nach Rechtskraft des Erkenntnisses _ wird 
tikeI.s 108 Abs. 1 vorliegt. Nach dieser Vertrags- der auch für das Schiedsgericht geltende Grund­
bestimmung ist die Zuständigkeit des Schieds- satz "ne bis in idem" entgegenstehen, wenn das 
gerichtes nur dann gegeben, wenn Schiedsgericht bereits über den ersten Antrag 
1. die Anwendbarkeit oder Auslegung einer Be- meritorisch entschieden hat. 

stimmung des vorliegenden Vertrages streitig Das Schiedsgericht entscheidet über die in seine 
ist, 

2. über das Auseinandersetzungsergebnis 
Artikel 87 Streit besteht, 

Zuständigkeit fallenden Fragen durch Mehrheits­
nach beschluß in Form eines "bindenden Gutachtens"; 

daran sind die Gerichte oder sonst zuständigen 
Behörden - in dem jeweiligen 'Rechtsstreit -
in_allen Instanzen gebunden. Hat dasSchieds-

3. ein Streit über die Belegenheit eines am oder 
vor dem 8, Mai 1945 begründete.n Rechtes und 
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gericht nach Rechtskraft einer Entscheidung über 
eine Beschränku.ng des Umfanges einer Leistung 
entschieden oder eine Fälligkeit neu festgesetzt, 
so ist das rechtskräftige Erkenntnis eines Ge­
richtes (der sonst zuständigen Behörde) nur- nach 
Maßgabe des bindenden Gutachtens des Schieds­
gerichtes vollstreckbar (Artikel 114 Abs. 2). 

Zu Artikel 111: 

Die Ausarbeitung der Verfahrensordnung des 
Schiedsgerichtes, die der Genehmigung der bei den 
Regierungen bedarf, wurde dem Schiedsgericht 
selbst überlassen. Der Vertrag stellt hiefür nur 
wenige Grundsätze auf: die Verfahrensordnung 
muß Bestimmungen enthalten, die den Grund­
satz des Parteiengehörs wahren, sie muß Rechts­
anwälte unter bestimmten Voraussetzungen als 
Parteienvertreter zulassen (Artikel 111) und eine 
Gerichtskostenordnung festsetzen, die auch Vor­
schriften über die Bewilligung des Armenrechtes 
enthalten muß (Artikel 116 Abs. 2). . 

Der Sitz des Schiedsgerichtes ist Wien. Es kann 
aber auch in anderen Orten zu Tagungen zusam­
mentreten. 

Zu Artikel 112: 

Artikel 112 sieht Maßnahmen vor, die zu 
treffen sind, wenn innerhalb des Schiedsgerichtes 
in folge dessen Besetzung mit vier Schiedsrichtern 
ein Mehrheitsbeschluß nicht zustandekommt. Die 
Regierungen der beiden Vertragsstaaten sollen 
sich über einen Obmann, der Staatsangehöriger 
eines dritten Staates ist, einigen. Einigen sich die 
beiden Regierungen über die Person des -Ob­
mannes nicht, so wird der Präsident des Inter­
nationalen Gerichtshofes um die Ernennung eines 
Obmannes gebeten werden. Die hiebei einzu­
haltenden Fristen ergeben sich aus dem Ver­
tragstext. 

Von Bedeutung ist, daß der einmal bestellte 
Obmann des Schiedsgerichtes nicht nur in jenem 
strittig gebliebenen Fall entscheidet, der zu seiner 
Bestellung Anlaß gegeben hat, sondern auch in 
allen künftigen Fällen, in denen während der 
Funktionsdauer des Schiedsgerichtes ein Mehr­
heitsbeschluß nicht zustande kam, als Obmann 
des Schiedsgerichtes tätig wird und so eine Ent­
scheidung ermöglicht. 

Zu Artikel 113: 

Bereits zu Artikel 101 wurde darauf hinge­
wiesen, daß die Geschäftsstelle des Schlichtungs­
ausschusses auch die Aufgaben der Geschäftsstelle 
des Schiedsgerichtes wahrnimmt. Die hiefür not­
wendigen verfahrensrechtlichen Bestimmungen 
werden in der vom Schiedsgericht auszuarbeiten­
d~n Verfahrensordnung (Artikel 111) enthalten 
sem. 

Zu Artike1114: 

Artikel 114 regelt die Zustellung der Ept­
scheidung des Schiedsgerichtes im Wege über die 
Gerichte oder sonst zuständigen Behörden und 
legt fest, daß ein un terbrochenes Verfahren 
(Artikel 110 Abs. 1 und 2) oder ein aufgescho­
benes Zwangsvollstreckungsverfahren (Artikel 110 
Abs. 3) nur auf Antrag wiederaufzunehmen ist. 

Diese Regelung wurde aus Ersparnisgründen 
getroffen, da anzunehmen ist, daß in den meisten 
Fällen nach Kenntnis des Reschlusses des Schieds­
gerichtes eine Entscheidung des Gerichtes (der 
zuständigen-Behörde) nicht mehr nötig sein wird, 
weil sich die Parteien über die allenfalls noch 
vom Gericht zu entscheidenden Fragen einigen 
werden oder im Falle eines schon anhängigen 
Vollstreckungsverfahrens nunmehr ohne Zwang 
leisten werden. 

Zu den Artikeln 115 bis 117: 

Die Artikel 115 bis 117 enthalten gemeinsame 
Bestimmungen für Schlichtungsausschuß und 
Schiedsgericht. 

Nach Artikel 115 kann der Schlichtungsaus­
schuß und das Schiedsgericht Zustellungen in das 
Gebiet eines jeden der bei den Vertragsstaaten 
unmittelbar bewirken. Die technische Durch­
führung wird Aufgabe der Gemeinsamen Ge­
schäftsstelle sein; sie wird auch eine Regelung 
über die zu verwendenden Zustellungsformulare, 
insbesondere bei eigenhändiger Zustellung, zu 
treffen haben. 

Artikel 116 behandelt die von den Parteien zu 
tragenden Kosten. Das Verfahren vor dem 
Schlichtungs ausschuß ist kostenfrei. 

Für das Verfahren vor dem Schiedsgericht wird 
die Verfahrensordnung des Schiedsgerichtes 
Kostenbestimmungen vorsehen (Artikel 111). Das 
Schiedsgericht hat in dem Beschluß, mit dem es 
ein bindendes Gutachten abgibt, auch über die 
Kosten des Verfahrens vor dem Schiedsgericht zu 
entscheiden. 

Artikel 117 behandelt die von den Regierungen 
der Vertragsstaaten für den Schlichtungsausschuß 
und das Schiedsgericht zu tragenden Kosten nach 
dem Grundsatze, daß jeder Vertragsteil für die. 
Kosten seiner Mitglieder des Schlichtungsaus­
schusses und des Schiedsgerichtes aufzukommen 
hat, die Kosten für den Obmann und die Sacb­
kosten für Schlichtungsausschuß und Schieds­
gericht aber von jeder Seite je zur Hälfte getragen 
werden. . 

Zu Artikel 118: 

Nach Artikel 118 ist die auf Grund dieses Ver­
trages erfolgte V,ermögensü.bertragung als solche 
von den Gebühren für Rechtsgeschäfte und von 
den Verkehrssteuern befreit. So wird zum Bei­
spiel für die übertragung von Liegenschaften 
keine Grunderwerbsteuer und für die über-
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tragung eines Anteiles einer Gesellschaft m; 'b. H. 
an den ehemaligen deutschen Anteilsberechtigten 
keine Zessionsgebühr zu entrichten sein. Des­
gleichen wird für die übertragung von Anteilen 
einer Gesellschaft m. b. H. und von Aktien keine 
Börsenumsatzsteuer zu entrichten sein. 

Nicht befreit sind jedoch Schriften und Amts­
handlungen, die durch das durchzuführende Ver­
fahren erforderlich werden, von Stempelgebüh­
ren, Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren 
und Konsulargebühren. 

Zu Artikel 119: 

63 

schulden vom 27. Februar 1953 (das sogenannte. 
Londoner Schuldenabkommen) nicht geändert 
werden. österreichische Gläubiger können von 
deutschen Schuldnern nur in dem Rahmen Lei­
stung verlangen, in dem auch die Staatsbürger 
anderer Staaten auf Grund des Londoner 
Schuldenabkommens Befriedigung begehren kön­
nen. Der Beitritt österreichs zu dies.em Abkom­
men, an dessen Beratung auch österreichische 
Vertreter seinerzeit teilnahmen, wird vorbereitet. 
Der Artikel hat lediglich deklarative Bedeutung. 

Zu Artikel 120: 

Durch den vorliegenden Vertrag sollte und Dieser Artikel enthält die übliche Schluß-
konnte das Abkommen über deutsche Auslands- bestimmung. 
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